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KANT-ZITATE 
"Es existiert etwas schlechterdings notwendig. Dieses ist einig in seinem Wesen, einfach in 
seiner Substanz, ein Geist nach seiner Natur, ewig in seiner Dauer, unveränderlich in seiner 
Beschaffenheit, allgenugsam in Ansehung alles Möglichen und Wirklichen. Es ist ein Gott."  
- Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes,  A 43 

 

"Die Negers von Afrika kennen von der Natur kein Gefühl, welches über das Läppische 
stiege."  
- Über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, vierter Abschnitt, A 102 

 

"Ohne Sinnlichkeit würde uns kein Gegenstand gegeben, und ohne Verstand keiner gedacht 
werden. Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind."  
- Kritik der reinen Vernunft, B 75 

 

 "Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. 
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu 
bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am 
Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne 
Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes 
zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung."  
- Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? 

 

"Geschmack ist das Beurteilungsvermögen eines Gegenstandes oder einer Vorstellungsart 
durch ein Wohlgefallen, oder Mißfallen, ohne alles Interesse. Der Gegenstand eines solchen 
Wohlgefallens heißt schön." - 
 Kritik der Urteilskraft, §5, A 17/B   

 

"Die Moral, so fern sie auf dem Begriffe des Menschen, als eines freien, eben darum aber 
auch sich selbst durch seine Vernunft an unbedingte Gesetze bindenden Wesens, gegründet 
ist, bedarf weder die Idee eines andern Wesens über ihm, um seine Pflicht zu erkennen, 
noch einer andern Triebfeder als des Gesetzes selbst, um sie zu beobachten."  
- Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, BA II, Vorrede 

 

Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines andern Staats gewalttätig 
einmischen."  
- Zum ewigen Frieden, erster Abschnitt, BA 11 

 

Nun ist die republikanische Verfassung die einzige, welche dem Recht der Menschen 
vollkommen angemessen, aber auch die schwerste zu stiften, vielmehr noch die schwerste 
zu erhalten ist, dermaßen, daß viele behaupten, es müsse ein Staat von Engeln sein, weil 
Menschen mit ihren selbstssüchtigen Neigungen einer Verfassung von so sublimer Form 
nicht fähig wären."  
- Zum ewigen Frieden, zweiter Abschnitt, erster Zusatz, BA 60 

 

"Jeder Mensch aber hat nicht allein ein Recht, sondern sogar die strengste Pflicht zur 
Wahrhaftigkeit in Aussagen, die er nicht umgehen kann: sie mag nun ihm selbst oder 
anderen schaden. Er selbst tut also hiermit dem, der dadurch leidet, eigentlich nicht 
Schaden, sondern diesen verursacht der Zufall."     - Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu Lügen, A 311 

 
Das Weib wird durch die Ehe frei; der Mann verliert dagegen seine Freiheit.  

http://de.wikiquote.org/wiki/Aufkl%C3%A4rung
http://de.wikiquote.org/wiki/Unm%C3%BCndigkeit
http://de.wikiquote.org/wiki/Leitung
http://de.wikiquote.org/wiki/Mangel
http://de.wikiquote.org/wiki/Verstand
http://de.wikiquote.org/wiki/Mut
http://de.wikiquote.org/wiki/Wahlspruch
http://de.wikiquote.org/wiki/Geschmack
http://de.wikiquote.org/wiki/Interesse
http://de.wikiquote.org/wiki/Gegenstand
http://de.wikiquote.org/wiki/Moral
http://de.wikiquote.org/wiki/Gesetz
http://de.wikiquote.org/wiki/Pflicht
http://de.wikiquote.org/wiki/Staat
http://de.wikiquote.org/wiki/Verfassung
http://de.wikiquote.org/wiki/Regierung
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- Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, zweites Buch, A 295/B 293 

 

Erfahrung giebt niemals ihren Urtheilen wahre oder strenge, sondern nur angenommene 
und comparative Allgemeinheit (durch Induction), so daß es eigentlich heißen muß: so viel 
wir bisher wahrgenommen haben, findet sich von dieser oder jener Regel keine Ausnahme.  
(KrV, B 76)  

 
Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außerhalb derselben zu denken möglich, 
was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein GUTER WILLE.  
 (GMS S. 393) 
 

 Unerfahren in Ansehung des Weltlaufs, unfähig, auf alle sich ereignende Vorfälle desselben 
gefaßt zu sein, frage ich mich nur: Kannst du auch wollen, daß deine Maxime ein allgemeines 
Gesetz werde? Wo nicht, so ist sie verwerflich, und das zwar nicht um eines dir, oder auch 
anderen, daraus bevorstehenden Nachteils willen, sondern weil sie nicht als Prinzip in eine 
mögliche allgemeine Gesetzgebung passen kann, für diese aber zwingt mir die Vernunft 
unmittelbare Achtung ab.  

(GMS, S. 412) 
 

Es bleibt uns, um den Menschen... zu charakterisieren, nichts übrig als: daß er einen 
Charakter hat, den er sich selbst schafft, indem er vermögend ist, sich nach seinen von ihm 
selbst genommenen Zwecken zu perfektionieren; wodurch er als mit Vernunftfähigkeit 
begabtes Tier (animal rationabile) aus sich selbst ein vernünftiges Tier (animal rationale) 
machen kann. (Anthropologie, AAVII, 322)  

 

Richterliche Strafe [...]  kann niemals bloß als Mittel ein anderes Gute zu befördern für den 
Verbrecher selbst, oder für die bürgerliche Gesellschaft, sondern muß jederzeit nur darum 
wider ihn verhängt werden, weil er verbrochen hat; denn der Mensch kann nie bloß als 
Mittel zu den Absichten eines Anderen gehandhabt und unter die Gegenstände des 
Sachenrechts gemengt werden, wowider ihn seine angeborne Persönlichkeit schützt. 
(MdS, 311) 
 

Ein jeder muß eingestehen, daß dasjenige Urtheil über Schönheit, worin sich das mindeste 
Interesse mengt, sehr parteilich und kein reines Geschmacksurtheil sei. Man muß nicht im 
mindesten für die Existenz der Sache eingenommen, sondern in diesem Betracht ganz 
gleichgültig sein, um in Sachen des Geschmacks den Richter zu spielen.   
(KdU, §2) 
 
 

„Dass der Mensch in seiner Vorstellung das Ich haben kann, erhebt ihn unendlich über alle 
anderen auf Erden lebende Wesen. Dadurch ist er eine Person, d.i. ein von Sachen, 
dergleichen die vernunftlosen Tiere sind, mit denen man nach Belieben schalten und walten 
kann, durch Rang und Würde ganz unterschiedenes Wesen. [...] So haben wir gegen die Tiere 
unmittelbar keine Pflichten, sondern die Pflichten gegen die Tiere sind indirekte Pflichten 
gegen die Menschen.“   (Anthropologie, AAVII, S. 407) 

 
 

„Dass ein naturwidriger Gebrauch (also Mißbrauch) seiner Geschlechtseigenschaft eine und 
zwar der Sittlichkeit im höchsten Grad widerstreitende Verletzung der Pflicht wider sich 
selbst sei, fällt jedem zugleich mit dem Gedanken von demselben sofort auf,...“ 
Von der wollüstigen Selbstschändung , MdS, AA VI, S. 425. 
 

Es ist ein Unglück, daß der Begriff der Glückseligkeit ein so unbestimmter Begriff ist, daß, 
obgleich jeder Mensch zu dieser zu gelangen wünscht, er doch niemals bestimmt und mit 
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sich selbst einstimmig sagen kann, was er eigentlich wünsche und wolle. Die Ursache davon 
ist: daß alle Elemente, die zum Begriff der Glückseligkeit gehören, insgesamt empirisch sind, 
d.i. aus der Erfahrung müssen entlehnt werden, daß gleichwohl zur Idee der Glückseligkeit 
ein absolutes Ganzes, ein Maximum des Wohlbefindens, in meinem gegenwärtigen und 
jedem zukünftigen Zustande erforderlich ist.   (GMS,322) 

 

In der gesamten Welt  hat alles entweder einen Preis, oder eine Würde. Was einen Preis hat, 
an dessen Stelle kann auch etwas anderes als Entsprechung  gesetzt werden; was dagegen 
über allen Preis erhaben ist, was also durch nichts anderes ersetzt werden kann,  das hat 
eine Würde.    (GMS, 432-Text vereinfacht) 

 

Selbst wenn sich die bürgerliche Gesellschaft mit aller Glieder Einstimmung auflöste (z. B. 
das eine Insel bewohnende Volk beschlösse, auseinander zu gehen und sich in alle Welt zu 
zerstreuen) müßte der letzte im Gefängnis befindliche Mörder vorher hingerichtet werden, 
damit jedermann das widerfahre, was seine Thaten wert sind. (Staatsrecht, MdS, AA VI, S. 333.) 

 

Im natürlichen Zustande der Staaten ist das Recht zum Kriege die erlaubte Art, wodurch ein 
Staat sein Recht gegen einen andern Staat verfolgt, nämlich, wenn er von diesem sich lädirt 
glaubt, durch eigene Gewalt [...] Außer der tätigen Verletzung ist es die Bedrohung. Hiezu 
gehört... eine zuerst vorgenommene Zurüstung, worauf sich das Recht des Zuvorkommens 
(ius praeventionis) gründet,...  (Völkerrecht, § 56, MdS, AA VI, s. 346) 

 

Die Selbstentleibung ist ein Verbrechen (Mord). Dieses kann nun zwar auch als Übertretung 
seiner Pflicht gegen andere Menschen... betrachtet werden - aber hier ist nur die Rede von 
Verletzung einer Pflicht gegen sich selbst, ob nämlich, wenn ich auch alle jene Rücksichten 
beiseite setzte, der Mensch doch zur Erhaltung seines Lebens bloß durch seine Qualität als 
Person verbunden sei und hierin eine (und zwar strenge) Pflicht gegen sich selbst 
anerkennen müsse.    Von der Selbstentleibung, § 6, MdS AA VI, S. 422) 

 

Die Lüge ist Wegwerfung und gleichsam Vernichtung seiner Menschenwürde. Ein Mensch, 
der selbst nicht glaubt, was er einem Anderen... sagt, hat einen noch geringeren Wert, als 
wenn er blos Sache wäre...  Von der Lüge. § 9. MdS. AA VI, S. 429. 

 

Das Wiegen taugt aber überhaupt nicht. Denn das Hin- und Herschaukeln ist dem Kinde 
schädlich. Man sieht es ja selbst an großen Leuten, dass das Schaukeln eine Bewegung zum 
Erbrechen hervorbringt.  
(Pädagogik-Vorlesung, AA IX, 459) 
 

Pflicht der Monarchen, ob sie gleich autokratisch herrschen, (ist es) dennoch republicanisch 
(nicht demokratisch) zu regieren, d.i. das Volk nach Principien zu behandeln, die dem Geist 
der Freiheitsgesetze (wie ein Volk mit reifer Vernunft sie sich selbst vorschreiben würde) 
gemäß sind, wenn gleich dem Buchstaben nach es um seine Einwilligung nicht befragt 
würde.[...]     Der Streit der Fakultäten, AA VII, 91 ff) 
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Die wichtigsten Werke Kants in zeitlicher Reihenfolge  
 
1746: Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte 

1755: Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels 

1763: Versuch, den Begriff der negativen Größen in der Weltweisheit einzuführen 

1763: Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes 

1764: Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen 

1766: Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik 

1775: Über die verschiedenen Rassen der Menschen 

1781: Kritik der reinen Vernunft, 1. Auflage, A 

1783: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten 

können 

1784: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht 

1784: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung ?  

1785: Bestimmung des Begriffs der Menschenrasse 

1785: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 

1786: Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft 

1786: Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte 

1786: Was heißt: sich im Denken orientieren? 

1787: Kritik der reinen Vernunft, 2., erweiterte und überarbeitete Auflage. B 

1788: Über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie 

1788: Kritik der praktischen Vernunft 

1790: Kritik der Urteilskraft 

1793: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft 

1793: Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die 

Praxis 

1794: Das Ende aller Dinge 

1795: Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf 

1797: Die Metaphysik der Sitten 

1797: Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen 

1798: Streit der Fakultäten 

1798: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeine_Naturgeschichte_und_Theorie_des_Himmels
http://de.wikipedia.org/wiki/Kritik_der_reinen_Vernunft
http://de.wikipedia.org/wiki/Prolegomena_zu_einer_jeden_k%C3%BCnftigen_Metaphysik,_die_als_Wissenschaft_wird_auftreten_k%C3%B6nnen
http://de.wikipedia.org/wiki/Prolegomena_zu_einer_jeden_k%C3%BCnftigen_Metaphysik,_die_als_Wissenschaft_wird_auftreten_k%C3%B6nnen
http://de.wikipedia.org/wiki/Idee_zu_einer_allgemeinen_Geschichte_in_weltb%C3%BCrgerlicher_Absicht
http://de.wikipedia.org/wiki/Beantwortung_der_Frage:_Was_ist_Aufkl%C3%A4rung
http://de.wikipedia.org/wiki/Grundlegung_zur_Metaphysik_der_Sitten
http://de.wikipedia.org/wiki/Metaphysische_Anfangsgr%C3%BCnde_der_Naturwissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Kritik_der_praktischen_Vernunft
http://de.wikipedia.org/wiki/Kritik_der_Urteilskraft
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Religion_innerhalb_der_Grenzen_der_blo%C3%9Fen_Vernunft
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cber_den_Gemeinspruch:_Das_mag_in_der_Theorie_richtig_sein,_taugt_aber_nicht_f%C3%BCr_die_Praxis
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cber_den_Gemeinspruch:_Das_mag_in_der_Theorie_richtig_sein,_taugt_aber_nicht_f%C3%BCr_die_Praxis
http://de.wikipedia.org/wiki/Zum_ewigen_Frieden
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Metaphysik_der_Sitten
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cber_ein_vermeintes_Recht_aus_Menschenliebe_zu_l%C3%BCgen
http://de.wikipedia.org/wiki/Streit_der_Fakult%C3%A4ten
http://de.wikipedia.org/wiki/Anthropologie_in_pragmatischer_Hinsicht
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I. Kant. Meinen - Glauben - Wissen 

Das Fürwahrhalten oder die subjective Gültigkeit des Urtheils in Beziehung auf die Überzeugung 
(welche zugleich objectiv gilt) hat folgende drei Stufen: Meinen, Glauben und Wissen. Meinen ist ein 
mit Bewußtsein sowohl subjectiv, als objectiv unzureichendes Fürwahrhalten. Ist das letztere nur 
subjectiv zureichend und wird zugleich für objectiv unzureichend gehalten, so heißt es Glauben. 
Endlich heißt das sowohl subjectiv als objectiv zureichende Fürwahrhalten das Wissen. Die subjective 
Zulänglichkeit heißt Überzeugung (für mich selbst), die objective Gewißheit (für jedermann). Ich 
werde mich bei der Erläuterung so faßlicher Begriffe nicht aufhalten. 
Ich darf mich niemals unterwinden, zu meinen, ohne wenigstens etwas zu wissen, vermittelst dessen 
das an sich bloß problematische Urtheil eine Verknüpfung mit Wahrheit bekommt, die, ob sie gleich 
nicht vollständig, doch mehr als willkürliche Erdichtung ist. Das Gesetz einer solchen Verknüpfung 
muß überdem gewiß sein. Denn wenn ich in Ansehung dessen auch nichts als Meinung habe, so ist 
alles nur Spiel der Einbildung ohne die mindeste Beziehung auf Wahrheit. In Urtheilen aus reiner 
Vernunft ist es gar nicht erlaubt, zu meinen. Denn weil sie nicht auf Erfahrungsgründe gestützt 
werden, sondern alles a priori erkannt werden soll, wo alles nothwendig ist, so erfordert das Princip 
der Verknüpfung Allgemeinheit und Nothwendigkeit, mithin völlige Gewißheit, widrigenfalls gar 
keine Leitung auf Wahrheit angetroffen wird. Daher ist es ungereimt, in der reinen Mathematik zu 
meinen; man muß wissen, oder sich alles Urtheilens enthalten. Eben so ist es mit den Grundsätzen 
der Sittlichkeit bewandt, da man nicht auf bloße Meinung, daß etwas erlaubt sei, eine Handlung 
wagen darf, sondern dieses wissen muß. [...] 
 Es kann aber überall bloß in praktischer Beziehung das theoretisch unzureichende Fürwahrhalten 
Glauben genannt werden. Diese praktische Absicht ist nun entweder die der Geschicklichkeit, oder 
der Sittlichkeit, die erste zu beliebigen und zufälligen, die zweite aber zu schlechthin nothwendigen 
Zwecken. 
Wenn einmal ein Zweck vorgesetzt ist, so sind die Bedingungen der Erreichung desselben 
hypothetisch nothwendig. Diese Nothwendigkeit ist subjectiv, aber doch nur comparativ zureichend, 
wenn ich gar keine andere Bedingungen weiß, unter denen der Zweck zu erreichen wäre; aber sie ist 
schlechthin und für jedermann zureichend, wenn ich gewiß weiß, daß niemand andere Bedingungen 
kennen könne, die auf den vorgesetzten Zweck führen. Im ersten Falle ist meine Voraussetzung und 
das Fürwahrhalten gewisser Bedingungen ein bloß zufälliger, im zweiten Falle aber ein nothwendiger 
Glaube. Der Arzt muß bei einem Kranken, der in Gefahr ist, etwas thun, kennt aber die Krankheit 
nicht. Er sieht auf die Erscheinungen und urtheilt, weil er nichts Besseres weiß, es sei die 
Schwindsucht. Sein Glaube ist selbst in seinem eigenen Urtheile bloß zufällig, ein anderer möchte es 
vielleicht besser treffen. Ich nenne dergleichen zufälligen Glauben, der aber dem wirklichen 
Gebrauche der Mittel zu gewissen Handlungen zum Grunde liegt, den pragmatischen Glauben. 
Der gewöhnliche Probirstein, ob etwas bloße Überredung, oder wenigstens subjective Überzeugung, 
d.i. festes Glauben, sei, was jemand behauptet, ist das Wetten. Öfters spricht jemand seine Sätze mit 
so zuversichtlichem und unlenkbarem Trotze aus, daß er alle Besorgnis des Irrthums gänzlich 
abgelegt zu haben scheint. Eine Wette macht ihn stutzig. Bisweilen zeigt sich, daß er zwar 
Überredung genug, die auf einen Dukaten an Werth geschätzt werden kann, aber nicht auf zehn 
besitze. Denn den ersten wagt er noch wohl, aber bei zehnen wird er allererst inne, was er vorher 
nicht bemerkte, daß es nämlich doch wohl möglich sei, er habe sich geirrt. Wenn man sich in 
Gedanken vorstellt, man solle worauf das Glück des ganzen Lebens verwetten, so schwindet unser 
triumphirendes Urtheil gar sehr, wir werden überaus schüchtern und entdecken so allererst, daß 
unser Glaube so weit nicht zulange. So hat der pragmatische Glaube nur einen Grad, der nach 
Verschiedenheit des Interesses, das dabei im Spiele ist, groß oder auch klein sein kann. 
 

(Aus: KrV. AA III. B 850/851) 
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Immanuel Kant: Vorrede zur "Kritik der reinen Vernunft" (1787, 2. Aufl.) 

Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten; 

aber alle Versuche über sie a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere 

Erkenntnis erweitert würde, gingen unter dieser Voraussetzung zunichte. 

 Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser 

fortkommen, daß wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserer Erkenntnis 

richten, welches so schon besser mit der verlangten Möglichkeit einer Erkenntnis derselben 

a priori zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns gegeben werden, etwas 

festsetzen soll. Es ist hiermit eben so, als mit den ersten Gedanken des Copernicus bewandt, 

der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er 

annahm, das ganze Sternheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser 

gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen und dagegen die Sterne in Ruhe ließ. 

In der Metaphysik kann man nun, was die Anschauung der Gegenstände betrifft, es auf 

ähnliche Weise versuchen. Wenn die Anschauung sich nach der Beschaffenheit der 

Gegenstände richten müßte, so sehe ich nicht ein, wie man a priori von ihr etwas wissen 

könne; richtet sich aber der Gegenstand (als Object der Sinne) nach der Beschaffenheit 

unseres Anschauungsvermögens, so kann ich mir diese Möglichkeit ganz wohl vorstellen.   
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I. Kant: Einleitung zur Kritik der reinen Vernunft (1787²)  

Daß alle unsere Erkenntniß mit der Erfahrung anfange, daran ist gar kein Zweifel; denn wodurch 
sollte das Erkenntnißvermögen sonst zur Ausübung erweckt werden, geschähe es nicht durch 
Gegenstände, die unsere Sinne rühren und theils von selbst Vorstellungen bewirken, theils unsere 
Verstandesthätigkeit in Bewegung bringen, diese zu vergleichen, sie zu verknüpfen oder zu trennen, 
und so den rohen Stoff sinnlicher Eindrücke zu einer Erkenntniß der Gegenstände zu verarbeiten, die 
Erfahrung heißt? Der Zeit nach geht also keine Erkenntniß in uns vor der Erfahrung vorher, und mit 
dieser fängt alle an. 
Wenn aber gleich alle unsere Erkenntniß mit der Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum doch 
nicht eben alle aus der Erfahrung. Denn es könnte wohl sein, daß selbst unsere Erfahrungserkenntniß 
ein Zusammen-gesetztes aus dem sei, was wir durch Eindrücke empfangen, und dem, was unser 
eigenes Erkenntniß-vermögen (durch sinnliche Eindrücke bloß veranlaßt) aus sich selbst hergiebt, 
welchen Zusatz wir von jenem Grundstoffe nicht eher unterscheiden, als bis lange Übung uns darauf 
aufmerksam und zur Absonderung desselben geschickt gemacht hat.  
Es ist also wenigstens eine der näheren Untersuchung noch benöthigte und nicht auf den ersten 
Anschein sogleich abzufertigende Frage: ob es eine dergleichen von der Erfahrung und selbst von 
allen Eindrücken der Sinne unabhängige Erkenntniß gebe. Man nennt solche Erkenntnisse a priori, 
und unterscheidet sie von den empirischen, die ihre Quellen a posteriori, nämlich in der Erfahrung, 
haben. [...] 
Es kommt hier auf ein Merkmal an, woran wir sicher eine reine Erkenntniß von empirischen 
unterscheiden können. Erfahrung lehrt uns zwar, daß etwas so oder so beschaffen sei, aber nicht, 
daß es nicht anders sein könne. Findet sich also erstlich ein Satz, der zugleich mit seiner 
Nothwendigkeit gedacht wird, so ist er ein Urtheil a priori [...] Zweitens: Erfahrung giebt niemals 
ihren Urtheilen wahre oder strenge, sondern nur angenommene und comparative Allgemeinheit 
(durch Induktion), so daß gar eigentlich heißen muß: so viel wir bisher wahrgenommen haben, findet 
sich von dieser oder jener Regel keine Ausnahme. Wird also ein Urteil in strenger Allgemeinheit 
gedacht, d.i. so, daß gar keine Ausnahme als möglich verstattet wird, so ist es nicht von der Erfahrung 
abgeleitet, sondern schlechterdings a priori gültig. Die empirische Allgemeinheit ist also nur eine 
willkürliche Steigerung der Gültigkeit von der, welche in den meisten Fällen, zu der, die in allen gilt, 
wie z.B. in dem Satze: alle Körper sind schwer; wo dagegen strenge Allgemeinheit zu einem Urteile 
wesentlich gehört, da zeigt diese auf einen besonderen Erkenntnißquell desselben, nämlich ein 
Vermögen des Erkenntnisses a priori. Notwendigkeit und strenge Allgemeinheit sind also sichere 
Kennzeichen einer Erkenntniß a priori und gehören auch unzertrennlich zu einander. [...] 
Daß es nun dergleichen notwendige und im strengsten Sinne allgemeine, mithin reine Urteile a priori 
in der menschlichen Erkenntniß wirklich gebe, ist leicht zu zeigen. Will man ein Beispiel aus 
Wissenschaften, so darf man nur auf alle Sätze der Mathematik hinaussehen; will man ein solches 
aus dem gemeinsten Verstandesgebrauche, so kann der Satz, daß alle Veränderung eine Ursache 
haben müsse, dazu dienen; ja in dem letzteren enthält selbst der Begriff einer Ursache so offenbar 
den Begriff einer Notwendigkeit der Verknüpfung mit einer Wirkung und einer strengen 
Allgemeinheit der Regel, daß er gänzlich verloren gehen würde, wenn man ihn, wie Hume that, von 
einer öftern Beigesellung dessen, was geschieht, mit dem, was vorhergeht, und einer daraus 
entspringenden Gewohnheit (mithin bloß subjektiven Notwendigkeit), Vorstellungen zu verknüpfen, 
ableiten wollte.   Aber nicht bloß in Urteilen, sondern selbst in Begriffen zeigt sich ein Ursprung 
einiger derselben a priori. Lasset von eurem Erfahrungsbegriffe eines Körpers alles, was daran 
empirisch ist, nach und nach weg, die Farbe, die Härte oder Weiche, die Schwere, selbst die 
Undurchdringlichkeit, so bleibt doch der Raum übrig, den er (welcher nun ganz verschwunden ist) 
einnahm, und den könnt ihr nicht weglassen. Eben so, wenn ihr von eurem empirischen Begriffe 
eines jeden körperlichen oder nicht körperlichen Objects alle Eigenschaften weglasst, die euch die 
Erfahrung lehrt: so könnt ihr ihm doch nicht diejenige nehmen, dadurch ihr es als Substanz oder einer 
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Substanz anhängend denkt.  Ihr müsst also, überführt durch die Notwendigkeit, womit sich dieser 
Begriff euch aufdringt, gestehen, daß er in eurem Erkenntnißvermögen a priori seinen Sitz habe. 
(KrV B 1-3) 

 

Kant: Wahrheitsgehalt von Erfahrungssätzen und Sätzen a priori 
(AA III, KrV B 3-6) 

 

Es kommt hier auf ein Merkmal an, woran wir sicher ein reines Erkenntniß von empirischen 
unterscheiden können. Erfahrung lehrt uns zwar, daß etwas so oder so beschaffen sei, aber 
nicht, daß es nicht anders sein könne. Findet sich also erstlich ein Satz, der zugleich mit 
seiner Nothwendigkeit gedacht wird, so ist er ein Urtheil a priori; ist er überdem auch von 
keinem abgeleitet, als der selbst wiederum als ein nothwendiger Satz gültig ist, so ist er 
schlechterdings a priori. Zweitens: Erfahrung giebt niemals ihren Urtheilen wahre oder 
strenge, sondern nur angenommene und comparative Allgemeinheit (durch Induction), so 
daß es eigentlich heißen muß: so viel wir bisher wahrgenommen haben, findet sich von 
dieser oder jener Regel keine Ausnahme. Wird also ein Urtheil in strenger Allgemeinheit 
gedacht, d.i. so, daß gar keine Ausnahme als möglich verstattet wird, so ist es nicht von der 
Erfahrung abgeleitet, sondern schlechterdings a priori gültig. Die empirische Allgemeinheit 
ist also nur eine willkürliche Steigerung der Gültigkeit von der, welche in den meisten Fällen, 
zu der, die in allen gilt, wie z.B. in dem Satze: alle Körper sind schwer; wo dagegen strenge 
Allgemeinheit zu einem Urtheile wesentlich gehört, da zeigt diese auf einen besonderen 
Erkenntnißquell desselben, nämlich ein Vermögen des Erkenntnisses a priori. 
Nothwendigkeit und strenge Allgemeinheit sind also sichere Kennzeichen einer Erkenntniß a 
priori und gehören auch unzertrennlich zu einander. Weil es aber im Gebrauche derselben 
bisweilen leichter ist, die empirische Beschränktheit derselben, als die Zufälligkeit in den 
Urtheilen, oder es auch mannigmal einleuchtender ist, die unbeschränkte Allgemeinheit, die 
wir einem Urtheile beilegen, als die Nothwendigkeit desselben zu zeigen, so ist es rathsam, 
sich gedachter beider Kriterien, deren jedes für sich unfehlbar ist, abgesondert zu bedienen.  
Daß es nun dergleichen nothwendige und im strengsten Sinne allgemeine, mithin reine 
Urtheile a priori im menschlichen Erkenntniß wirklich gebe, ist leicht zu zeigen. Will man ein 
Beispiel aus Wissenschaften, so darf man nur auf alle Sätze der Mathematik hinaussehen; 
will man ein solches aus dem gemeinsten Verstandesgebrauche, so kann der Satz, daß alle 
Veränderung eine Ursache haben müsse, dazu dienen; ja in dem letzteren enthält selbst der 
Begriff einer Ursache so offenbar den Begriff einer Nothwendigkeit der Verknüpfung mit 
einer Wirkung und einer strengen Allgemeinheit der Regel, daß er gänzlich verloren gehen 
würde, wenn man ihn, wie Hume that, von einer öftern Beigesellung dessen, was geschieht, 
mit dem, was vorhergeht, und einer daraus entspringenden Gewohnheit (mithin bloß 
subjectiven Nothwendigkeit), Vorstellungen zu verknüpfen, ableiten wollte. 
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Immanuel Kant: Analytische und synthetische Urteile 
(KrV B 11-16 -Auszüge) 

In allen Urtheilen, worin das Verhältniß eines Subjects zum Prädicat gedacht wird [...] ist dieses 
Verhältniß auf zweierlei Art möglich. Entweder das Prädicat B gehört zum Subject A als etwas, was in 
diesem Begriffe A (versteckter Weise) enthalten ist; oder B liegt ganz außer dem Begriff A, ob es zwar 
mit demselben in Verknüpfung steht. Im ersten Fall nenne ich das Urtheil analytisch, in dem andern 
synthetisch. Analytische Urtheile (die bejahende) sind also diejenige, in welchen die Verknüpfung des 
Prädicats mit dem Subject durch Identität, diejenige aber, in denen diese Verknüpfung ohne Identität 
gedacht wird, sollen synthetische Urtheile heißen. Die erstere könnte man auch Erläuterungs-, die 
andere Erweiterungsurtheile heißen, weil jene durch das Prädicat nichts zum Begriff des Subjects 
hinzuthun, sondern diesen nur durch Zergliederung in seine Theilbegriffe zerfällen, die in selbigem 
schon (obgleich verworren) gedacht waren: da hingegen die letztere zu dem Begriffe des Subjects ein 
Prädicat hinzuthun, welches in jenem gar nicht gedacht war und durch keine Zergliederung desselben 
hätte können herausgezogen werden. Z.B. wenn ich sage: alle Körper sind ausgedehnt, so ist dies ein 
analytisch Urtheil. Denn ich darf nicht über den Begriff, den ich mit dem Wort Körper verbinde, 
hinausgehen, um die Ausdehnung als mit demselben verknüpft zu finden, sondern jenen Begriff nur 
zergliedern, d.i. des Mannigfaltigen, welches ich jederzeit in ihm denke, mir nur bewußt werden, um 
dieses Prädicat darin anzutreffen; es ist also ein analytisches Urtheil. Dagegen, wenn ich sage: alle 
Körper sind schwer, so ist das Prädicat etwas ganz anderes, als das, was ich in dem bloßen Begriff 
eines Körpers überhaupt denke. Die Hinzufügung eines solchen Prädicats giebt also ein synthetisch 
Urtheil. 
 Erfahrungsurtheile als solche sind insgesammt synthetisch. Denn es wäre ungereimt, ein 
analytisches Urtheil auf Erfahrung zu gründen, weil ich aus meinem Begriffe gar nicht hinausgehen 
darf, um das Urtheil abzufassen, und also kein Zeugniß der Erfahrung dazu nöthig habe. Daß ein 
Körper ausgedehnt sei, ist ein Satz, der a priori feststeht, und kein Erfahrungsurtheil. [...] 
 Aber bei synthetischen Urtheilen a priori fehlt dieses Hülfsmittel ganz und gar. Wenn ich über den 
Begriff  
A hinausgehen soll, um einen andern B als damit verbunden zu erkennen: was ist das, worauf ich 
mich stütze, und wodurch die Synthesis möglich wird, da ich hier den Vortheil nicht habe, mich im 
Felde der Erfahrung darnach umzusehen? Man nehme den Satz: Alles, was geschieht, hat seine 
Ursache. In dem Begriff von etwas, das geschieht, denke ich zwar ein Dasein, vor welchem eine Zeit 
vorhergeht etc., und daraus lassen sich analytische Urtheile ziehen. Aber der Begriff einer Ursache 
liegt ganz außer jenem Begriffe, und zeigt etwas von dem, was geschieht, Verschiedenes an, ist also 
in dieser letzteren Vorstellung gar nicht mit enthalten. Wie komme ich denn dazu, von dem, was 
überhaupt geschieht, etwas davon ganz Verschiedenes zu sagen und den Begriff der Ursache, ob 
zwar in jenem nicht enthalten, dennoch als dazu und sogar nothwendig  gehörig zu erkennen? Was 
ist hier das Unbekannte =x, worauf sich der Verstand stützt, wenn er außer dem Begriff von A ein 
demselben fremdes Prädicat B aufzufinden glaubt, welches er gleichwohl damit verknüpft zu sein 
erachtet? Erfahrung kann es nicht sein, weil der angeführte Grundsatz nicht allein mit größerer 
Allgemeinheit als die Erfahrung verschaffen kann, sondern auch mit dem Ausdruck der 
Nothwendigkeit, mithin gänzlich a priori und aus bloßen Begriffen diese zweite Vorstellung zu der 
ersteren hinzugefügt. Nun beruht ja auf solchen synthetischen, d.i. Erweiterungs-Grundsätzen die 
ganze Endabsicht unserer speculativen Erkenntniß a priori; denn die analytischen sind zwar höchst 
wichtig und nöthig, aber nur um zu derjenigen Deutlichkeit der Begriffe zu gelangen, die zu einer 
sicheren und ausgebreiteten Synthesis, als zu einem wirklich neuen Erwerb erforderlich ist.[...] 

 Mathematische Urtheile sind insgesammt synthetisch. [...] 
Man sollte anfänglich zwar denken: daß der Satz 7+5=12 ein bloß analytischer Satz sei, der aus dem 
Begriffe einer Summe von Sieben und Fünf nach dem Satze des Widerspruches erfolge. Allein wenn 
man es näher betrachtet, so findet man, daß der Begriff der Summe von 7 und 5 nichts weiter 
enthalte, als die Vereinigung beider Zahlen in eine einzige, wodurch ganz und gar nicht gedacht wird, 
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welches die einzige Zahl sei, die beide zusammenfaßt. Der Begriff von Zwölf ist keinesweges dadurch 
schon gedacht, daß ich mir bloß jene Vereinigung von Sieben und Fünf denke, und ich mag meinen 
Begriff von einer solchen möglichen Summe noch so lange zergliedern, so werde ich doch darin die 
Zwölf nicht antreffen. [...] 
Eben so wenig ist irgendein Grundsatz der reinen Geometrie analytisch. Daß die gerade Linie 
zwischen zwei Punkten die kürzeste sei, ist ein synthetischer Satz. Denn mein Begriff vom Geraden 
enthält nichts von Größe, sondern nur eine Qualität. Der Begriff des Kürzesten kommt also gänzlich 
hinzu und kann durch keine Zergliederung aus dem Begriffe der geraden Linie gezogen werden. 
Anschauung muß also hier zu Hülfe genommen werden, vermittelst deren allein die Synthesis 
möglich ist. 
 
 

I. Kant: Über Raum und Zeit 
(KrV B 38-47-Auszüge) 

 

1) Der Raum ist kein empirischer Begriff, der von äußeren Erfahrungen abgezogen worden. Denn 
damit gewisse Empfindungen auf etwas außer mir bezogen werden (d.i. auf etwas in einem andern 
Orte des Raumes, als darin ich mich befinde), imgleichen damit ich sie als außer und nebeneinander, 
mithin nicht bloß verschieden, sondern als in verschiedenen Orten vorstellen könne, dazu muß die 
Vorstellung des Raumes schon zum Grunde liegen. Demnach kann die Vorstellung des Raumes nicht 
aus den Verhältnissen der äußern Erscheinung durch Erfahrung erborgt sein, sondern diese äußere 
Erfahrung ist selbst nur durch gedachte Vorstellung allererst möglich. 
2) Der Raum ist eine nothwendige Vorstellung a priori, die allen äußeren Anschauungen zum Grunde 
liegt. Man kann sich niemals eine Vorstellung davon machen, daß kein Raum sei, ob man sich gleich 
ganz wohl denken kann, daß keine Gegenstände darin angetroffen werden. Er wird also als die 
Bedingung der Möglichkeit der Erscheinungen und nicht als eine von ihnen abhängende Bestimmung 
angesehen und ist eine Vorstellung a priori, die nothwendiger Weise äußeren Erscheinungen zum 
Grunde liegt. [...] 

Die Zeit ist 1) kein empirischer Begriff, der irgend von einer Erfahrung abgezogen worden. Denn das 
Zugleichsein oder Aufeinanderfolgen würde selbst nicht in die Wahrnehmung kommen, wenn die 
Vorstellung der Zeit nicht a priori zum Grunde läge. Nur unter deren Voraussetzung kann man sich 
vorstellen: daß einiges zu einer und derselben Zeit (zugleich) oder in verschiedenen Zeiten (nach 
einander) sei. 
2) Die Zeit ist eine nothwendige Vorstellung, die allen Anschauungen zum Grunde liegt. Man kann in 
Ansehung der Erscheinungen überhaupt die Zeit selbst nicht aufheben, ob man zwar ganz wohl die 
Erscheinungen aus der Zeit wegnehmen kann. Die Zeit ist also a priori gegeben. In ihr allein ist alle 
Wirklichkeit der Erscheinungen möglich. Diese können insgesammt wegfallen, aber sie selbst (als die 
allgemeine Bedingung ihrer Möglichkeit) kann nicht aufgehoben werden. 
3) Auf diese Nothwendigkeit a priori gründet sich auch die Möglichkeit apodiktischer Grundsätze von 
den Verhältnissen der Zeit oder Axiomen von der Zeit überhaupt. Sie hat nur eine Dimension: 
verschiedene Zeiten sind nicht zugleich, sondern nach einander (so wie verschiedene Räume nicht 
nach einander, sondern zugleich sind). Diese Grundsätze können aus der Erfahrung nicht gezogen 
werden, denn diese würde weder strenge Allgemeinheit, noch apodiktische Gewißheit geben. Wir 
würden nur sagen können: so lehrt es die gemeine Wahrnehmung; nicht aber: so muß es sich 
verhalten.  
Diese Grundsätze gelten als Regeln, unter denen überhaupt Erfahrungen möglich sind, und belehren 
uns vor derselben und nicht durch dieselbe. 
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I. Kant: Synthese von Anschauung und Begriff 

(KrV B 75 f) 

Unsre Erkenntniß entspringt aus zwei Grundquellen des Gemüths, deren die erste ist, die 

Vorstellungen zu empfangen (die Receptivität der Eindrücke), die zweite das Vermögen, 

durch diese Vorstellungen einen Gegenstand zu erkennen (Spontaneität der Begriffe); durch 

die erstere wird uns ein Gegenstand gegeben, durch die zweite wird dieser im Verhältniß auf 

jene Vorstellung (als bloße Bestimmung des Gemüths) gedacht. Anschauung und Begriffe 

machen also die Elemente aller unserer Erkenntniß aus, so daß weder Begriffe ohne ihnen 

auf einige Art correspondirende Anschauung, noch Anschauung ohne Begriffe ein Erkenntniß 

abgeben können.° Beide sind entweder rein oder empirisch. Empirisch, wenn Empfindung 

(die die wirkliche Gegenwart des Gegenstandes voraussetzt) darin enthalten ist; rein aber, 

wenn der Vorstellung keine Empfindung beigemischt ist. Man kann die letztere die Materie 

der sinnlichen Erkenntniß nennen. Daher enthält reine Anschauung lediglich die Form, unter 

welcher etwas angeschaut wird, und reiner Begriff allein die Form des Denkens eines 

Gegenstandes überhaupt. Nur allein reine Anschauungen oder Begriffe sind a priori möglich, 

empirische nur a posteriori. 
Wollen wir die Receptivität unseres Gemüths, Vorstellungen zu empfangen, so fern es auf 

irgend eine Weise afficirt wird, Sinnlichkeit nennen: so ist dagegen das Vermögen, 

Vorstellungen selbst hervorzubringen, oder die Spontaneität des Erkenntnisses der Verstand. 

Unsre Natur bringt es so mit sich, daß die Anschauung niemals anders als sinnlich sein kann, 

d.i. nur die Art enthält, wie wir von Gegenständen afficirt werden. Dagegen ist das 

Vermögen, den Gegenstand sinnlicher Anschauung zu denken, der Verstand. Keine dieser 

Eigenschaften ist der andern vorzuziehen. Ohne Sinnlichkeit würde uns kein Gegenstand 

gegeben und ohne Verstand keiner gedacht werden. Gedanken ohne Inhalt sind leer, 

Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Daher ist es eben so nothwendig, seine Begriffe 

sinnlich zu machen (d.i. ihnen den Gegenstand in der Anschauung beizufügen), als seine 

Anschauungen sich verständlich zu machen (d.i. sie unter Begriffe zu bringen). Beide 

Vermögen oder Fähigkeiten können auch ihre Functionen nicht vertauschen. Der Verstand 

vermag nichts anzuschauen und die Sinne nichts zu denken. Nur daraus, daß sie sich 

vereinigen, kann Erkenntniß  entspringen. Deswegen darf man aber doch nicht ihren Antheil 

vermischen, sondern man hat große Ursache, | jedes von dem andern sorgfältig 

abzusondern und zu unterscheiden. Daher unterscheiden wir die Wissenschaft der Regeln 

der Sinnlichkeit überhaupt, d.i. Ästhetik, von der Wissenschaft der Verstandesregeln 

überhaupt, d.i. der Logik. 
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I. Kant: Funktionen des Verstandes 
(In: KrV. AA III, B94) 

 
Wir können aber alle Handlungen des Verstandes auf Urtheile zurückführen, so daß der 
Verstand überhaupt als ein Vermögen zu urtheilen vorgestellt werden kann. Denn er ist nach 
dem obigen ein Vermögen zu denken. Denken ist das Erkenntniß durch Begriffe. Begriffe 
aber beziehen sich als Prädicate möglicher Urtheile auf irgend eine Vorstellung von einem 
noch unbestimmten Gegenstande. So bedeutet der Begriff des Körpers etwas, z.B. Metall, 
was durch jenen Begriff erkannt werden kann. Er ist also nur dadurch Begriff, daß unter ihm 
andere Vorstellungen enthalten sind, vermittelst deren er sich auf Gegenstände beziehen 
kann. Er ist also das Prädicat zu einem möglichen Urtheile, z.B. ein jedes Metall ist ein 
Körper. Die Functionen des Verstandes können also insgesammt gefunden werden, wenn 
man die Functionen der Einheit in den Urtheilen vollständig darstellen kann. Daß dies aber 
sich ganz wohl bewerkstelligen lasse, wird der folgende Abschnitt vor Augen stellen.  
 

I. KANT: WELCHE ARTEN SYNTHETISCHER URTEILE A PRIORI GIBT ES? 

 

Tafel der Urteilsformen                                                               Tafel der Kategorien 
                                                          1. Quantität 
Allgemeine (Alle S sind P.)                                                        Einheit  
Besondere (Einige S sind P.)                                                      Vielheit  
Einzelne (Ein einzelnes S ist P.)                                                 Allheit 
                                                           2. Qualität 
 
Bejahende (S ist P.)                                                                    Realität 
Verneinende (S ist nicht P.)                                                        Negation 
Unendliche (S ist Nicht-P.)                                                         Limitation (Begrenzung) 
                                                           3. Relation 
  
Kategorische (S ist P.)                                                               Inhärenz und Subsistenz                                                                                                     
Hypothetische  (Wenn: S ist P, dann: Q ist R)                          Kausalität und Abhängigkeit   
Disjunktive  (S ist entweder P oder Q oder R.)                         Gemeinschaft                                                                                
                                                          4. Modalität 
 
Problematische  (Es ist möglich, daß: S ist P .)                          Möglichkeit-Unmöglichkeit                                                                   
Assertorische (Es ist wirklich, daß: S ist P.)                               Dasein-Nichtsein 
Apodiktische (Es ist notwendig, daß: S ist P.)                           Notwendigkeit-Zufälligkeit 
 
 

Dieses ist nun die Verzeichnung aller ursprünglich  reinen Begriffe der Synthesis, die der Verstand a 
priori in sich enthält, und um deren willen er auch nur ein reiner Verstand ist, indem er durch sie 
allein etwas bei dem Mannigfaltigen der Anschauung verstehen, d.i. ein Object derselben denken 
kann. Diese Eintheilung ist systematisch aus einem gemeinschaftlichen Princip, nämlich dem 
Vermögen zu urtheilen (welches eben so viel ist, als das Vermögen zu denken) erzeugt und nicht 
rhapsodistisch aus einer auf gut Glück unternommenen Aufsuchung reiner Begriffe entstanden, von 
deren Vollzähligkeit  
man niemals gewiß sein kann, da sie nur durch Induction geschlossen wird, ohne zu gedenken, daß 
man noch auf die letztere Art niemals einsieht, warum denn gerade diese und nicht andre Begriffe 
dem reinen Verstande beiwohnen.      (KrV B 106/107)
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Kants Antinomien: Die dritte Antinomie 

(KrV B, AA III S. 308 ff) 

These: 

  Die Causalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus welcher die Erscheinungen 

der Welt insgesammt abgeleitet werden können. Es ist noch eine Causalität durch Freiheit zu 

Erklärung derselben anzunehmen nothwendig. 

Beweis. 

Man nehme an, es gebe keine andere Causalität, als nach Gesetzen der Natur; so setzt alles, was 

geschieht, einen vorigen Zustand voraus, auf den es unausbleiblich nach einer Regel folgt. Nun muß 

aber der vorige Zustand selbst etwas sein, was geschehen ist (in der Zeit geworden, da es vorher 

nicht war), weil, wenn es jederzeit gewesen wäre, seine Folge auch nicht allererst entstanden, 

sondern immer gewesen sein würde. Also ist die Causalität der Ursache, durch welche etwas 

geschieht, selbst etwas Geschehenes, welches nach dem Gesetze der Natur wiederum einen vorigen 

Zustand und dessen Causalität, dieser aber eben so einen noch älteren voraussetzt u.s.w. Wenn also 

alles nach bloßen Gesetzen der Natur geschieht, so giebt es jederzeit nur einen subalternen, niemals 

aber einen ersten Anfang und also überhaupt keine Vollständigkeit der Reihe auf der Seite der von 

einander abstammenden Ursachen. Nun besteht aber eben darin das Gesetz der Natur: daß ohne 

hinreichend a priori bestimmte Ursache nichts geschehe. Also widerspricht der Satz, als wenn alle 

Causalität nur nach Naturgesetzen möglich sei, sich selbst in seiner unbeschränkten Allgemeinheit, 

und diese kann also nicht als die einzige angenommen werden. 

Diesemnach muß eine Causalität angenommen werden, durch welche etwas geschieht, ohne daß die 

Ursache davon noch weiter durch eine andere vorhergehende Ursache nach nothwendigen Gesetzen 

bestimmt sei, d.i. eine absolute Spontaneität der Ursachen, eine Reihe von Erscheinungen, die nach 

Naturgesetzen läuft, von selbst anzufangen, mithin transscendentale Freiheit, ohne welche selbst im 

Laufe der Natur die Reihenfolge der Erscheinungen auf der Seite der Ursachen niemals vollständig ist.  

   

Antithese: 

       Es ist keine Freiheit, sondern alles in der Welt geschieht lediglich nach Gesetzen der Natur. 

Beweis. 

Setzet: es gebe eine Freiheit im transscendentalen Verstande als eine besondere Art von Causalität, 

nach welcher die Begebenheiten der Welt erfolgen könnten, nämlich ein Vermögen, einen Zustand, 

mithin auch eine Reihe von Folgen desselben schlechthin anzufangen; so wird nicht allein eine Reihe 

durch diese Spontaneität, sondern die Bestimmung dieser Spontaneität selbst zur Hervorbringung 

der Reihe, d.i. die Causalität, wird schlechthin anfangen, so daß nichts vorhergeht, wodurch diese 

geschehende Handlung nach beständigen Gesetzen bestimmt sei. Es setzt aber ein jeder Anfang zu 

handeln einen Zustand der noch nicht handelnden Ursache voraus und ein dynamisch erster Anfang 
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der Handlung einen Zustand, der mit dem vorhergehenden eben derselben Ursache gar keinen 

Zusammenhang der Causalität hat, d.i. auf keine Weise daraus erfolgt. Also ist die transscendentale 

Freiheit dem Causalgesetze entgegen und eine solche Verbindung der successiven Zustände 

wirkender Ursachen, nach welcher keine Einheit der Erfahrung möglich ist, die also auch in keiner 

Erfahrung angetroffen wird, mithin ein leeres Gedankending. 

Wir haben also nichts als Natur, in welcher wir den Zusammenhang und Ordnung der 

Weltbegebenheiten suchen müssen. Die Freiheit (Unabhängigkeit) von den Gesetzen der Natur ist 

zwar eine Befreiung vom Zwange, aber auch vom Leitfaden aller Regeln. Denn man kann nicht sagen, 

daß anstatt der Gesetze der Natur Gesetze der Freiheit in die Causalität des Weltlaufs eintreten, weil, 

wenn diese nach Gesetzen bestimmt wäre, sie nicht Freiheit, sondern selbst nichts anders als Natur 

wäre.  Natur also und transscendentale Freiheit unterscheiden sich wie Gesetzmäßigkeit und 

Gesetzlosigkeit, davon jene zwar den Verstand mit der Schwierigkeit belästigt, die Abstammung der 

Begebenheiten in der Reihe der Ursachen immer höher hinauf zu suchen, weil die Causalität an ihnen 

jederzeit bedingt ist, aber zur Schadloshaltung durchgängige und gesetzmäßige Einheit der Erfahrung 

verspricht, da hingegen das Blendwerk von Freiheit zwar dem forschenden Verstande in der Kette 

der Ursachen Ruhe verheißt, indem sie ihn zu einer unbedingten Causalität führt, die von selbst zu 

handeln anhebt, die aber, da sie selbst blind ist, den Leitfaden der Regeln abreißt, an welchem allein 

eine durchgängig zusammenhängende Erfahrung möglich ist.
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I. Kant: Freiheit und Verantwortung 

(I. Kant, Kritik der praktischen Vernunft, AA V, S. 95-98) 

Wenn ich von einem Menschen, der einen Diebstahl verübt, sage: diese Tat sei nach dem 
Naturgesetze der Kausalität aus den Bestimmungsgründen der vorhergehenden Zeit ein 
notwendiger Erfolg, so war es unmöglich, daß sie hat unterbleiben können; wie kann dann 
die Beurteilung nach dem moralischen Gesetze hierin eine Änderung machen, und 
voraussetzen, daß sie doch habe unterlassen werden können, weil das Gesetz sagt, sie hätte 
unterlassen werden sollen, d.i. wie kann derjenige, in demselben Zeitpunkte, in Absicht auf 
dieselbe Handlung, ganz frei heißen, in welchem, und in derselben Absicht, er doch unter 
einer unvermeidlichen Naturnotwendigkeit steht? Eine Ausflucht darin suchen, daß man 
bloß die Art der Bestimmungsgründe seiner Kausalität nach dem Naturgesetze einem 
komparativen Begriffe von Freiheit anpaßt, (nach welchem das bisweilen freie Wirkung 
heißt, davon der bestimmende Naturgrund innerlich im wirkenden Wesen liegt, z.B. das was 
ein geworfener Körper verrichtet, wenn er in freier Bewegung ist, da man das Wort Freiheit 
braucht, weil er, während, daß er im Fluge ist, nicht von außen wodurch getrieben wird, 
oder wie wir die Bewegung einer Uhr auch eine freie Bewegung nennen, weil sie ihren Zeiger 
selbst treibt, der also nicht äußerlich geschoben werden darf, eben so die Handlungen des 
Menschen, ob sie gleich, durch ihre Bestimmungsgründe, die in der Zeit vorhergehen, 
notwendig sind, dennoch frei nennen, weil es doch innere durch unsere eigenen Kräfte 
hervorgebrachte Vorstellungen, dadurch nach veranlassenden Umständen erzeugte 
Begierden und mithin nach unserem eigenen Belieben bewirkte Handlungen sind,) ist ein 
elender Behelf, womit sich noch immer einige hinhalten lassen, und so jenes schwere 
Problem mit einer kleinen Wortklauberei aufgelöset zu haben meinen, an dessen Auflösung 
Jahrtausende vergeblich gearbeitet haben, die daher wohl schwerlich so ganz auf der 
Oberfläche gefunden werden dürfte. Es kommt nämlich bei der Frage nach derjenigen 
Freiheit, die allen moralischen Gesetzen und der ihnen gemäßen Zurechnung zum Grunde 
gelegt werden muß, darauf gar nicht an, ob die nach einem Naturgesetze bestimmte 
Kausalität, durch Bestimmungsgründe, die im Subjekte, oder außer ihm liegen, und im 
ersteren Fall, ob sie durch Instinkt oder mit Vernunft gedachte Bestimmungsgründe 
notwendig sei, wenn diese bestimmenden Vorstellungen nach dem Geständnisse eben 
dieser Männer selbst, den Grund ihrer Existenz doch in der Zeit und zwar dem vorigen 
Zustande haben, dieser aber wieder in einem vorhergehenden etc. so mögen sie, diese 
Bestimmungen, immer innerlich sein, sie mögen psychologische und nicht mechanische 
Kausalität haben, d.i. durch Vorstellungen, und nicht durch körperliche Bewegung, Handlung 
hervorbringen, so sind es immer Bestimmungsgründe der Kausalität eines Wesens, so fern 
sein Dasein in der Zeit bestimmbar ist, mithin unter notwendig machenden Bedingungen der 
vergangenen Zeit, die also, wenn das Subjekt handeln soll, nicht mehr in seiner Gewalt sind, 
die also zwar psychologische Freiheit, (wenn man ja dieses Wort von einer bloß inneren 
Verkettung der Vorstellungen der Seele brauchen will,) aber doch Naturnotwendigkeit bei 
sich führen, mithin keine transzendentale Freiheit übrig lassen, welche als Unabhängigkeit 
von allem Empirischen und also von der Natur überhaupt gedacht werden muß, sie mag nun 
als Gegenstand des inneren Sinnes, bloß in der Zeit, oder auch äußeren Sinne, im Raume und 
der Zeit zugleich betrachtet werden, ohne welche Freiheit (in der letzteren eigentlichen 
Bedeutung), die allein a priori praktisch ist, kein moralisch Gesetz, keine Zurechnung nach 
demselben, möglich ist. Eben um deswillen kann man auch alle Notwendigkeit der 
Begebenheiten in der Zeit nach dem Naturgesetze der Kausalität, den Mechanismus der 
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Natur nennen, ob man gleich darunter nicht versteht, daß Dinge, die ihm unterworfen sind, 
wirkliche materielle Maschinen sein müßten. Hier wird nur auf die Notwendigkeit der 
Verknüpfung der Begebenheiten in einer Zeitreihe, so wie sie sich nach dem Naturgesetze 
entwickelt, gesehen, man mag nun das Subjekt, in welchem dieser Ablauf geschieht, 
Automaton materiale, da das Maschinenwesen durch Materie, oder mit Leibniz spirituale, da 
es durch Vorstellungen betrieben wird, nennen, und wenn die Freiheit unseres Willens keine 
andere als die letztere (etwa die psychologische und komparative, nicht transzendentale d.i. 
absolute zugleich) wäre, so würde sie im Grunde nichts besser, als die Freiheit eines 
Bratenwenders sein, der auch, wenn er einmal aufgezogen worden, von selbst seine 
Bewegungen verrichtet.  

Um nun den scheinbaren Widerspruch zwischen Naturmechanismus und Freiheit in ein und 
derselben Handlung an dem vorgelegten Falle aufzuheben, muß man sich an das erinnern, 
was in der Kritik der reinen Vernunft gesagt war, oder daraus folgt: daß die 
Naturnotwendigkeit, welche mit der Freiheit des Subjekts nicht zusammen bestehen kann, 
bloß den Bestimmungen desjenigen Dinges anhängt, das unter Zeitbedingungen steht, folglich 
nur denen des handelnden Subjekts als Erscheinung, daß also so fern die Bestimmungsgründe 
einer jeden Handlung desselben in demjenigen liegen, was zur vergangenen Zeit gehört, und 
nicht mehr in seiner Gewalt ist, (wozu auch seine schon begangenen Taten, und der ihm 
dadurch bestimmbare Charakter in seinen eigenen Augen, als Phänomens, gezählt werden 
müssen). Aber ebendasselbe Subjekt, das sich anderseits auch seiner, als Dinges an sich 
selbst, bewußt ist, betrachtet auch sein Dasein, sofern es nicht unter Zeitbedingungen steht, 
sich selbst aber nur als bestimmbar durch Gesetze, die es sich durch Vernunft selbst gibt, und 
in diesem seinem Dasein ist ihm nichts vorhergehend vor seiner Willensbestimmung, sondern 
jede Handlung, und überhaupt jede dem innern Sinne gemäß wechselnde Bestimmung seines 
Daseins, selbst die ganze Reihenfolge seiner Existenz, als Sinnenwesen, ist im Bewußtsein 
seiner intelligibelen Existenz nichts als Folge, niemals aber als Bestimmungsgrund seiner 
Kausalität, als Noumens, anzusehen. In diesem Betracht nun kann das vernünftige Wesen, von 
einer jeden gesetzwidrigen Handlung, die es verübt, ob sie gleich, als Erscheinung, in dem 
Vergangenen hinreichend bestimmt, und so fern unausbleiblich notwendig ist, mit Recht 
sagen, daß er sie hätte unterlassen können; denn sie, mit allem Vergangenen, das sie 
bestimmt, gehört zu einem einzigen Phänomen seines Charakters, den er sich selbst 
verschafft, und nach welchem er sich als einer von aller Sinnlichkeit unabhängigen Ursache, 
die Kausalität jener Erscheinungen selbst zurechnet.  
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Kant: Freiheit und Kausalität 

(I. Kant, Kritik der reinen Vernunft (2. Aufl. 1787, AAIII, S. 362f) 

Man kann sich nur zweierlei Kausalität in Ansehung dessen, was geschieht, denken, 
entweder nach der Natur, oder aus Freiheit. Die erste ist die Verknüpfung eines Zustandes 
mit einem vorigen in der Sinnenwelt, worauf jener nach einer Regel folgt. Da nun die 
Kausalität der Erscheinungen auf Zeitbedingungen beruht, und der vorige Zustand, wenn er 
jederzeit gewesen wäre, auch keine Wirkung, die allererst in der Zeit entspringt, 
hervorgebracht hätte: so ist die Kausalität der Ursache dessen, was geschieht, oder 
entsteht, auch entstanden, und bedarf nach dem Verstandesgrundsatze selbst wiederum 
eine Ursache.  

Dagegen verstehe ich unter Freiheit, im kosmologischen Verstande, das Vermögen, einen 
Zustand von selbst anzufangen, deren Kausalität also nicht nach dem Naturgesetze 
wiederum unter einer anderen Ursache steht, welche sie der Zeit nach bestimmte. Die 
Freiheit ist in dieser Bedeutung eine reine transzendentale Idee, die erstlich nichts von der 
Erfahrung Entlehntes enthält, zweitens deren Gegenstand auch in keiner Erfahrung 
bestimmt gegeben werden kann, weil es ein allgemeines Gesetz, selbst der Möglichkeit aller 
Erfahrung, ist, daß alles, was geschieht, eine Ursache, mithin auch die Kausalität der 
Ursache, die selbst geschehen, oder entstanden, wiederum eine Ursache haben müsse; 
wodurch denn das ganze Feld der Erfahrung, so weit es sich erstrecken mag, in einen 
Inbegriff bloßer Natur verwandelt wird. Da aber auf solche Weise keine absolute Totalität 
der Bedingungen im Kausalverhältnisse herauszubekommen ist, so schafft sich die Vernunft 
die Idee von einer Spontaneität, die von selbst anheben könne zu handeln, ohne daß eine 
andere Ursache vorangeschickt werden dürfe, sie wiederum nach dem Gesetze der 
Kausalverknüpfung zur Handlung zu bestimmen.  

Es ist überaus merkwürdig, daß auf diese transzendentale Idee der Freiheit sich der 
praktische Begriff derselben gründe, und jene in dieser das eigentliche Moment der 
Schwierigkeiten ausmache, welche die Frage über ihre Möglichkeit von jeher umgeben 
haben. Die Freiheit im praktischen Verstande ist die Unabhängigkeit der Willkür von der 
Nötigung durch Antriebe der Sinnlichkeit. Denn eine Willkür ist sinnlich, sofern sie 
pathologisch (durch Bewegursachen der Sinnlichkeit) affiziert ist; sie heißt tierisch 
(arbitrium brutum), wenn sie pathologisch necessitiert werden kann. Die menschliche 
Willkür ist zwar ein arbitrium sensitivum, aber nicht brutum, sondern liberum, weil 
Sinnlichkeit ihre Handlung nicht notwendig macht, sondern dem Menschen ein Vermögen 
beiwohnt, sich, unabhängig von der Nötigung durch sinnliche Antriebe, von selbst zu 
bestimmen.  Man sieht leicht, daß, wenn alle Kausalität in der Sinnenwelt bloß Natur wäre, 
so würde jede Begebenheit durch eine andere in der Zeit nach notwendigen Gesetzen 
bestimmt sein, und mithin, da die Erscheinungen, sofern sie die Willkür bestimmen, jede 
Handlung als ihren natürlichen Erfolg notwendig machen müßten, so würde die Aufhebung 
der transzendentalen Freiheit zugleich alle praktische Freiheit vertilgen. Denn diese setzt 
voraus, daß, obgleich etwas nicht geschehen ist, es doch habe geschehen sollen, und seine 
Ursache in der Erscheinung also nicht so bestimmend war, daß nicht in unserer Willkür eine 
Kausalität liege, unabhängig von jenen Naturursachen und selbst wider ihre Gewalt und 
Einfluß etwas hervorzubringen, was in der Zeitordnung nach empirischen Gesetzen 
bestimmt ist, mithin eine Reihe von Begebenheiten ganz von selbst anzufangen. 
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I. Kant: Freiheit und Autonomie des Willens 

(I. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, AA IV, S. 446f) 

Der Wille ist eine Art von Causalität lebender Wesen, so fern sie vernünftig sind, und Freiheit 
würde diejenige Eigenschaft dieser Causalität sein, da sie unabhängig von fremden sie 
bestimmenden Ursachen wirkend sein kann: so wie Naturnothwendigkeit die Eigenschaft 
der Causalität aller vernunftlosen Wesen, durch den Einfluß fremder Ursachen zur Thätigkeit 
bestimmt zu werden.  

Die angeführte Erklärung der Freiheit ist negativ und daher, um ihr Wesen einzusehen, 
unfruchtbar; allein es fließt aus ihr ein positiver Begriff derselben, der desto reichhaltiger 
und fruchtbarer ist. Da der Begriff einer Causalität den von Gesetzen bei sich führt, nach 
welchen durch etwas, was wir Ursache nennen, etwas anderes, nämlich die Folge, gesetzt 
werden muß: so ist die Freiheit, ob sie zwar nicht eine Eigenschaft des Willens nach 
Naturgesetzen ist, darum doch nicht gar gesetzlos, sondern muß vielmehr eine Causalität 
nach unwandelbaren Gesetzen, aber von besonderer Art sein; denn sonst wäre ein freier 
Wille ein Unding. Die Naturnothwendigkeit war eine Heteronomie der wirkenden Ursachen; 
denn jede Wirkung war nur nach dem Gesetze möglich, daß etwas anderes die wirkende 
Ursache zur Causalität bestimmte; was kann denn wohl die Freiheit des Willens sonst sein als 
Autonomie, d. i. die Eigenschaft des Willens, sich selbst ein Gesetz zu sein? Der Satz aber: 
der Wille ist in allen Handlungen sich selbst ein Gesetz, bezeichnet nur das Princip, nach 
keiner anderen Maxime zu handeln, als die sich selbst auch als ein allgemeines Gesetz zum 
Gegenstande haben kann. Dies ist aber gerade die Formel des kategorischen Imperativs und 
das Princip der Sittlichkeit: also ist ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen 
einerlei. [...]     

 Es ist nicht genug, daß wir unserem Willen, es sei aus welchem Grunde, Freiheit 
zuschreiben, wenn wir nicht ebendieselbe auch allen vernünftigen Wesen beizulegen 
hinreichenden Grund haben. [...]  Ich sage nun: Ein jedes Wesen, das nicht anders als unter 
der Idee der Freiheit handeln kann, ist eben darum in praktischer Rücksicht wirklich frei, d. i. 
es gelten für dasselbe alle Gesetze, die mit der Freiheit unzertrennlich verbunden sind, eben 
so als ob sein Wille auch an sich selbst und in der theoretischen Philosophie gültig für frei 
erklärt würde. Nun behaupte ich: daß wir jedem vernünftigen Wesen, das einen Willen hat, 
nothwendig auch die Idee der Freiheit leihen müssen, unter der es allein handle. Denn in 
einem solchen Wesen denken wir uns eine Vernunft, die praktisch ist, d. i. Causalität in 
Ansehung ihrer Objecte hat. Nun kann man sich unmöglich eine Vernunft denken, die mit 
ihrem eigenen Bewußtsein in Ansehung ihrer Urtheile anderwärts her eine Lenkung 
empfinge, denn alsdann würde das Subject nicht seiner Vernunft, sondern einem Antriebe 
die Bestimmung der Urtheilskraft zuschreiben. Sie muß sich selbst als Urheberin ihrer 
Principien ansehen unabhängig von fremden Einflüssen, folglich muß sie als praktische 
Vernunft, oder als Wille eines vernünftigen Wesens von ihr selbst als frei angesehen werden; 
d. i. der Wille desselben kann nur unter der Idee der Freiheit zuletzt zurückgeführt; diese 
aber konnten wir praktischer Absicht allen vernünftigen Wesen beigelegt werden. 
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I. Kant: Freiheit und Tugend 

(I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, AA VI, S. 405 ff) 

 Tugend bedeutet eine moralische Stärke des Willens. Aber dies erschöpft noch nicht den 

Begriff; denn eine solche Stärke könnte auch einem heiligen (übermenschlichen) Wesen 

zukommen, in welchem kein hindernder Antrieb dem Gesetze seines Willens entgegen wirkt; 

das also alles dem Gesetz gemäß gerne thut. Tugend ist also die moralische Stärke des 

Willens eines Menschen in Befolgung seiner Pflicht: welche eine moralische Nöthigung durch 

seine eigene gesetzgebende Vernunft ist, insofern diese sich zu einer das Gesetz 

ausführenden Gewalt selbst constituirt. - Sie ist nicht selbst, oder sie zu besitzen ist nicht 

Pflicht (denn sonst würde es eine Verpflichtung zur Pflicht geben müssen), sondern sie 

gebietet und begleitet ihr Gebot durch einen sittlichen (nach Gesetzen der inneren Freiheit 

möglichen) Zwang; wozu aber, weil er unwiderstehlich sein soll, Stärke erforderlich ist, deren 

Grad wir nur durch die Größe der Hindernisse, die der Mensch durch seine Neigungen sich 

selber schafft, schätzen können. Die Laster, als die Brut gesetzwidriger Gesinnungen sind die 

Ungeheuer, die er nun zu bekämpfen hat: weshalb diese sittliche Stärke auch, als Tapferkeit 

(fortitudo moralis), die größte und einzige wahre Kriegsehre des Menschen ausmacht; auch 

wird sie die eigentliche, nämlich praktische, Weisheit genannt: weil sie den Endzweck des 

Daseins der Menschen auf Erden zu dem ihrigen macht. - In ihrem Besitz ist der Mensch 

allein frei, gesund, reich, ein König u.s.w. und kann weder durch Zufall noch Schicksal 

einbüßen: weil er sich selbst besitzt und der Tugendhafte seine Tugend nicht verlieren kann. 

[...] 

 Die Tugend also, so fern sie auf innerer Freiheit gegründet ist, enthält für die Menschen 

auch ein bejahendes Gebot, nämlich alle seine Vermögen und Neigungen unter seine (der 

Vernunft) Gewalt zu bringen, mithin der Herrschaft über sich selbst, welche über das Verbot, 

nämlich von seinen Gefühlen und Neigungen sich nicht beherrschen zu lassen, (der Pflicht 

der Apathie) hinzu kommt: weil, ohne daß die Vernunft die Zügel der Regierung in ihre 

Hände nimmt, jene über den Menschen den Meister spielen. 
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I. Kant: Anthropologie.      In: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht AA VII. S. 323 ff 

 
Es bleibt uns also, um dem Menschen im System der lebenden Natur seine Classe 
anzuweisen und so ihn zu charakterisiren, nichts übrig als: daß er einen Charakter hat, den er 
sich selbst schafft, indem er vermögend ist, sich nach seinen von ihm selbst genommenen 
Zwecken zu perfectioniren; wodurch er als mit Vernunftfähigkeit begabtes Thier (animal 
rationabile) aus sich selbst ein vernünftiges Thier (animal rationale) machen kann; – wo er 
dann: erstlich sich selbst und seine Art erhält, zweitens sie übt, belehrt und für die häusliche 
Gesellschaft erzieht, drittens sie als ein systematisches (nach Vernunftprincipien 
geordnetes), für die Gesellschaft gehöriges Ganze regiert; wobei aber das Charakteristische 
der Menschengattung in Vergleichung mit der Idee möglicher | vernünftiger Wesen auf 
Erden überhaupt dieses ist: daß die Natur den Keim der Zwietracht in sie gelegt und gewollt 
hat, daß ihre eigene Vernunft aus dieser diejenige Eintracht, wenigstens die beständige 
Annäherung zu derselben herausbringe, welche letztere zwar in der Idee der Zweck, der 
That nach aber die erstere (die Zwietracht) in dem Plane der Natur das Mittel einer 
höchsten, uns unerforschlichen Weisheit ist: die Perfectionirung des Menschen durch 
fortschreitende Cultur, wenn gleich mit mancher Aufopferung der Lebensfreuden desselben, 
zu bewirken. 
Unter den lebenden Erdbewohnern ist der Mensch durch seine technische (mit Bewußtsein 
verbunden-mechanische) zu Handhabung der Sachen, durch seine pragmatische (andere 
Menschen zu seinen Absichten geschickt zu brauchen) und durch die moralische Anlage in 
seinem Wesen (nach dem Freiheitsprincip unter Gesetzen gegen sich und andere zu 
handeln) von allen übrigen Naturwesen kenntlich unterschieden, und eine jede dieser drei 
Stufen kann für sich allein schon den Menschen zum Unterschiede von anderen 
Erdbewohnern charakteristisch unterscheiden. 
I. Die technische Anlage. Die Fragen: ob der Mensch ursprünglich zum vierfüßigen Gange 
(wie Moscati, vielleicht blos zur Thesis für eine Dissertation, vorschlug), oder zum 
zweifüßigen bestimmt sei; – ob der Gibbon, der Orangutang, der Schimpanse u.a. bestimmt 
sei (worin Linneus und Camper einander | widerstreiten); – ob er ein Frucht- oder (weil er 
einen häutigen Magen hat) fleischfressendes Thier sei; – ob, da er weder Klauen noch 
Fangzähne, folglich (ohne Vernunft) keine Waffen hat, er von Natur ein Raub- oder 
friedliches Thier sei – – die Beantwortung dieser Fragen hat keine Bedenklichkeit. Allenfalls 
könnte diese noch aufgeworfen werden: ob er von Natur ein geselliges oder einsiedlerisches 
und nachbarschaftscheues Thier sei; wovon das letztere wohl das Wahrscheinlichste ist. 
Ein erstes Menschenpaar, schon mit völliger Ausbildung mitten unter Nahrungsmitteln von 
der Natur hingestellt, wenn ihm nicht zugleich ein Naturinstinct, der uns doch in unserem 
jetzigen Naturzustande nicht beiwohnt, zugleich beigegeben worden, läßt sich schwerlich 
mit der Vorsorge der Natur für die Erhaltung der Art vereinigen. Der erste Mensch würde im 
ersten Teich, den er vor sich sähe, ertrinken; denn Schwimmen ist schon eine Kunst, die man 
lernen muß; oder er würde giftige Wurzeln und Früchte genießen und dadurch 
umzukommen in beständiger Gefahr sein. Hatte aber die Natur dem ersten Menschenpaar 
diesen Instinct eingepflanzt, wie war es möglich, daß er ihn nicht an seine Kinder vererbte; 
welches doch jetzt nie geschieht?  
Zwar lehren die Singvögel ihren Jungen gewisse Gesänge und pflanzen sie durch Tradition 
fort: so daß ein isolirter Vogel, der noch blind aus dem Neste genommen und aufgefüttert 
worden, nachdem er erwachsen, | keinen Gesang, sondern nur einen gewissen angebornen 
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Organlaut hat. Wo ist aber nun der erste Gesang hergekommen, denn gelernt ist dieser 
nicht, und wäre er instinctmäßig entsprungen, warum erbte er den Jungen nicht an? 
Die Charakterisirung des Menschen als eines vernünftigen Thieres liegt schon in der Gestalt 
und Organisation seiner Hand, seiner Finger und Fingerspitzen, deren theils Bau, theils 
zartem Gefühl, dadurch die Natur ihn nicht für Eine Art der Handhabung der Sachen, 
sondern unbestimmt für alle, mithin für den Gebrauch der Vernunft geschickt gemacht und 
dadurch die technische oder Geschicklichkeitsanlage sei|ner Gattung als eines vernünftigen 
Thieres bezeichnet hat. 
II. Die pragmatische Anlage der Civilisirung durch Cultur, vornehmlich der 
Umgangseigenschaften, und der natürliche Hang seiner Art, im gesellschaftlichen 
Verhältnisse aus der Rohigkeit der bloßen Selbstgewalt herauszugehen und ein gesittetes 
(wenn gleich noch nicht sittliches), zur Eintracht bestimmtes Wesen zu werden, ist nun eine 
höhere Stufe. – Er ist einer Erziehung sowohl in Belehrung als Zucht (Disciplin) fähig und 
bedürftig. Hier ist nun (mit oder gegen Rousseau) die Frage: ob der Charakter seiner Gattung 
ihrer Naturanlage nach sich besser bei der Rohigkeit seiner Natur, als bei den Künsten der 
Cultur, welche kein Ende absehen lassen, befinden werde. – Zuvörderst muß man anmerken: 
daß bei allen übrigen sich selbst überlassenen Thieren jedes Individuum seine ganze 
Bestimmung erreicht, bei den Menschen aber allenfalls nur die Gattung: so daß sich das 
menschliche Geschlecht nur durch Fortschreiten in einer Reihe unabsehlich vieler 
Generationen zu seiner Bestimmung empor arbeiten kann; wo das Ziel ihm doch immer noch 
im Prospecte bleibt, gleichwohl aber die Tendenz zu diesem Endzwecke zwar wohl öfters 
gehemmt, aber nie ganz rückläufig werden kann. 
III. Die moralische Anlage. Die Frage ist hier: ob der Mensch von Natur gut, oder von Natur 
böse, oder von Natur gleich für eines oder das andere empfänglich sei, nachdem er in diese 
oder jene ihn bildende Hände fällt (cereus in vitium flecti etc.). Im letztern Falle würde die 
Gattung selbst keinen Charakter haben. – Aber dieser Fall widerspricht sich selbst; denn ein 
mit praktischem Vernunftvermögen und Bewußtsein der Freiheit seiner Willkür 
ausgestattetes Wesen (eine Person) sieht sich in diesem Bewußtsein selbst mitten in den 
dunkelsten Vorstellungen unter einem Pflichtgesetze und im Gefühl (welches dann das 
moralische heißt), daß ihm, oder durch ihn Anderen recht oder unrecht geschehe. Dieses ist   
nun schon selbst der intelligibele Charakter der Menschheit überhaupt, und in so fern ist der 
Mensch seiner angebornen Anlage nach (von Natur) gut. Da aber doch auch die Erfahrung 
zeigt: daß in ihm ein Hang zur thätigen Begehrung des Unerlaubten, ob er gleich weiß, daß es 
unerlaubt sei, d.i. zum Bösen, sei, der sich so unausbleiblich und so früh regt, als der Mensch 
nur von seiner Freiheit Gebrauch zu machen anhebt, und darum als angeboren betrachtet 
werden kann: so ist der Mensch seinem sensibelen Charakter nach auch als (von Natur) böse 
zu beurtheilen, ohne daß sich dieses widerspricht, wenn vom Charakter der Gattung die 
Rede ist; weil man annehmen kann, daß dieser ihre Naturbestimmung im continuirlichen 
Fortschreiten zum Besseren bestehe. 
Die Summe der pragmatischen Anthropologie in Ansehung der Bestimmung des Menschen 
und die Charakteristik seiner Ausbildung ist folgende. Der Mensch ist durch seine Vernunft 
bestimmt, in einer Gesellschaft mit Menschen zu sein und in ihr sich durch Kunst und 
Wissenschaften zu cultiviren, zu civilisiren und zu moralisiren, wie groß auch  sein 
thierischer Hang sein mag, sich den Anreizen der Gemächlichkeit und des Wohllebens, die er 
Glückseligkeit nennt, passiv zu überlassen, sondern vielmehr thätig, im Kampf mit den 
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Hindernissen, die ihm von der Rohigkeit seiner Natur anhängen, sich der Menschheit würdig 
zu machen. 
Der Mensch muß also zum Guten erzogen werden; der aber, welcher ihn erziehen soll, ist 
wieder ein Mensch, der noch in der Rohigkeit der Natur liegt und nun doch dasjenige 
bewirken soll, was er selbst bedarf. Daher die beständige Abweichung von seiner 
Bestimmung mit immer wiederholten Einlenkungen zu derselben. –   

 

 

I. Kant: Der Mensch – ein ungeselliger Geselle 

Der Mensch ist ein für die Gesellschaft bestimmtes (obzwar doch auch ungeselliges) Wesen, 

und in der Cultur des gesellschaftlichen Zustandes fühlt er mächtig das Bedürfniß sich 

Anderen zu eröffnen (selbst ohne etwas dabei zu beabsichtigen); andererseits aber auch 

durch die Furcht vor dem Mißbrauch, den Andere von dieser Aufdeckung seiner Gedanken 

machen dürften, beengt und gewarnt, sieht er sich genöthigt, einen guten Theil seiner 

Urtheile (vornehmlich über andere Menschen) in sich selbst zu verschließen. Er möchte sich 

gern darüber mit irgend jemand unterhalten, wie er über die Menschen, mit denen er 

umgeht, wie er über die Regierung, Religion u.s.w. denkt; aber er darf es nicht wagen: theils 

weil der Andere, der sein Urtheil behutsam zurückhält, davon zu seinem Schaden Gebrauch 

machen, theils, was die Eröffnung seiner eigenen Fehler betrifft, der Andere die seinigen 

verhehlen und er so in der Achtung desselben einbüßen würde, wenn er sich ganz 

offenherzig gegen ihn darstellte. 

Findet er also einen, der Verstand hat, bei dem er in Ansehung jener Gefahr gar nicht 

besorgt sein darf, sondern dem er sich mit völligem Vertrauen eröffnen kann, der überdem 

auch eine mit der seinigen übereinstimmende Art die Dinge zu beurtheilen an sich hat, so 

kann er seinen Gedanken Luft machen; er ist mit seinen Gedanken nicht völlig allein, wie im 

Gefängniß, und genießt eine Freiheit, der er in dem großen Haufen entbehrt, wo er sich in 

sich selbst verschließen muß. Ein jeder Mensch hat Geheimnisse und darf sich nicht 

blindlings Anderen anvertrauen; theils wegen der unedlen Denkungsart der Meisten, davon 

einen ihm nachtheiligen Gebrauch zu machen, theils wegen des Unverstandes mancher in 

der Beurtheilung und Unterscheidung dessen, was sich nachsagen läßt, oder nicht [...] 

 

( I. Kant, MdS, 1471  (§ 47, Tugendlehre) 
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                  Immanuel Kant: Das Wiedervergeltungsrecht 

(Kant-Werke A.A.- MdS 331f) 

Richterliche Strafe [...]  kann niemals bloß als Mittel ein anderes Gute zu befördern für den 
Verbrecher selbst, oder für die bürgerliche Gesellschaft, sondern muß jederzeit nur darum 
wider ihn verhängt werden, weil er verbrochen hat; denn der Mensch kann nie bloß als 
Mittel zu den Absichten eines Anderen gehandhabt und unter die Gegenstände des 
Sachenrechts gemengt werden, wowider ihn seine angeborne Persönlichkeit schützt. [...]  Er 
muß vorher strafbar befunden sein, ehe noch daran gedacht wird, aus dieser Strafe einigen 
Nutzen für ihn selbst oder seine Mitbürger zu ziehen. Das Strafgesetz ist ein kategorischer 
Imperativ, und wehe dem! welcher die Schlangenwindungen der Glückseligkeitslehre 
durchkriecht, um etwas aufzufinden, was  durch den Vortheil, den es verspricht, ihn von der 
Strafe, oder auch nur einem Grade derselben entbinde nach dem pharisäischen Wahlspruch: 
»Es ist besser, daß ein Mensch sterbe, als daß das ganze Volk  verderbe;« denn wenn die 
Gerechtigkeit untergeht, so hat es keinen Werth mehr, daß Menschen auf Erden leben. – [...] 

Welche Art aber und welcher Grad der Bestrafung ist es, welche die öffentliche 
Gerechtigkeit sich zum Princip und Richtmaße macht? Kein anderes, als das Princip der 
Gleichheit, (im Stande des Züngleins an der Wage der Gerechtigkeit) sich nicht mehr auf die 
eine, als auf die andere Seite hinzuneigen. Also: was für unverschuldetes Übel du einem 
Anderen im Volk zufügst, das thust du dir selbst an. Beschimpfst du ihn, so beschimpfst du 
dich selbst; bestiehlst du ihn, so bestiehlst du dich selbst; schlägst du ihn, so schlägst du dich 
selbst; tödtest du ihn, so tödtest du dich selbst. Nur das Wiedervergeltungsrecht (ius 
talionis) aber, wohl zu verstehen, vor den Schranken des Gerichts (nicht in deinem 
Privaturtheil), kann die Qualität und Quantität der Strafe bestimmt angeben; alle andere 
sind hin und her schwankend und können anderer sich einmischenden Rücksichten wegen 
keine Angemessenheit mit dem Spruch der reinen und strengen Gerechtigkeit enthalten. –  
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Kant: Staatsbürger und Staatsgenossen 

Immanuel Kant: Die Metaphysik der Sitten – Rechtslehre, § 46  (AA VI., 314f) 

Nur die Fähigkeit der Stimmgebung macht die Qualification zum Staatsbürger aus; jene aber 

setzt die Selbstständigkeit dessen im Volk voraus, der nicht bloß Theil des gemeinen Wesens, 

sondern auch Glied desselben, d.i. aus eigener Willkür in Gemeinschaft mit anderen 

handelnder Theil desselben, sein will. | Die letztere Qualität macht aber die Unterscheidung 

des activen vom passiven Staatsbürger nothwendig, obgleich der Begriff des letzteren | mit 

der Erklärung des Begriffs von einem Staatsbürger überhaupt im Widerspruch zu stehen 

scheint. – Folgende Beispiele können dazu dienen, diese Schwierigkeit zu heben: Der Geselle 

bei einem Kaufmann oder bei einem Handwerker; der Dienstbote (nicht der im Dienste des 

Staats steht); der Unmündige (naturaliter vel civiliter); alles Frauenzimmer und überhaupt 

jedermann, der nicht nach eigenem Betrieb, sondern nach der Verfügung Anderer (außer der 

des Staats) genöthigt ist, seine Existenz (Nahrung und Schutz) zu erhalten, entbehrt der 

bürgerlichen Persönlichkeit, und seine Existenz ist gleichsam nur Inhärenz. – Der Holzhacker, 

den ich auf meinem Hofe anstelle, der Schmied in Indien, der mit seinem Hammer, Ambos 

und Blasbalg in die Häuser geht, um da in Eisen zu arbeiten, in Vergleichung mit dem 

europäischen Tischler oder Schmied, der die Producte aus dieser Arbeit als Waare öffentlich 

feil stellen kann; der Hauslehrer in Vergleichung mit dem Schulmann, der Zinsbauer in 

Vergleichung mit dem Pächter u. dergl. sind blos Handlanger des gemeinen Wesens, weil sie 

von anderen Individuen befehligt oder beschützt werden müssen, mithin keine bürgerliche 

Selbstständigkeit besitzen. 

Diese Abhängigkeit von dem Willen Anderer und Ungleichheit ist gleichwohl keinesweges 

der Freiheit und Gleichheit derselben als Menschen, die zusammen ein Volk ausmachen, 

entgegen: vielmehr kann bloß den Bedingungen derselben gemäß dieses Volk ein Staat 

werden und in eine bürgerliche Verfassung eintreten. In dieser Verfassung aber das Recht 

der Stimmgebung zu haben, d.i. Staatsbürger, nicht bloß Staatsgenosse zu sein, dazu  

qualificiren sich nicht alle mit gleichem Recht. Denn daraus, daß sie fordern können, von 

allen Anderen nach Gesetzen der natürlichen Freiheit und Gleichheit als passive Theile des 

Staats behandelt zu werden, folgt nicht das Recht, auch als active Glieder den Staat selbst zu 

behandeln, zu organisiren oder zu Einführung gewisser Gesetze mitzuwirken: sondern nur 

daß, welcherlei Art die positiven Gesetze, wozu sie stimmen, auch sein möchten, sie doch 

den natürlichen der Freiheit und der dieser angemessenen Gleichheit Aller im Volk, sich 

nämlich aus diesem passiven Zustande zu dem activen empor arbeiten zu können, nicht 

zuwider sein müssen.



 Kant - Texte für den Unterricht  

28 

 

I. Kant: Staatsrecht - Gewaltenteilung 
Ein jeder Staat enthält drei Gewalten in sich, d.i. den allgemein vereinigten Willen in dreifacher 
Person (trias politica): die Herrschergewalt (Souveränität) in der des Gesetzgebers, die vollziehende 
Gewalt in der des Regierers (zu Folge dem Gesetz) und die rechtsprechende Gewalt (als Zuerkennung 
des Seinen eines jeden nach dem Gesetz) in der Person des Richters ... gleich den drei Sätzen in 
einem praktischen Vernunftschluß: dem Obersatz, der das Gesetz jenes Willens, dem Untersatz, der 
das Gebot des Verfahrens nach dem Gesetz, d.i. das Princip der Subsumtion unter denselben, und 
dem Schlußsatz, der den Rechtsspruch (die Sentenz) enthält, was im vorkommenden Falle Rechtens 
ist. 

Die gesetzgebende Gewalt kann nur dem vereinigten Willen des Volkes zukommen. Denn da von ihr 
alles Recht ausgehen soll, so muß sie durch ihr Gesetz schlechterdings niemand unrecht thun 
können. Nun ist es, wenn jemand etwas gegen einen Anderen verfügt, immer möglich, daß er ihm 
dadurch unrecht thue, nie aber in dem, was er über sich selbst beschließt (denn volenti non fit 
iniuria). Also kann nur der übereinstimmende und vereinigte Wille Aller, so fern ein jeder über Alle 
und Alle über einen jeden ebendasselbe beschließen, mithin nur der allgemein vereinigte Volkswille 
gesetzgebend sein. [...] 

Die drei Gewalten im Staate sind also erstlich einander, als so viel moralische Personen, beigeordnet, 
d.i. die eine ist das Ergänzungsstück der anderen zur Vollständigkeit der Staatsverfassung; aber 
zweitens auch einander untergeordnet, so daß eine nicht zugleich die Function der anderen, der sie 
zur Hand geht, usurpiren kann, sondern ihr eigenes Princip hat, d.i. zwar in der Qualität einer 
besonderen Person, aber doch unter der Bedingung des Willens einer oberen gebietet; drittens 
durch Vereinigung beider jedem Unterthanen sein Recht ertheilend.  
Von diesen Gewalten, in ihrer Würde betrachtet, wird es heißen: der Wille des Gesetzgebers in 
Ansehung dessen, was das äußere Mein und Dein betrifft, ist untadelig, das Ausführungs-Vermögen 
des Oberbefehlshabers  unwiderstehlich  und der Rechtsspruch des obersten Richters  
unabänderlich. 

Der Regent des Staats  (der König)  ist diejenige (moralische oder physische) Person, welcher die 
ausübende Gewalt  zukommt: der Agent des Staats, der die Magisträte einsetzt, dem Volk die Regeln 
vorschreibt, nach denen ein jeder in demselben dem Gesetze gemäß (durch Subsumtion eines Falles 
unter demselben) etwas erwerben, oder das Seine erhalten kann. Als moralische Person betrachtet, 
heißt er das Directorium, die Regierung. Seine Befehle an das Volk und die Magisträte und ihre Obere 
(Minister), welchen die Staatsverwaltung  obliegt, sind Verordnungen, Decrete (nicht Gesetze); denn 
sie gehen auf Entscheidung in einem besonderen Fall und werden als abänderlich gegeben.  

Eine Regierung, die zugleich gesetzgebend wäre, würde despotisch zu nennen sein im Gegensatz mit 
der  patriotischen, unter welcher aber nicht eine väterliche, als die am meisten despotische unter 
allen (Bürger als Kinder zu behandeln), sondern vaterländische verstanden wird, wo der Staat selbst 
seine Unterthanen zwar gleichsam als Glieder einer Familie, doch zugleich als Staatsbürger, d.i. nach 
Gesetzen ihrer eigenen Selbstständigkeit, behandelt, jeder sich selbst besitzt und nicht vom 
absoluten Willen eines Anderen neben oder über ihm abhängt. 
Der Beherrscher des Volks (der Gesetzgeber) kann also nicht zugleich der Regent sein, denn dieser 
steht unter dem Gesetz und wird durch dasselbe folglich von einem Anderen, dem Souverän, 
verpflichtet. Jener kann diesem auch seine Gewalt nehmen, ihn absetzen, oder seine Verwaltung 
reformiren, aber ihn nicht strafen (und das bedeutet allein der in England gebräuchliche Ausdruck: 
der König, d.i. die oberste ausübende Gewalt, kann nicht unrecht thun); denn das wäre wiederum ein 
Act der ausübenden Gewalt, der zu oberst das Vermögen dem Gesetze gemäß zu zwingen zusteht, 
die aber doch selbst einem Zwange unterworfen wäre; welches sich widerspricht. 
Endlich kann weder der Staatsherrscher noch der Regierer richten, sondern nur Richter als 
Magisträte einsetzen. Das Volk richtet sich selbst durch diejenigen ihrer Mitbürger, welche durch 
freie Wahl, als Repräsentanten desselben, und zwar für jeden Act besonders dazu ernannt werden. 
Denn der Rechtsspruch (die Sentenz) ist ein einzelner Act der öffentlichen Gerechtigkeit  durch einen 
Staatsverwalter (Richter oder Gerichtshof) auf den Unterthan, d.i. einen, der zum Volk gehört, mithin 
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mit keiner Gewalt bekleidet ist, ihm das Seine zuzuerkennen (zu ertheilen). Da nun ein jeder im Volk 
diesem Verhältnisse nach (zur Obrigkeit) bloß passiv ist, so würde eine jede jener beiden Gewalten in 
dem, was sie über den Unterthan im streitigen Falle des Seinen eines jeden beschließen, ihm unrecht 
thun können: weil es nicht das Volk selbst thäte und, ob schuldig oder nichtschuldig, über seine 
Mitbürger ausspräche; auf welche Ausmittelung der That in der Klagsache nun der Gerichtshof das 
Gesetz anzuwenden und vermittelst der ausführenden Gewalt einem jeden das Seine zu Theil 
werden zu lassen die richterliche Gewalt hat. Also kann nur das Volk durch seine von ihm selbst 
abgeordnete Stellvertreter (die Jury) über jeden in demselben, obwohl nur mittelbar, richten. – Es 
wäre auch unter der Würde des Staatsoberhaupts, den Richter zu spielen, d.i. sich in die Möglichkeit 
zu versetzen, Unrecht zu thun und so in den Fall der Appellation zu gerathen. 
Also sind es drei verschiedene Gewalten,  wodurch der Staat  seine Autonomie hat, d.i. sich selbst 
nach Freiheitsgesetzen bildet und erhält.   
(MdS. AA VI, 314-318)
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I. Kant: Staatsrecht - Widerstandsrecht und Tyrannentod 
 
[...] wenn das Organ des Herrschers, der Regent, auch den Gesetzen zuwider verführe, z.B. mit 
Auflagen, Recrutirungen u.dergl. wider das Gesetz der Gleichheit in Vertheilung der Staatslasten, so 
darf der Unterthan dieser Ungerechtigkeit zwar Beschwerden, aber keinen Widerstand 
entgegensetzen.  
Ja es kann auch selbst in der Constitution kein Artikel enthalten sein, der es einer Gewalt im Staat 
möglich machte, sich im Fall der Übertretung der Constitutionalgesetze durch den obersten 
Befehlshaber ihm zu widersetzen, mithin ihn einzuschränken. Denn der, welcher die Staatsgewalt 
einschränken soll, muß doch mehr, oder wenigstens gleiche Macht haben, als derjenige, welcher 
eingeschränkt wird, und als ein rechtmäßiger Gebieter, der den Unterthanen befähle, sich zu 
widersetzen, muß er sie auch schützen können und in jedem vorkommenden Fall rechtskräftig 
urtheilen, mithin öffentlich den Widerstand befehligen können. Alsdann ist aber nicht jener, sondern 
dieser der oberste Befehlshaber; welches sich widerspricht. [...]   
  
Wider das gesetzgebende Oberhaupt des Staats giebt es also keinen rechtmäßigen Widerstand des 
Volks; denn nur durch Unterwerfung unter seinen allgemein-gesetzgebenden Willen ist ein 
rechtlicher Zustand möglich; also kein Recht des Aufstandes, noch weniger des Aufruhrs , am 
allerwenigsten gegen ihn als einzelne Person (Monarch) unter dem Vorwande des Mißbrauchs seiner 
Gewalt (tyrannis) Vergreifung an seiner Person, ja an seinem Leben. Der geringste Versuch hiezu ist 
Hochverrath, und der Verräther dieser Art kann als einer, der sein Vaterland umzubringen versucht, 
nicht minder als mit dem Tode bestraft werden.  Der Grund der Pflicht des Volks einen, selbst den für 
unerträglich ausgegebenen Mißbrauch der obersten Gewalt dennoch zu ertragen liegt darin: daß sein 
Widerstand wider die höchste Gesetzgebung selbst niemals anders als gesetzwidrig, ja als die ganze 
gesetzliche Verfassung zernichtend gedacht werden muß. Denn um zu demselben befugt zu sein, 
müßte ein öffentliches Gesetz vorhanden sein, welches diesen Widerstand des Volks erlaubte, d.i. die 
oberste Gesetzgebung enthielte eine Bestimmung in sich, nicht die oberste zu sein und das Volk als 
Unterthan in einem und demselben Urtheile zum Souverän über den zu machen, dem es unterthänig 
ist; welches sich widerspricht und wovon der Widerspruch durch die Frage alsbald in die Augen fällt: 
wer denn in diesem Streit zwischen Volk und Souverän Richter sein sollte (denn es sind rechtlich 
betrachtet doch immer zwei verschiedene moralische Personen); wo sich dann zeigt, daß das erstere 
es in seiner eigenen Sache sein will. 
Eine Veränderung der (fehlerhaften) Staatsverfassung, die wohl bisweilen nöthig sein mag – kann  
also  nur vom Souverän selbst durch  Reform, aber nicht vom Volk, mithin durch Revolution verrichtet 
werden, und wenn sie geschieht, so kann jene nur die ausübende Gewalt, nicht die gesetzgebende 
treffen. – In einer Staatsverfassung, die so beschaffen ist, daß das Volk durch seine Repräsentanten 
(im Parlament) jener und dem Repräsentanten derselben (dem Minister) gesetzlich widerstehen 
kann – welche dann eine eingeschränkte Verfassung heißt –, ist gleichwohl kein activer Widerstand 
(der willkürlichen Verbindung des Volks die Regierung zu einem gewissen thätigen Verfahren zu 
zwingen, mithin selbst einen Act der ausübenden Gewalt zu begehen), sondern nur ein negativer 
Widerstand, d.i. Weigerung des Volks (im Parlament), erlaubt, jener in den Forderungen, die sie zur 
Staatsverwaltung nöthig zu haben vorgiebt, nicht immer zu willfahren; vielmehr wenn das letztere 
geschähe, so wäre es ein sicheres Zeichen, daß das Volk verderbt, seine Repräsentanten erkäuflich 
und das Oberhaupt in der Regierung durch seinen Minister despotisch, dieser selber aber ein 
Verräther des Volks sei. 
 

(MdS. AA VI, 321 ff) 
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I. Kant:  Staatsrecht - Fortschritt von oben  
 
Die Idee einer mit dem natürlichen Rechte der Menschen zusammenstimmenden 
Constitution: daß nämlich die dem Gesetz Gehorchenden auch zugleich, vereinigt, 
gesetzgebend sein sollen, liegt bei allen Staatsformen zum Grunde [...]  Eine dieser gemäß 
organisirte bürgerliche Gesellschaft ist die Darstellung derselben nach Freiheitsgesetzen 
durch ein Beispiel in der Erfahrung  und kann nur nach mannigfaltigen Befehdungen und 
Kriegen mühsam erworben werden; ihre Verfassung aber, wenn sie im Großen einmal 
errungen worden, qualificirt sich zur besten unter allen, um den Krieg, den Zerstörer alles 
Guten, entfernt zu halten; mithin ist es Pflicht in eine solche einzutreten, vorläufig aber (weil 
jenes nicht so bald zu Stande kommt) Pflicht der Monarchen, ob sie gleich autokratisch 
herrschen, dennoch republicanisch (nicht demokratisch) zu regieren, d.i. das Volk nach 
Principien zu behandeln, die dem Geist der Freiheitsgesetze (wie ein Volk mit reifer Vernunft 
sie sich selbst vorschreiben würde) gemäß sind, wenn gleich dem Buchstaben nach es um 
seine Einwilligung nicht befragt würde.[...] 
 

In welcher Ordnung allein kann der Fortschritt zum Besseren erwartet werden?  
Die Antwort ist: nicht durch den Gang der Dinge von unten hinauf, sondern den von oben 
herab. – Zu erwarten, daß durch Bildung der Jugend in häuslicher Unterweisung und 
weiterhin in Schulen, von den niedrigen an bis zu den höchsten, in Geistes- und moralischer, 
durch Religionslehre verstärkter Cultur es endlich dahin kommen werde, nicht bloß gute 
Staatsbürger, sondern zum Guten, was immer  weiter fortschreiten und sich erhalten kann, 
zu erziehen, ist ein Plan, der den erwünschten Erfolg schwerlich hoffen läßt. Denn nicht 
allein daß das Volk dafür hält, daß die Kosten der Erziehung seiner Jugend nicht ihm, sondern 
dem Staate zu Lasten kommen müssen, der Staat aber dagegen seinerseits zu Besoldung 
tüchtiger und mit Lust ihrem Amte obliegender Lehrer kein Geld übrig hat,... weil er alles 
zum Kriege braucht: sondern das ganze Maschinenwesen dieser Bildung hat keinen 
Zusammenhang, wenn es nicht nach einem überlegten Plane der obersten Staatsmacht und 
nach dieser ihrer Absicht entworfen, ins Spiel gesetzt und darin auch immer gleichförmig 
erhalten wird; wozu wohl gehören möchte, daß der Staat sich von Zeit zu Zeit auch selbst 
reformire und, statt Revolution Evolution versuchend, zum Besseren beständig fortschreite. 

 
(I. Kant: Der Streit der Fakultäten, AA VII, 91 ff) 
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Immanuel Kant: Die Idee einer bürgerlichen Gesellschaft 
KANT, IMMANUEL: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (A   389-398). In: Werke. Hrsg. von 

WILHELM WEISCHEDEL. Bd. XI. Suhrkamp: Frankfurt a. M. 1990. S. 36-41. 

Fünfter Satz 

Das größte Problem für die Menschengattung, zu dessen Auflösung die Natur ihn zwingt, ist die 
Erreichung einer allgemein das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft. Da nur in der 
Gesellschaft, und zwar derjenigen die die größte Freiheit, mithin einen durchgängigen Antagonism 
ihrer Glieder, und doch die genauste Bestimmung und Sicherung der Grenzen dieser Freiheit hat, 
damit sie mit der Freiheit anderer bestehen könne, - da nur in ihr die höchste Absicht der Natur, 
nämlich die Entwickelung aller ihrer Anlagen, in der Menschheit erreicht werden kann, die Natur 
auch will, dass sie diesen, so wie alle Zwecke ihrer Stimmung, sich selbst verschaffen solle: so muss 
eine Gesellschaft, in welcher Freiheit unter äußeren Gesetzen im größtmöglichen Grade mit 
unwiderstehlicher Gewalt verbunden angetroffen wird, d. i. eine vollkommen gerechte bürgerliche 
Verfassung, die höchste Aufgabe der Natur für die Menschengattung sein; weil die Natur, nur 
vermittelst der Auflösung und Vollziehung derselben, ihre übrigen Absichten mit unserer Gattung 
erreichen kann. In diesen Zustand des Zwanges zu treten, zwingt den sonst für ungebundene Freiheit 
so sehr eingenommenen Menschen die Not; und zwar die größte unter allen, nämlich die, welche 
sich Menschen unter einander selbst zufügen, deren Neigungen es machen, dass sie in wilder Freiheit 
nicht lange neben einander bestehen können. Allein in einem solchen Gehege, als bürgerliche 
Vereinigung ist, tun eben dieselben Neigungen hernach die beste Wirkung: so wie Bäume in einem 
Walde, eben dadurch dass ein jeder dem andern Luft und Sonne zu benehmen sucht, einander 
nötigen, beides über sich zu suchen, und dadurch einen schönen geraden Wuchs bekommen; statt 
dass die, welche in Freiheit und von einander abgesondert ihre Äste nach Wohlgefallen treiben, 
krüppelig, schief, und krumm wachsen. Alle Kultur und Kunst, welche die Menschheit zieret, die 
schönste gesellschaftliche Ordnung, sind Früchte der Ungeselligkeit, die durch sich selbst genötigt 
wird, sich zu disziplinieren, und so, durch abgedrungene Kunst, die Keime der Natur vollständig zu 
entwickeln. 

Sechster Satz 
Dieses Problem ist zugleich das schwerste, und das, welches von der Menschengattung am spätesten 
aufgelöst wird. Die Schwierigkeit, weiche auch die bloße Idee dieser Aufgabe schon vor Augen legt, 
ist diese: der Mensch ist ein Tier, das, wenn es unter andern seiner Gattung lebt, einen Herrn nötig 
hat. Denn er missbraucht gewiss seine Freiheit in Ansehung anderer seinesgleichen; und, ob er 
gleich, als vernünftiges Geschöpf, ein Gesetz wünscht, welches der Freiheit aller Schranken setze: so 
verleitet ihn doch seine selbstsüchtige tierische Neigung, wo er darf, sich selbst auszunehmen. Er 
bedarf also einen Herrn, der ihm den eigenen Willen breche, und ihn nötige, einem allgemein- 
gültigen Willen, dabei jeder frei sein kann, zu gehorchen. Wo nimmt er aber diesen Herrn her? 
Nirgend anders als aus der Menschengattung. Aber dieser ist eben so wohl ein Tier, das einen Herrn 
nötig hat. Er mag es also anfangen, wie er will: so ist nicht abzusehen, wie er sich ein Oberhaupt der 
öffentlichen Gerechtigkeit verschaffen könne, das selbst gerecht sei; er mag dieses nun in einer 
einzelnen Person, oder in einer Gesellschaft vieler dazu auserlesenen Personen suchen. Denn jeder 
derselben wird immer seine Freiheit missbrauchen, wenn er keinen über sich hat, der nach den 
Gesetzen über ihn Gewalt ausübt. Das höchste Oberhaupt soll aber gerecht für sich selbst, und doch 
ein Mensch sein. Diese Aufgabe ist daher die schwerste unter allen; ja ihre vollkommene Auflösung 
ist unmöglich: aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades 
gezimmert werden. Nur die Annäherung zu dieser Idee ist uns von der Natur auferlegt. Dass sie auch 
diejenige sei, welche am spätesten ins Werk gerichtet wird, folgt über dem auch daraus: dass hiezu 
richtige Begriffe von der Natur einer möglichen Verfassung, große durch viel Weltläufe geübte 
Erfahrenheit, und, über das alles, ein zur Annehmung derselben vorbereiteter guter Wille erfordert 
wird; drei solche Stücke aber sich sehr schwer, und, wenn es geschieht, nur sehr spät, nach viel 
vergeblichen Versuchen, einmal zusammen finden können. [...]



Kant - Texte für den Unterricht 

33 

 

 I. Kant: Zum Ewigen Frieden. Die Präliminarartikel  (In: AA VIII, S. 343 ff) 

 
1.»Es soll kein Friedensschluß für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs 
zu einem künftigen Kriege gemacht worden.«  
Denn alsdann wäre er ja ein bloßer Waffenstillstand, Aufschub der Feindseligkeiten, nicht Friede, der 
das Ende aller Hostilitäten bedeutet, und dem das Beiwort ewig anzuhängen ein schon verdächtiger 
Pleonasm ist. Die vorhandene, obgleich jetzt vielleicht den Paciscirenden selbst noch nicht bekannte, 
Ursachen zum künftigen Kriege sind durch den Friedensschluß insgesammt vernichtet, sie mögen 
auch aus archivarischen Docu|menten mit noch so scharfsichtiger Ausspähungsgeschicklichkeit 
ausgeklaubt   sein. – Der Vorbehalt (reservatio mentalis) alter allererst künftig auszudenkender 
Prätensionen, deren kein Theil für jetzt Erwähnung thun mag, weil beide zu sehr erschöpft sind, den 
Krieg fortzusetzen, bei dem bösen Willen, die erste günstige Gelegenheit zu diesem Zweck zu 
benutzen, gehört zur Jesuitencasuistik und ist unter der Würde der Regenten, so wie die 
Willfährigkeit zu dergleichen Deductionen unter der Würde eines Ministers desselben, wenn man die 
Sache, wie sie an sich selbst ist, beurtheilt. –  
Wenn aber nach aufgeklärten Begriffen der Staatsklugheit in beständiger Vergrößerung der Macht, 
durch welche Mittel es auch sei, die wahre Ehre des Staats gesetzt wird, so fällt freilich jenes Urtheil 
als schulmäßig und pedantisch in die Augen. 
2.»Es soll kein für sich bestehender Staat (klein oder groß, das gilt hier gleichviel) von einem 
andern Staate durch Erbung, Tausch, Kauf oder Schenkung erworben werden können.«  
Ein Staat ist nämlich nicht (wie etwa der Boden, auf dem er seinen Sitz hat) eine Habe (patrimonium). 
Er ist eine Gesellschaft von Menschen, über die Niemand anders, als er selbst zu gebieten und zu 
disponiren hat. Ihn aber, der selbst als Stamm seine eigene Wurzel hatte, als Pfropfreis einem andern 
Staate einzuverleiben, heißt seine Existenz als einer moralischen Person aufheben und aus der 
letzteren eine Sache machen und widerspricht also der Idee des ursprünglichen Vertrags, ohne die 
sich kein Recht über ein Volk denken läßt*[1]. In welche Gefahr das Vorurtheil dieser Erwerbungsart 
Europa, denn die andern Welttheile haben nie davon gewußt, in unsern bis auf die neuesten Zeiten 
gebracht habe, daß sich nämlich auch Staaten einander heurathen könnten, ist jedermann bekannt, 
theils als eine neue Art von Industrie, sich auch ohne Aufwand von Kräf|ten durch Familienbündnisse 
übermächtig zu machen, theils auch auf solche Art den Länderbesitz zu erweitern. – Auch die 
Verdingung der Truppen eines Staats an einen andern gegen einen nicht gemeinschaftlichen Feind ist 
dahin zu zählen; denn die Unterthanen werden dabei als nach Belieben zu handhabende Sachen 
gebraucht und verbraucht. 
 3.»Stehende Heere (miles perpetuus) sollen mit der Zeit ganz aufhören.« 
Denn sie bedrohen andere Staaten unaufhörlich mit Krieg durch die Bereitschaft, immer dazu 
gerüstet zu erscheinen; reizen diese an, sich einander in Menge der Gerüsteten, die keine Grenzen 
kennt, zu übertreffen, und indem durch die darauf verwandten Kosten der Friede endlich noch 
drückender wird als ein kurzer Krieg, so sind sie selbst Ursache von Angriffskriegen, um diese Last 
loszuwerden; wozu kommt, daß, zum Tödten oder getödtet zu werden in Sold genommen zu sein, 
einen Gebrauch von Menschen als bloßen Maschinen und Werkzeugen in der Hand eines Andern 
(des Staats) zu enthalten scheint, der sich nicht wohl mit dem Rechte der | Menschheit in unserer 
eigenen Person vereinigen läßt. Ganz anders ist es mit der freiwilligen periodisch vorgenommenen 
Übung der Staatsbürger in Waffen bewandt, sich und ihr Vaterland dadurch gegen Angriffe von 
außen zu sichern. – Mit der Anhäufung eines Schatzes würde es eben so gehen, daß er, von andern 
Staaten als Bedrohung mit Krieg angesehen, zu zuvorkommenden Angriffen nöthigte (weil unter den 
drei Mächten, der Heeresmacht, der Bundesmacht und der Geldmacht, die letztere wohl das 
zuverlässigste Kriegswerkzeug sein dürfte), wenn nicht die Schwierigkeit, die Größe desselben zu 
erforschen, dem entgegenstände. 
4.»Es sollen keine Staatsschulden in Beziehung auf äußere Staatshändel gemacht werden.«              
Zum Behuf der Landesökonomie (der Wegebesserung, neuer Ansiedelungen, Anschaffung der 
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Magazine für besorgliche Mißwachsjahre u.s.w.) außerhalb oder innerhalb dem Staate Hülfe zu 
suchen, ist diese Hülfsquelle unverdächtig. Aber als entgegenwirkende Maschine | der Mächte gegen 
einander ist ein Creditsystem ins Unabsehliche anwachsender und doch immer für die gegenwärtige 
Forderung (weil sie doch nicht von allen Gläubigern auf einmal geschehen wird) gesicherter Schulden 
– die sinnreiche Erfindung eines handeltreibenden Volks in diesem Jahrhundert – eine gefährliche 
Geldmacht, nämlich ein Schatz zum Kriegführen, der die Schätze aller andern Staaten 
zusammengenommen übertrifft und nur durch den einmal bevorstehenden Ausfall der Taxen (der 
doch auch durch die Belebung des Verkehrs vermittelst der Rückwirkung auf Industrie und Erwerb 
noch lange hingehalten wird) erschöpft werden kann. Diese Leichtigkeit Krieg zu führen, mit der 
Neigung der Machthabenden dazu, welche der menschlichen Natur eingeartet zu sein scheint, 
verbunden, ist also ein großes Hinderniß des ewigen Friedens, welches zu verbieten um desto mehr 
ein Präliminarartikel desselben sein müßte, weil der endlich doch unvermeidliche Staatsbankerott 
manche andere Staaten unverschuldet in den Schaden mit verwickeln muß, welches eine öffentliche 
Läsion der letzteren sein würde. Mithin sind wenigstens andere Staaten berechtigt, | sich gegen 
einen solchen und dessen Anmaßungen zu verbünden. 
5.»Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines andern Staats gewaltthätig 
einmischen.« 
Denn was kann ihn dazu berechtigen? Etwa das Skandal, was er den Unterthanen eines andern Staats 
giebt? Es kann dieser vielmehr durch das Beispiel der großen Übel, die sich ein Volk durch seine 
Gesetzlosigkeit zugezogen hat, zur Warnung dienen; und überhaupt ist das böse Beispiel, was eine 
freie Person der andern giebt, (als scandalum acceptum) keine Läsion derselben. – Dahin würde zwar 
nicht zu ziehen sein, wenn ein Staat sich durch innere Veruneinigung in zwei Theile spaltete, deren 
jeder für sich einen besondern Staat vorstellt, der auf das Ganze Anspruch macht; wo einem 
derselben Beistand zu leisten einem äußern Staat nicht für Einmischung in die Verfassung des andern 
(denn es ist alsdann Anarchie) angerechnet werden könnte. So lange aber dieser innere Streit noch 
nicht entschieden ist, würde diese Einmischung äußerer Mächte Verletzung der | Rechte eines nur 
mit seiner innern Krankheit ringenden, von keinem andern abhängigen Volks, selbst also ein 
gegebenes Skandal sein und die Autonomie aller Staaten unsicher machen. 
6.»Es soll sich kein Staat im Kriege mit einem andern solche Feindseligkeiten erlauben, welche das 
wechselseitige Zutrauen im künftigen Frieden unmöglich machen müssen: als da sind Anstellung 
der Meuchelmörder, Giftmischer, Brechung der Capitulation, Anstiftung des Verraths  in dem 
bekriegten Staat etc.« 
Das sind ehrlose Stratagemen. Denn irgend ein Vertrauen auf die Denkungsart des Feindes muß 
mitten im Kriege noch übrig bleiben, weil sonst auch kein Friede abgeschlossen werden könnte, und 
die Feindseligkeit in einen Ausrottungskrieg (bellum internecinum) ausschlagen würde; da der Krieg 
doch nur das traurige Nothmittel im Naturzustande ist (wo kein Gerichtshof vorhanden ist, der 
rechtskräftig urtheilen könnte), durch Gewalt sein Recht zu behaupten; wo keiner von beiden Theilen 
für | einen ungerechten Feind erklärt werden kann (weil das schon einen Richterausspruch 
voraussetzt), sondern der Ausschlag desselben (gleich als vor einem so genannten Gottesgerichte) 
entscheidet, auf wessen Seite das Recht ist; zwischen Staaten aber sich kein Bestrafungskrieg (bellum 
punitivum) denken läßt (weil zwischen ihnen kein Verhältniß eines Obern zu einem Untergebenen 
statt findet). – Woraus denn folgt: daß ein Ausrottungskrieg, wo die Vertilgung beide Theile zugleich 
und mit dieser auch alles Rechts treffen kann, den ewigen Frieden nur auf dem großen Kirchhofe der 
Menschengattung statt finden lassen würde. Ein solcher Krieg also, mithin auch der Gebrauch der 
Mittel, die dahin führen, muß schlechterdings unerlaubt sein. – Daß aber die genannte Mittel 
unvermeidlich dahin führen, erhellt daraus: daß jene höllische Künste, da sie an sich selbst 
niederträchtig sind, wenn sie in Gebrauch gekommen, sich nicht lange innerhalb der Grenze des 
Krieges halten, wie etwa der Gebrauch der Spione (uti exploratoribus), wo nur die Ehrlosigkeit 
Anderer (die nun einmal nicht ausgerottet werden kann) benutzt wird, sondern | auch in den 
Friedenszustand übergehen und so die Absicht desselben gänzlich vernichten würden.  
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Immanuel Kant: Zum Ewigen Frieden (1795) 

(AA Band VIII, 343-386, hier: 357ff- gekürzt) 

Dritter Definitivartikel zum ewigen Frieden. 

»Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität 
eingeschränkt sein.«  

Es ist hier, wie in den vorigen Artikeln, nicht von Philanthropie, sondern vom Recht die Rede, 
und da bedeutet Hospitalität (Wirtbarkeit) das Recht eines Fremdlings, seiner Ankunft auf 
dem Boden eines andern wegen, von diesem nicht feindselig behandelt zu werden. Dieser 
kann ihn abweisen, wenn es ohne seinen Untergang geschehen kann; so lange er aber auf 
seinem Platz sich friedlich verhält, ihm nicht feindlich begegnen. Es ist kein Gastrecht, 
worauf dieser Anspruch machen kann (wozu ein besonderer wohltätiger Vertrag erfordert 
werden würde, ihn auf eine gewisse Zeit zum Hausgenossen zu machen), sondern ein 
Besuchsrecht, welches allen Menschen zusteht, sich zur Gesellschaft anzubieten, vermöge 
des Rechts des gemeinschaftlichen Besitzes der Oberfläche der Erde, auf der, als Kugelfläche, 
sie sich nicht ins Unendliche zerstreuen können, sondern endlich sich doch neben einander 
dulden zu müssen, ursprünglich aber niemand an einem Orte der Erde zu sein mehr Recht 
hat, als der andere. — Unbewohnbare Teile dieser Oberfläche, das Meer und die 
Sandwüsten, trennen diese Gemeinschaft, doch so, daß das Schiff, oder das Kamel (das Schiff 
der Wüste) es möglich machen, über diese herrenlose Gegenden sich einander zu nähern, 
und das Recht der Oberfläche, welches der Menschengattung gemeinschaftlich zukommt, zu 
einem möglichen Verkehr zu benutzen. [...]   — Auf diese Art können entfernte Weltteile mit 
einander friedlich in Verhältnisse kommen, die zuletzt öffentlich gesetzlich werden, und so 
das menschliche Geschlecht endlich einer weltbürgerlichen Verfassung immer näher bringen 
können. 

Vergleicht man hiemit das inhospitale Betragen der gesitteten, vornehmlich 
handeltreibenden Staaten unseres Weltteils, so geht die Ungerechtigkeit, die sie in dem 
Besuche fremder Länder und Völker (welches ihnen mit dem Erobern derselben für einerlei 
gilt) beweisen, bis zum Erschrecken weit. [...]  

Da es nun mit der unter den Völkern der Erde einmal durchgängig überhand genommenen 
(engeren oder weiteren) Gemeinschaft so weit gekommen ist, daß die Rechtsverletzung an 
einem Platz der Erde an allen gefühlt wird: so ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine 
phantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine notwendige 
Ergänzung des ungeschriebenen Kodex, sowohl des Staats- als Völkerrechts zum öffentlichen 
Menschenrechte überhaupt, und so zum ewigen Frieden, zu dem man sich in der 
kontinuierlichen Annäherung zu befinden nur unter dieser Bedingung schmeicheln darf.
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I. Kant: Über Toleranz :  

Kants gesammelte Schriften, Bd. XXVII: Vierte Abt. Berlin: de Gruyter 1974, S. 73-77, 453f., 

 Die Lehre von der Toleranz ist im ganzen sehr bekannt, wird sehr angeführt von den Verfolgten, ihre 
Gränzen aber sind noch sehr unbestimmt sie ist 
1. Moralisch: als eine Pflicht eines gegen den andern, ohne Staatsglieder auszumachen. Da alle 
wahre Religion innerlich ist: in den Verhaltniß des Menschlichen Herzens gegen Gott, so kann ein 
Mensch von den Zeichen des andern; nicht aber von seiner Religion selbst urteilen. Die äußere 
Religions Uebung kann ohne innere nachgeahmt werden. In Rom sind die meisten Atheisten, und 
selbst Päbste; da nun die Zeichen so zweideutig sind, so ists P f l i c h t , nicht einem eine Religion 
abzusprechen, weil er in Zeichen von mir differiert: weil ich nicht k a n n  eine innere Religion 
einsehen: es ist also 1) schwer möglich 2) auch nicht nöthig; nach der Angelegenheit der Natur: denn 
das Urteil über andere, die Anmaßung dazu erfordert große Befugnisse wenn es nicht Beleidigung 
seyn soll. Im Natur Zustand finden sich nun nicht Befugnisse weil Religion ein Verhältniß gegen Gott 
ist gegen mich aber blos Sittlichkeit seyn darf, die die Religion zwar erhebt, aber auch ohne Religion 
für mich hinreichen kann: z.E. [zum Exempel = zum Beispiel] Pegus Talepoinen, wenn sie mich 
aufnehmen, so d a r f  ich mich gar nicht nach meiner Angelegenheit um ihre Religion bekümmern. 
Das geht uns an, was zu meiner Wohlfahrt zusammen stimmen kann: nun aber Religion nicht: Wie 
sollte ich nicht aus A l l g e m e i n e r  M e n s c h e n l i e b e  mich um ihn bekümmern? Responsio 
[Antwort] Allerdings ists merkwürdig; aber hernach: Kurz, eine Moralité kann ohne Religion seyn. 
Wenn ich nun in ihm aber eine Religion vermuthe, die meinen Angelegenheiten sehr schädlich seyn 
kann: z.E. Tücke, die von Religion komt, geht sie mich an: - eine V e r f o l g u n g s  Religion kann 
verdächtig seyn [74] auch im Natur Zustande, um mich zu bewahren und sie zu entfernen: 
2. Bürgerlich: Im Natur Zusatnde ist weniger Veranlassung zur Religion, als einem Mittel zum 
bürgerlichen Wohl: - Religion ist zum ewigen Wohl und diesem etc. Sie ist ein großer Beweggrund zu 
vielen Menschenpflichten Wie aber ohne Religion? Ist sie in Absicht der gegenwärtigen Wohlfart 
immer gleich notwendig: Responsio Nein im Natur Zusatnde minder: 1) weil weniger Veranlassungen 
zu Abweichungen von Menschenpflichten sind, denen die Religion ein Gegengift seyn soll – Völker, 
die keine andere / Religion haben, als einen hergebrachten alten Wahn: so ist bei ihnen viel Gutes 
wenig Böses: den Krieg ausgenommen und der ist auch blos Gewohnheit. 
Da hier also wenig Veranlassung ist; so geht mich auch des andern Religion wenig an: So bald aber 
das Intreße wächst: Die Vollkommenheiten bis zur Phantasie gesteigert sind; so bleibt die Moralische 
Empfindung nicht so sichere Führerin. – Endlich wird dem Wahn die sittliche Empfindung zu schwach; 
die Menschenliebe erkaltet: hier sind die Moralischen Beweggründe zu schwach, ihn gegen alles zu 
vertheidigen: also höhere Beweggründe; und also wird die Religion immer nöthiger 
(Bürgerlicherweise: als natürliche kann sie niemals nöthig sein), ja endlich aberglaubische Religion 
nach dem Maas, als die Üppigkeiten wachsen. Vor Dinge die ich entbehren kann, werde ich nicht 
lügen, noch weniger schwören; aber gezogen von vielen Dingen, an denen ich klebe, muß ich durch 
Eid gebunden werden, gegen so große Verführungsmittel. Immer nöthiger werden Phantastische 
Feierlichkeiten, die eigentlich unwesentlich sind, aber die wütenden Unmoralität besiegen können – 
hier ist die Religion die Policey: Moralisch sind ihre Schranken bestimmt; aber bürgerlich wird sie 
dunekl, weil man schon nicht Verwahrungsmittel gnug gegen das Verderben zu geben weiß: 
Bürgerlich vor die Toleranz ist die Religion dem Naturmenschen gleichgültig; es liegt schon Moralité 
in seinem Herzen vor der Religion; so lange im Stande der Einfalt Kräfte da sind gut zu seyn und keine 
Beweggründe seyn dörfen, das Böse zu vermeiden, braucht nicht Religion.[...]  
  Der Duldende ist tolerant. Intolerant ist, der die Unvollkommenheiten des andern nicht ohne Haß 
vertragen kann. Es giebt oft in den Gesellschaften Menschen, die intolerant sind, weil sie andre nicht 
leiden können und deswegen werden sie intolerable und werden von andern wieder nicht gelitten. 
Hieraus folgt, dass die Toleranz eine allgemeine Menschen-Pflicht ist. Die Menschen haben viele 
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wirkliche und scheinbare Fehler, nur muß einer die Fehler des andern dulden. Die Toleranz in 
Ansehung der Religion ist, wenn einer die Unvollkommen-heiten und Irrthümer der Religion des 
andern ohne Haß dulden kann; ob er gleich ein Missfallen an ihnen hat. Wer das für wahre Religion 
hält, was nach meiner Religion ein Irrthum ist, so ist er auf keine Weise ein Gegenstand des Hasses. 
Ich soll keinen Menschen hassen, als wenn er ein vorsätzlicher Urheber des Bösen ist, sofern er aber 
durchs Böse oder Irrthum was gutes zu thun denkt, so ist er kein Gegenstand des Hasses. [...]  
  Der subtile Verfolgungs-Geist ist, wenn ein Mensch den andern der nicht seiner Meinung ist, gar 
nicht mit Haß verfolgt, aber doch einen Abscheu vor ihm hat. Der Verfolgungsgeist aus der Ehre 
Gottes streitet wider alles, und achtet weder Wohlthäter noch Freund, weder Vater  noch Mutter, 
jeder macht sich ein Verdienst, den andern zur Ehre Gottes zu verbrennen. In Sachen der Wahrheit 
der Religion muß keine Gewalt gebraucht werden, sondern Gründe. Die Wahrheit vertheidigt sich 
selbst, und ein Irrthum erhält sich länger, wenn ihm Gewalt angethan wird. Die Freiheit der 
Untersuchung ist das beste Mittel der Wahrheit.   
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I. Kant: Bestimmung der Menschenwürde  
 (In. GMS, AA IV, S. 434 ff) 

Im Reiche der Zwecke hat alles entweder einen Preis, oder eine Würde. Was einen Preis hat, 
an dessen Stelle kann auch etwas anderes als Äquivalent gesetzt werden; was dagegen über 
allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent verstattet, das hat eine Würde. 
Was sich auf die allgemeinen menschlichen Neigungen und Bedürfnisse bezieht, hat einen 
Marktpreis; das, was, auch ohne ein Bedürfniß vorauszusetzen, einem gewissen 
Geschmacke, d.i. einem Wohlgefallen am  bloßen zwecklosen Spiel unserer Gemüthskräfte, 
gemäß ist, einen Affectionspreis; das aber, was die Bedingung ausmacht, unter der allein 
etwas Zweck an sich selbst sein kann, hat nicht bloß einen relativen Werth, d.i. einen Preis, 
sondern einen innern Werth, d.i. Würde. 
Nun ist Moralität die Bedingung, unter der allein ein vernünftiges Wesen Zweck an sich 
selbst sein kann, weil nur durch sie es möglich ist, ein gesetzgebend Glied im Reiche der 
Zwecke zu sein. Also ist Sittlichkeit und die Menschheit, so fern sie derselben fähig ist, 
dasjenige, was allein Würde hat. Geschicklichkeit und Fleiß im Arbeiten haben einen 
Marktpreis; Witz, leb|hafte Einbildungskraft und Launen einen Affectionspreis; dagegen 
Treue im Versprechen, Wohlwollen aus Grundsätzen (nicht aus Instinct) haben einen innern 
Werth. Die Natur sowohl als Kunst enthalten nichts, was sie in Ermangelung derselben an 
ihre Stelle setzen könnten; denn ihr Werth besteht nicht in den Wirkungen, die daraus 
entspringen, im Vortheil und Nutzen, den sie schaffen, sondern in den Gesinnungen, d.i. den 
Maximen des Willens, die sich auf diese Art in Handlungen zu offenbaren bereit sind, 
obgleich auch der Erfolg sie nicht begünstigte. Diese Handlungen bedürfen auch keiner 
Empfehlung von irgend einer subjectiven Disposition oder Geschmack, sie mit unmittelbarer 
Gunst und Wohlgefallen anzusehen, keines unmittelbaren Hanges oder Gefühles für 
dieselbe: sie stellen den Willen, der sie ausübt, als Gegenstand einer unmittelbaren Achtung 
dar, dazu nichts als Vernunft gefordert wird, um sie dem Willen aufzuerlegen, nicht von ihm 
zu erschmeicheln, welches letztere bei Pflichten ohnedem ein Widerspruch wäre. Diese 
Schätzung giebt also den Werth einer solchen Denkungsart als Würde zu erkennen und setzt 
sie über allen Preis unendlich weg, mit dem sie gar nicht in Anschlag und Vergleichung 
gebracht werden kann, ohne sich gleichsam an der Heiligkeit derselben zu vergreifen. 
Und was ist es denn nun, was die sittlich gute Gesinnung oder die Tugend berechtigt, so 
hohe Ansprüche zu machen? Es ist nichts Geringeres als der Antheil, den sie dem 
vernünftigen Wesen an der allgemeinen Gesetzgebung verschafft und es hiedurch zum 
Gliede in einem möglichen Reiche der Zwecke tauglich macht, wozu es durch seine eigene 
Natur schon bestimmt war, als Zweck an sich selbst und eben darum als gesetzgebend im 
Reiche der Zwecke, in Ansehung aller Naturgesetze als frei, nur denjenigen allein 
gehorchend, die es selbst giebt und nach welchen seine Maximen zu einer allgemeinen 
Gesetzgebung (der es sich zugleich selbst unterwirft) gehören können. Denn es hat nichts 
einen Werth als den, welchen ihm das Gesetz bestimmt. Die Gesetzgebung selbst aber, die 
allen Werth bestimmt, muß eben darum eine Würde, d.i. unbedingten, unvergleichbaren 
Werth, haben, für welchen das Wort Achtung allein den geziemenden Ausdruck der 
Schätzung abgiebt, die ein vernünftiges Wesen über sie anzustellen hat. Autonomie ist also 
der Grund der Würde der menschlichen und jeder vernünftigen Natur. 
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Kant: Christliche Religion als gelehrte Religion 
(In: I. Kant: Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. In: AA VI, S. 163 f) 

 
Sofern eine Religion Glaubenssätze als nothwendig vorträgt, die nicht durch die Vernunft als solche 
erkannt werden können, gleichwohl aber doch allen Menschen auf alle künftige Zeiten unverfälscht 
(dem wesentlichen Inhalt nach) mitgetheilt werden sollen, so ist sie (wenn man nicht ein 
continuirliches Wunder der Offenbarung annehmen will) als ein der Obhut der Gelehrten 
anvertrautes heiliges Gut anzusehen. Denn ob sie gleich anfangs, mit Wundern und Thaten begleitet, 
auch in dem, was durch Vernunft eben nicht bestätigt wird, allenthalben Eingang finden konnte, so 
wird doch selbst die Nachricht von diesen Wundern zusammt den Lehren, die der Bestätigung durch 
dieselbe bedurften, in der Folge der Zeit eine schriftliche urkundliche und unveränderliche Belehrung 
der Nachkommenschaft nöthig haben. 
Die Annehmung der Grundsätze einer Religion heißt vorzüglicher Weise der Glaube (fides sacra). Wir 
werden also den christlichen Glauben einerseits als einen reinen Vernunftglauben, andrerseits als 
einen Offenbarungsglauben (fides statutaria) zu betrachten haben. Der erstere kann nun als ein von 
jedem frei angenommener (fides elicita), der zweite als ein gebotener Glaube (fides imperata) 
betrachtet werden. Von dem Bösen, was im menschlichen Herzen liegt, und von dem Niemand frei 
ist, von der Unmöglichkeit, durch seinen Lebenswandel sich jemals vor Gott für gerechtfertigt zu 
halten, und gleichwohl der Nothwendigkeit einer solchen vor ihm gültigen Gerechtigkeit, von der 
Untauglichkeit des Ersatzmittels für die ermangelnde Rechtschaffenheit durch kirchliche 
Observanzen und fromme Frohndienste und dagegen der unerlaßlichen Verbindlichkeit, ein neuer 
Mensch zu werden, kann sich ein jeder durch seine Vernunft überzeugen, und es gehört zur Religion, 
sich davon zu überzeugen. 
Von da an aber, da die christliche Lehre auf Facta, nicht auf bloße Vernunftbegriffe gebaut ist, heißt 
sie nicht mehr blos die christliche Religion, sondern der christliche Glaube, der einer Kirche zum 
Grunde gelegt worden. Der Dienst einer Kirche, die einem solchen Glauben geweiht ist, ist also 
zweiseitig; einerseits derjenige, welcher ihr nach dem historischen Glauben geleistet werden muß; 
andrerseits, welcher ihr nach dem praktischen und moralischen Vernunftglauben gebührt. Keiner von 
beiden kann in der christlichen Kirche als für sich allein bestehend von dem andern getrennt werden; 
der letztere darum nicht von dem erstern, weil der christliche Glaube ein Religionsglaube, der erstere 
nicht von dem letzteren, weil er ein gelehrter Glaube ist. [...] 

 Die wahre, alleinige Religion enthält nichts als Gesetze, d.i. solche praktische Principien, deren 
unbedingter Nothwendigkeit wir uns bewußt werden können, die wir also als durch reine Vernunft 
(nicht empirisch) offenbart anerkennen. Nur zum Behuf einer Kirche, deren es verschiedene gleich 
gute Formen geben kann, kann es Statuten, d.i. für göttlich gehaltene Verordnungen, geben, die für 
unsere reine moralische Beurtheilung willkürlich und zufällig sind. Diesen statutarischen Glauben nun 
(der allenfalls auf ein Volk eingeschränkt ist und nicht die allgemeine Weltreligion enthalten kann) für 
wesentlich zum Dienste Gottes überhaupt zu halten und ihn zur obersten Bedingung des göttlichen 
Wohlgefallens am Menschen zu machen, ist ein Religionswahn, dessen Befolgung ein Afterdienst, d.i. 
eine solche vermeintliche Verehrung Gottes ist, wodurch dem wahren, von ihm selbst geforderten 
Dienste gerade entgegen gehandelt wird. [...] 

Ich nehme erstlich folgenden Satz als einen keines Beweises benöthigten Grundsatz an: alles, was 
außer dem guten Lebenswandel der Mensch noch thun zu können vermeint, um Gott wohlgefällig zu 
werden, ist bloßer Religionswahn und Afterdienst Gottes. –   
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 I. Kant: Von der Unmöglichkeit eines ontologischen Beweises vom Dasein Gottes.  
(In: KrV. AA III S. 630 ff) 

Man hat zu aller Zeit von dem absolut nothwendigen Wesen geredet und sich nicht sowohl Mühe 
gegeben, zu verstehen, ob und wie man sich ein Ding von dieser Art auch nur denken könne, als 
vielmehr dessen Dasein zu beweisen. Nun ist zwar eine Namenerklärung von diesem Begriffe ganz 
leicht, daß es nämlich so etwas sei, dessen Nichtsein unmöglich ist; aber man wird hiedurch um 
nichts  
klüger in Ansehung der Bedingungen, die es unmöglich machen, das Nichtsein eines Dinges als 
schlechterdings undenklich anzusehen, und die eigentlich dasjenige sind, was man wissen will, 
nämlich ob wir uns durch diesen Begriff überall etwas denken, oder nicht. Denn alle Bedingungen, 
die der Verstand jederzeit bedarf, um etwas als nothwendig anzusehen, vermittelst des Worts: 
Unbedingt wegwerfen, macht mir noch lange nicht verständlich, ob ich alsdann durch einen Begriff 
eines Unbedingtnothwendigen noch etwas, oder vielleicht gar nichts denke. 
Noch mehr: diesen auf das bloße Gerathewohl gewagten und endlich ganz geläufig gewordenen 
Begriff hat man noch dazu durch eine Menge Beispiele zu erklären geglaubt, so daß alle weitere 
Nachfrage wegen seiner Verständlichkeit ganz unnöthig geschienen. Ein jeder Satz der Geometrie, 
z.B. daß ein Triangel drei Winkel habe, ist schlechthin nothwendig; und so redete man von einem 
Gegenstande, der ganz außerhalb der Sphäre unseres Verstandes liegt, als ob man ganz wohl 
verstände, was man mit dem Begriffe von ihm sagen wolle. 
Alle vorgegebene Beispiele sind ohne Ausnahme nur von Urtheilen, aber nicht von Dingen und deren 
Dasein hergenommen. Die unbedingte Nothwendigkeit der Urtheile aber ist nicht eine absolute 
Nothwendigkeit der Sachen. Denn die absolute Nothwendigkeit des Urtheils ist nur eine bedingte 
Nothwendigkeit der Sache, oder des Prädicats im Urtheile. Der vorige Satz sagte nicht, daß drei 
Winkel schlechterdings nothwendig sind, sondern, unter der Bedingung, daß ein Triangel da ist 
(gegeben ist), sind auch drei Winkel (in ihm) nothwendiger Weise da. Gleichwohl hat diese logische 
Nothwendigkeit eine so große Macht ihrer Illusion bewiesen, daß, indem man sich einen Begriff a 
priori von einem Dinge gemacht hatte, der so gestellt war, daß man seiner Meinung nach das Dasein 
mit in seinen Umfang begriff, man daraus glaubte sicher schließen zu können, daß, weil dem Object 
dieses Begriffs das Dasein nothwendig zukommt, d.i. unter der Bedingung, daß ich dieses Ding als 
gegeben (existirend) setze, auch sein Dasein nothwendig (nach der Regel der Identität) gesetzt 
werde, und dieses Wesen daher selbst schlechterdings nothwendig sei, weil sein Dasein in einem 
nach Belieben angenommenen Begriffe und unter der Bedingung, daß ich den Gegenstand desselben 
setze, mit gedacht wird. 
Wenn ich das Prädicat in einem identischen Urtheile aufhebe und behalte das Subject, so entspringt 
ein Widerspruch, und daher sage ich: jenes kommt diesem nothwendiger Weise zu. Hebe ich aber 
das Subject zusammt dem Prädicate auf, so entspringt kein Widerspruch; denn es ist nichts mehr, 
welchem widersprochen werden könnte. Einen Triangel setzen und doch die drei Winkel desselben 
aufheben, ist widersprechend, aber den Triangel sammt seinen drei Winkeln aufheben, ist kein 
Widerspruch. Gerade eben so ist es mit dem Begriffe eines absolut nothwendigen Wesens bewandt. 
Wenn ihr das Dasein desselben aufhebt, so hebt ihr das Ding selbst mit allen seinen Prädicaten auf; 
wo soll alsdann der Widerspruch herkommen? Äußerlich ist nichts, dem widersprochen würde, denn 
das Ding soll nicht äußerlich nothwendig sein; innerlich auch nichts, denn ihr habt durch Aufhebung 
des Dinges selbst alles Innere zugleich aufgehoben. Gott ist allmächtig; das ist ein nothwendiges 
Urtheil. Die Allmacht kann nicht aufgehoben werden, wenn ihr eine Gottheit, d.i. ein unendliches 
Wesen, setzt, mit dessen Begriff jener identisch ist. Wenn ihr aber sagt: Gott ist nicht, so ist weder 
die Allmacht, noch irgend ein anderes seiner Prädicate gegeben; denn sie sind alle zusammt dem 
Subjecte aufgehoben, und es zeigt sich in diesem Gedanken nicht der mindeste Widerspruch. 
Ihr habt also gesehen, daß, wenn ich das Prädicat eines Urtheils zusammt dem Subjecte aufhebe, 
niemals ein innerer Widerspruch entspringen könne, das Prädicat mag auch sein, welches es wolle. 
Nun bleibt euch keine Ausflucht übrig als, ihr müßt sagen: es giebt Subjecte, die gar nicht aufgehoben 
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werden können, die also bleiben müssen. Das würde aber eben so viel sagen als: es giebt 
schlechterdings nothwendige Subjecte; eine Voraussetzung, an deren Richtigkeit ich eben gezweifelt 
habe, und deren Möglichkeit ihr mir zeigen wolltet. Denn ich kann mir nicht den geringsten Begriff 
von einem Dinge machen, welches, wenn es mit allen seinen Prädicaten aufgehoben würde, einen 
Widerspruch zurück ließe; und ohne den Widerspruch habe ich durch bloße reine Begriffe a priori 
kein Merkmal der Unmöglichkeit.  
Wider alle diese allgemeine Schlüsse (deren sich kein Mensch weigern kann) fordert ihr mich durch 
einen Fall auf, den ihr als einen Beweis durch die That aufstellet: daß es doch einen und zwar nur 
diesen Einen Begriff gebe, da das Nichtsein oder das Aufheben seines Gegenstandes in sich selbst 
widersprechend sei; und dieses ist der Begriff des allerrealsten Wesens. Es hat, sagt ihr, alle Realität, 
und ihr seid berechtigt, ein solches Wesen als möglich anzunehmen (welches ich für jetzt einwillige, 
obgleich der sich nicht widersprechende Begriff noch lange nicht die Möglichkeit des Gegenstandes 
beweiset)*. Nun ist unter aller Realität auch das Dasein mit begriffen: also liegt das Dasein in dem 
Begriffe von einem Möglichen. Wird dieses Ding nun aufgehoben, so wird die innere Möglichkeit des 
Dinges aufgehoben, welches widersprechend ist. 
Ich antworte: Ihr habt schon einen Widerspruch begangen, wenn ihr in den Begriff eines Dinges, 
welches ihr lediglich seiner Möglichkeit nach denken wolltet, es sei unter welchem versteckten 
Namen, schon den Begriff seiner Existenz hinein brachtet. Räumt man euch dieses ein, so habt ihr 
dem Scheine nach gewonnen Spiel, in der That aber nichts gesagt; denn ihr habt eine bloße 
Tautologie begangen. Ich frage euch, ist der Satz: dieses oder jenes Ding (welches ich euch als 
möglich einräume, es mag sein, welches es wolle) existirt; ist, sage ich, dieser Satz ein analytischer 
oder synthetischer Satz? Wenn er das erstere ist, so thut ihr durch das Dasein des Dinges zu eurem 
Gedanken von dem Dinge nichts hinzu; aber alsdann müßte entweder der Gedanke, der in euch ist, 
das Ding selber sein, oder ihr habt ein Dasein als zur Möglichkeit gehörig vorausgesetzt und alsdann 
das Dasein dem Vorgeben nach aus der inneren Möglichkeit geschlossen, welches nichts als eine 
elende Tautologie ist. Das Wort: Realität, welches im Begriffe des Dinges anders klingt, als Existenz 
im Begriffe des Prädicats, macht es nicht aus. Denn wenn ihr auch alles Setzen (unbestimmt, was ihr 
setzt) Realität nennt, so habt ihr das Ding schon mit allen seinen Prädicaten im Begriffe des Subjects 
gesetzt und als wirklich angenommen, und im Prädicate wie||derholt  
B626 ihr es nur. Gesteht ihr dagegen, wie es billigermaßen jeder Vernünftige gestehen muß, daß 
ein jeder Existenzialsatz synthetisch sei: wie wollet ihr denn behaupten, daß das Prädicat der Existenz 
sich ohne Widerspruch nicht aufheben lasse? da dieser Vorzug nur den analytischen, als deren 
Charakter eben darauf beruht, eigenthümlich zukommt. 
Ich würde zwar hoffen, diese grüblerische Argutation ohne allen Umschweif durch eine genaue 
Bestimmung des Begriffs der Existenz zu nichte zu machen, wenn ich nicht gefunden hätte, daß die 
Illusion in Verwechselung eines logischen Prädicats mit einem realen (d.i. der Bestimmung eines 
Dinges) beinahe alle Belehrung ausschlage. Zum logischen Prädicate kann alles dienen, was man will, 
sogar das Subject kann von sich selbst prädicirt werden; denn die Logik abstrahirt von allem Inhalte. 
Aber die Bestimmung ist ein Prädicat, welches über den Begriff des Subjects hinzukommt und ihn 
vergrößert. Sie muß also nicht in ihm schon enthalten sein. 
Sein ist offenbar kein reales Prädicat, d.i. ein Begriff von irgend etwas, was zu dem Begriffe eines 
Dinges hinzukommen könne. Es ist bloß die Position eines Dinges oder gewisser Bestimmungen an 
sich selbst. Im logischen Gebrauche ist es lediglich die Copula eines Urtheils. Der Satz: Gott ist 
allmächtig, enthält zwei Begriffe, die ihre Objecte haben: Gott und Allmacht; das Wörtchen: ist, ist 
nicht noch ein Prädicat obenein, sondern nur das, was das Prädicat beziehungsweise aufs Subject 
setzt. Nehme ich nun das Subject (Gott) mit allen seinen Prädicaten (worunter auch die Allmacht 
gehört) zusammen und sage: Gott ist, oder es ist ein Gott, so setze ich kein neues Prädicat zum 
Begriffe von Gott, sondern nur das Subject an sich selbst mit allen seinen Prädicaten und zwar den 
Gegenstand in Beziehung auf meinen Begriff. Beide müssen genau einerlei enthalten, und es kann 
daher zu dem Begriffe, der bloß die Möglichkeit ausdrückt, darum daß ich dessen Gegenstand als 
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schlechthin gegeben (durch den Ausdruck: er ist) denke, nichts weiter hinzukommen. Und so enthält 
das Wirkliche nichts mehr als das bloß Mögliche. Hundert wirkliche Thaler enthalten nicht das 
Mindeste mehr, als hundert mögliche. Denn da diese den Begriff, jene aber den Gegenstand und 
dessen Position an sich selbst bedeuten, so würde, im Fall dieser mehr enthielte als jener, mein 
Begriff nicht den ganzen Gegenstand ausdrücken und also auch nicht der angemessene Begriff von 
ihm sein. Aber in meinem Vermögenszustande ist mehr bei hundert wirklichen Thalern, als bei dem 
bloßen Begriffe derselben (d.i. ihrer Möglichkeit). Denn der Gegenstand ist bei der Wirklichkeit nicht 
bloß in meinem Begriffe analytisch enthalten, sondern kommt zu meinem Begriffe (der eine 
Bestimmung meines Zustandes ist) synthetisch hinzu, ohne daß durch dieses Sein außerhalb meinem 
Begriffe diese gedachte hundert Thaler selbst im mindesten vermehrt werden. [...] 
   
Unser Begriff von einem Gegenstande mag also enthalten, was und wie viel er wolle, so müssen wir 
doch aus ihm herausgehen, um diesem die Existenz zu ertheilen. Bei Gegenständen der Sinne 
geschieht dieses durch den Zusammenhang mit irgend einer meiner Wahrnehmungen nach 
empirischen Gesetzen; aber für Objecte des reinen Denkens ist ganz und gar kein Mittel, ihr Dasein 
zu erkennen, weil es gänzlich a priori erkannt werden müßte; unser Bewußtsein aller Existenz aber 
(es sei durch Wahrnehmung unmittelbar, oder durch Schlüsse, die etwas mit der Wahrnehmung 
verknüpfen) gehört ganz und gar zur Einheit der Erfahrung; und eine Existenz außer diesem Felde 
kann zwar nicht schlechterdings für unmöglich erklärt werden, sie ist aber eine Voraussetzung, die 
wir durch nichts rechtfertigen können. 
Der Begriff eines höchsten Wesens ist eine in mancher Absicht sehr nützliche Idee; sie ist aber eben 
darum, weil sie bloß Idee ist, ganz unfähig, um vermittelst ihrer allein unsere Erkenntniß in Ansehung 
dessen, was existirt, zu erweitern. Sie vermag nicht einmal so viel, daß sie uns in Ansehung der 
Möglichkeit eines Mehreren belehrte. Das analytische Merkmal der Möglichkeit, das darin besteht, 
daß bloße Positionen (Realitäten) keinen Widerspruch erzeugen, kann ihm zwar nicht gestritten 
werden; da° aber die Verknüpfung aller realen Eigenschaften in einem Dinge eine Synthesis ist, über 
deren Möglichkeit wir a priori nicht urtheilen können, weil uns die Realitäten specifisch nicht 
gegeben sind, und, wenn dieses auch geschähe, überall gar kein Urtheil darin stattfindet, weil das 
Merkmal der Möglichkeit synthetischer Erkenntnisse immer nur in der Erfahrung gesucht werden 
muß, zu welcher aber der Gegenstand einer Idee nicht gehören kann: so hat der berühmte Leibniz 
bei weitem das nicht geleistet, wessen er sich schmeichelte, nämlich eines so erhabenen idealischen 
Wesens Möglichkeit a priori einsehen zu wollen. 
Es ist also an dem so berühmten ontologischen (cartesianischen) Beweise vom Dasein eines höchsten 
Wesens aus Begriffen alle Mühe und Arbeit verloren, und ein Mensch möchte wohl eben so wenig 
aus bloßen Ideen an Einsichten reicher werden, als ein Kaufmann an Vermögen, wenn er, um seinen 
Zustand zu verbessern, seinem Cassenbestande einige Nullen anhängen wollte. 
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I. Kant: Über ein vermeintliches Recht, aus Menschenliebe zu lügen 
Nun ist die erste Frage: ob der Mensch in Fällen, wo er einer Beantwortung mit Ja oder Nein nicht 
ausweichen kann, die Befugnis (das Recht) habe unwahrhaft zu sein. Die zweite Frage ist: ob er nicht 
gar verbunden sei in einer gewissen Aussage, wozu ihn ein ungerechter Zwang nötigt, unwahrhaft zu 
sein, um eine ihn bedrohende Missetat an sich oder einem Anderen zu verhüten.  
Wahrhaftigkeit in Aussagen, die man nicht umgehen kann, ist formale Pflicht des Menschen gegen 
Jeden, es mag ihm oder einem Andern daraus auch noch so großer Nachteil erwachsen; und ob ich 
zwar dem, welcher mich ungerechterweise zur Aussage nötigt, nicht Unrecht tue, wenn ich sie 
verfälsche, so tue ich doch durch eine solche Verfälschung, die darum auch Lüge genannt werden 
kann, im wesentlichsten Stücke der Pflicht überhaupt Unrecht: d.i. ich mache, so viel an mir ist, daß 
Aussagen  überhaupt keinen Glauben finden, mithin auch alle Rechte, die auf Verträgen gegründet 
werden, wegfallen und ihre Kraft einbüßen; welches ein Unrecht ist, das der Menschheit überhaupt 
zugefügt wird. 
Die Lüge also, bloß als vorsätzlich unwahre Declaration  (Aussage) gegen einen andern Menschen 
definiert, bedarf nicht des Zusatzes, daß sie einem Anderen schaden müsse; wie die Juristen es zu 
ihrer Definition verlangen.   Denn sie schadet jederzeit einem Anderen, wenn gleich nicht einem 
andern Menschen, doch der Menschheit überhaupt, indem sie die Rechtsquelle unbrauchbar macht. 
Diese gutmütige Lüge kann aber auch durch einen Zufall  strafbar werden nach bürgerlichen 
Gesetzen; was aber bloß durch den Zufall der Straffälligkeit entgeht, kann auch nach äußeren 
Gesetzen als Unrecht abgeurteilt werden. Hast du nämlich einen eben jetzt mit Mordsucht 
Umgehenden durch eine Lüge an der Tat verhindert, so bist du für alle Folgen, die daraus 
entspringen möchten, auf rechtliche Art verantwortlich. Bist du aber strenge bei der Wahrheit 
geblieben, so kann dir die öffentliche Gerechtigkeit nichts anhaben; die unvorhergesehene Folge mag 
sein, welche sie wolle. Es ist doch möglich, daß, nachdem du dem Mörder auf die Frage, ob der von 
ihm Angefeindete zu Hause sei, ehrlicherweise mit Ja geantwortet hast, dieser doch unbemerkt 
ausgegangen ist und so dem Mörder nicht in den Wurf gekommen, die Tat also nicht geschehen 
wäre; hast du aber gelogen und gesagt, er sei nicht zu Hause, und er ist auch wirklich (obzwar dir 
unbewußt) ausgegangen, wo denn der Mörder ihm im Weggehen begegnete und seine Tat an ihm 
verübte: so kannst du mit Recht als Urheber des Todes desselben angeklagt werden. Denn hättest du 
die Wahrheit, so gut du sie wußtest, gesagt: so wäre vielleicht der Mörder über dem Nachsuchen 
seines Feindes im Hause von herbeigelaufenen Nachbarn ergriffen und die Tat verhindert worden. 
Wer also lügt, so gutmütig er dabei auch gesinnt sein mag, muß die Folgen davon, selbst vor dem 
bürgerlichen Gerichtshofe, verantworten und dafür büßen, so unvorhergesehen sie auch immer sein 
mögen: weil Wahrhaftigkeit eine Pflicht ist, die als die Basis aller auf Vertrag zu gründenden Pflichten 
angesehen werden muß, deren Gesetz, wenn man ihr auch nur die geringste Ausnahme einräumt, 
schwankend und unnütz gemacht wird. 
Es ist also ein heiliges, unbedingt gebietendes, durch keine Convenienzen (Umstände) 
einzuschränkendes Vernunftgebot: in allen Erklärungen wahrhaft (ehrlich) zu sein. 
(Aus: AA VIII. 427) 
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I. Kant: Von der Lüge. § 9 der Tugendlehre 

Die größte Verletzung der Pflicht des Menschen gegen sich selbst, bloß als moralisches Wesen 
betrachtet (die Menschheit in seiner Person), ist das Widerspiel der Wahrhaftigkeit: die Lüge.   Daß 
eine jede vorsätzliche Unwahrheit in Äußerung seiner Gedanken diesen harten Namen (den sie in der 
Rechtslehre nur dann führt, wenn sie anderer Recht verletzt) in der Ethik, die aus der Unschädlichkeit 
kein Befugnis hernimmt, nicht ablehnen könne, ist für sich selbst klar. Denn Ehrlosigkeit (ein 
Gegenstand der moralischen Verachtung zu sein), welche sie begleitet, die begleitet auch den Lügner 
wie sein Schatten. Die Lüge kann eine äußere, oder auch eine innere sein. – Durch jene macht er sich 
in Anderer, durch diese aber, was noch mehr ist, in seinen eigenen Augen zum Gegenstande der 
Verachtung und verletzt die Würde der Menschheit in seiner eigenen Person; wobei der Schade, der 
anderen Menschen daraus entspringen kann, nicht das Eigenthümliche des Lasters betrifft (denn da 
bestände es blos in der Verletzung der Pflicht gegen Andere) und also hier nicht in Anschlag kommt, 
ja auch nicht der Schade, den er sich selbst zuzieht; denn alsdann würde es bloß als Klugheitsfehler 
der pragmatischen, nicht der moralischen Maxime widerstreiten und gar nicht als Pflichtverletzung 
angesehen werden können. – Die Lüge ist Wegwerfung und gleichsam Vernichtung seiner 
Menschenwürde. Ein Mensch, der selbst nicht glaubt, was er einem Anderen sagt, hat einen noch 
geringeren Wert, als wenn er bloß Sache wäre; denn von dieser ihrer Eigenschaft etwas zu nutzen, 
kann ein anderer doch irgend einen Gebrauch machen, weil sie etwas Wirkliches und Gegebenes ist; 
aber die Mitteilung seiner Gedanken an jemanden durch Worte, die doch das Gegenteil von dem 
(absichtlich) enthalten, was der Sprechende dabei denkt, ist ein der natürlichen Zweckmäßigkeit 
seines Vermögens der Mitteilung seiner Gedanken gerade entgegen gesetzter Zweck, mithin Verzicht 
auf seine Persönlichkeit und eine bloß täuschende Erscheinung vom Menschen, nicht der Mensch 
selbst. – Die Wahrhaftigkeit in Erklärungen wird auch Ehrlichkeit und, wenn diese zugleich 
Versprechen sind, Redlichkeit, überhaupt aber Aufrichtigkeit genannt.  Die Lüge (in der ethischen 
Bedeutung des Worts), als vorsätzliche Unwahrheit überhaupt, bedarf es auch nicht anderen 
schädlich zu sein, um für verwerflich erklärt zu werden; denn da wäre sie Verletzung der Rechte 
Anderer. Es kann auch bloß Leichtsinn, oder gar Gutmütigkeit die Ursache davon sein, ja selbst ein 
wirklich guter Zweck dadurch beabsichtigt werden, so ist doch die Art ihm nachzugehen durch die 
bloße Form ein Verbrechen des Menschen an seiner eigenen Person und eine Nichtswürdigkeit, die 
den Menschen in seinen eigenen Augen verächtlich machen muß. 
Die Wirklichkeit mancher inneren Lüge, welche die Menschen sich zu Schulden kommen lassen, zu 
beweisen, ist leicht, aber ihre Möglichkeit zu erklären, scheint doch schwerer zu sein: weil eine 
zweite Person dazu erforderlich ist, die man zu hintergehen die Absicht hat, sich selbst aber 
vorsätzlich zu betrügen einen Widerspruch in sich zu enthalten scheint. 
Der Mensch als moralisches Wesen (homo noumenon) kann sich selbst als physisches Wesen (homo 
phaenomenon) nicht als bloßes Mittel (Sprachmaschine) brauchen, das an den inneren Zweck (der 
Gedankenmitteilung) nicht gebunden wäre, sondern ist an die Bedingung der Übereinstimmung mit 
der Erklärung (declaratio) des ersteren gebunden und gegen sich selbst zur Wahrhaftigkeit 
verpflichtet. – Wenn er z.B. den Glauben an einen künftigen Weltrichter lügt, indem er wirklich 
keinen solchen in sich findet, aber indem er sich überredet, es könne doch nicht schaden, wohl aber 
nutzen, einen solchen in Gedanken einem Herzenskündiger zu bekennen, um auf allen Fall seine 
Gunst zu erheucheln. Oder wenn er zwar desfalls nicht im Zweifel ist, aber sich doch mit innerer 
Verehrung seines Gesetzes schmeichelt, da er doch keine andere Triebfeder, als die der Furcht vor 
Strafe bei sich fühlt.  

 
(MdS AA VI, 430) 
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I. Kant: Kritik der Urteilskraft 
 
§1  
Um zu unterscheiden, ob etwas schön sei oder nicht, beziehen wir die Vorstellung nicht durch den 
Verstand auf das Object zum Erkenntnisse, sondern durch die Einbildungskraft (vielleicht mit dem 
Verstande verbunden) auf das Subject und das Gefühl der Lust oder Unlust desselben. Das 
Geschmacksurtheil ist also kein Erkenntnißurtheil, mithin nicht logisch, sondern ästhetisch, worunter 
man dasjenige versteht, dessen Bestimmungsgrund nicht anders als subjectiv sein kann. Alle 
Beziehung der Vorstellungen, selbst die der Empfindungen aber kann objectiv sein (und da bedeutet 
sie das Reale einer empirischen Vorstellung); nur nicht die auf das Gefühl der Lust und Unlust, 
wodurch gar nichts im Objecte bezeichnet wird, sondern in der das Subject, wie es durch die 
Vorstellung afficirt wird, sich selbst fühlt. 
Ein regelmäßiges, zweckmäßiges Gebäude mit seinem Erkenntnißvermögen (es sei in deutlicher oder 
verworrener Vorstellungsart) zu befassen, ist ganz etwas anders, als sich dieser Vorstellung mit der 
Empfindung des Wohlgefallens bewußt zu sein. Hier wird die Vorstellung gänzlich auf das Subject und 
zwar auf das Lebensgefühl desselben unter dem Namen des Gefühls der Lust oder Unlust bezogen: 
welches ein ganz besonderes Unterscheidungs- und Beurtheilungsvermögen gründet, das zum 
Erkenntniß nichts beiträgt, sondern nur die gegebene Vorstellung im Subjecte gegen das ganze 
Vermögen der Vorstellungen hält, dessen sich das Gemüth im Gefühl seines Zustandes bewußt wird. 
Gegebene Vorstellungen in einem Urtheile können empirisch (mithin ästhetisch) sein; das Urtheil 
aber, das durch sie gefällt wird, ist logisch, wenn jene nur im Urtheile auf das Object bezogen 
werden. Umgekehrt aber, wenn die gegebenen Vorstellungen gar rational wären, würden aber in 
einem Urtheile lediglich auf das Subject (sein Gefühl) bezogen, so sind sie sofern jederzeit ästhetisch. 
§2 
Interesse wird das Wohlgefallen genannt, was wir mit der Vorstellung der Existenz eines 
Gegenstandes verbinden. Ein solches hat daher immer zugleich Beziehung auf das 
Begehrungsvermögen, entweder als Bestimmungsgrund desselben, oder doch als mit dem 
Bestimmungsgrunde desselben nothwendig zusammenhängend. Nun will man aber, wenn die Frage 
ist, ob etwas schön sei, nicht wissen, ob uns oder irgend jemand an der Existenz der Sache irgend 
etwas gelegen sei, oder auch nur gelegen sein könne; sondern, wie wir sie in der bloßen Betrachtung 
(Anschauung oder Reflexion) beurtheilen.  
Wenn mich jemand fragt, ob ich den Palast, den ich vor mir sehe, schön finde, so mag ich zwar sagen: 
ich liebe dergleichen Dinge nicht, die blos für das Angaffen gemacht sind, [...] ich kann noch überdem 
auf die Eitelkeit der Großen (schimpfen), welche den Schweiß des Volks auf so entbehrliche Dinge 
verwenden; ich kann mich endlich gar leicht überzeugen, daß, wenn ich mich auf einem 
unbewohnten Eilande, ohne Hoffnung, jemals wieder zu Menschen zu kommen, befände, und ich 
durch meinen bloßen Wunsch ein solches Prachtgebäude hinzaubern könnte, ich mir auch nicht 
einmal diese Mühe darum geben würde, wenn ich schon eine Hütte hätte, die mir bequem genug 
wäre. Man kann mir alles dieses einräumen und gutheißen; nur davon ist jetzt nicht die Rede. Man 
will nur wissen, ob die bloße Vorstellung des Gegenstandes in mir mit Wohlgefallen begleitet sei, so 
gleichgültig ich auch immer in Ansehung der Existenz des Gegenstandes dieser Vorstellung sein mag. 
Man sieht leicht, daß es auf das, was ich aus dieser Vorstellung in mir selbst mache, nicht auf das, 
worin ich von der Existenz des Gegenstandes abhänge, ankomme, um zu sagen, er sei schön, und zu 
beweisen, ich habe Geschmack. Ein jeder muß eingestehen, daß dasjenige Urtheil über Schönheit, 
worin sich das mindeste Interesse mengt, sehr parteilich und kein reines Geschmacksurtheil sei. Man 
muß nicht im mindesten für die Existenz der Sache eingenommen, sondern in diesem Betracht ganz 
gleichgültig sein, um in Sachen des Geschmacks den Richter zu spielen.  
Wir können aber diesen Satz, der von vorzüglicher Erheblichkeit ist, nicht besser erläutern, als wenn 
wir dem reinen, uninteressirten Wohlgefallen im Geschmacksurtheile dasjenige, was mit Interesse 
verbunden ist, entgegensetzen: vornehmlich wenn wir zugleich gewiß sein können, daß es nicht 
mehr Arten des Interesse gebe, als die eben jetzt namhaft gemacht werden sollen. 
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§ 6 
Das Schöne ist das, was ohne Begriffe als Object eines allgemeinen Wohlgefallens vorgestellt wird.  
Diese Erklärung des Schönen kann aus der vorigen Erklärung desselben, als eines Gegenstandes des 
Wohlgefallens ohne alles Interesse, gefolgert werden. Denn das, wovon jemand sich bewußt ist, daß 
das Wohlgefallen an demselben bei ihm selbst ohne alles Interesse sei, das kann derselbe nicht 
anders als so beurtheilen, daß es einen Grund des Wohlgefallens für jedermann enthalten müsse. 
Denn da es sich nicht auf irgend eine Neigung des Subjects (noch auf irgend ein anderes überlegtes 
Interesse) gründet, sondern da der Urtheilende sich in Ansehung des Wohlgefallens, welches er dem 
Gegenstande widmet, völlig frei fühlt: so kann er keine Privatbedingungen als Gründe des 
Wohlgefallens auffinden, an die sich sein Subject allein hinge, und muß es daher als in demjenigen 
begründet ansehen, was er auch bei jedem andern voraussetzen kann; folglich muß er glauben 
Grund zu haben, jedermann ein ähnliches Wohlgefallen zuzumuthen. Er wird daher vom Schönen so 
sprechen, als ob Schönheit eine Beschaffenheit des Gegenstandes und das Urtheil logisch ... wäre; ob 
es gleich nur ästhetisch ist und bloß eine Beziehung der Vorstellung des Gegenstandes auf das 
Subject enthält: darum weil es doch mit dem logischen die Ähnlichkeit hat, daß man die Gültigkeit 
desselben für jedermann daran voraussetzen kann. Aber aus Begriffen kann diese Allgemeinheit auch 
nicht entspringen. Denn von Begriffen giebt es keinen Übergang zum Gefühle der Lust oder Unlust 
[...] Folglich muß dem Geschmacksurtheile mit dem Bewußtsein der Absonderung in demselben von 
allem Interesse ein Anspruch auf Gültigkeit für jedermann ohne auf Objecte gestellte Allgemeinheit 
anhängen, d.i. es muß damit ein Anspruch auf subjective Allgemeinheit verbunden sein. 
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I. Kant: Das Problem des Glücks 

Allein es ist ein Unglück, daß der Begriff der Glückseligkeit ein so unbestimmter Begriff ist, 

daß, obgleich jeder Mensch zu dieser zu gelangen wünscht, er doch niemals bestimmt und 

mit sich selbst einstimmig sagen kann, was er eigentlich wünsche und wolle. Die Ursache 

davon ist: daß alle Elemente, die zum Begriff der Glückseligkeit gehören, insgesamt 

empirisch sind, d.i. aus der Erfahrung müssen entlehnt werden, daß gleichwohl zur Idee der 

Glückseligkeit ein absolutes Ganze, ein Maximum des Wohlbefindens, in meinem 

gegenwärtigen und jedem zukünftigen Zustande erforderlich ist. Nun ists unmöglich, daß das 

einsehendste und zugleich allervermögendste, aber doch endliche Wesen sich einen 

bestimmten Begriff von dem mache, was er hier eigentlich wolle. Will er Reichthum, wie viel 

Sorge, Neid und Nachstellung könnte er sich dadurch nicht auf den Hals ziehen! Will er viel 

Erkenntniß und Einsicht, vielleicht könnte das ein nur um desto schärferes Auge werden, um 

die Übel, die sich für ihn jetzt noch verbergen und doch nicht vermieden werden können, 

ihm nur um desto schrecklicher zu zeigen, oder seinen Begierden, die ihm schon genug zu 

schaffen machen, noch mehr Bedürfnisse aufzubürden. Will er ein langes Leben, wer steht 

ihm dafür, daß es nicht ein langes Elend sein würde? Will er wenigstens Gesundheit, wie oft 

hat noch Ungemächlichkeit des Körpers von Ausschweifung abgehalten, darein 

unbeschränkte Gesundheit würde haben fallen lassen, u.s.w. Kurz, er ist nicht vermögend, 

nach irgend einem Grundsatze mit völliger Gewißheit zu bestimmen, was ihn wahrhaftig 

glücklich machen werde, darum weil hiezu Allwissenheit erforderlich sein würde. Man kann 

also nicht nach bestimmten Principien handeln, um glücklich zu sein, sondern nur nach 

empirischen Rathschlägen, z.B. der Diät, der Sparsamkeit, der Höflichkeit, der Zurückhaltung 

u.s.w., von welchen die Erfahrung lehrt, daß sie das Wohlbefinden im Durchschnitt am 

meisten befördern. 

(GMS, AA IV, 418) 
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I. Kant: Glück und Vernunft 
Wäre nun an einem Wesen, das Vernunft und einen Willen hat, seine Erhaltung, sein 
Wohlergehen, mit einem Worte seine Glückseligkeit, der eigentliche Zweck der Natur, so 
hätte sie ihre Veranstaltung dazu sehr schlecht getroffen, sich die Vernunft des Geschöpfs 
zur Ausrichterin dieser ihrer Absicht zu ersehen. Denn alle Handlungen, die es in dieser 
Absicht auszuüben hat, und die ganze Regel seines Verhaltens würden ihm weit genauer 
durch Instinct vorgezeichnet und jener Zweck weit sicherer dadurch haben erhalten werden 
können, als es jemals durch Vernunft geschehen kann, und sollte diese ja obenein dem 
begünstigten Geschöpf ertheilt worden sein, so würde sie ihm nur dazu haben dienen 
müssen, um über die glückliche Anlage seiner Natur Betrachtungen anzustellen, sie zu 
bewundern, sich ihrer zu erfreuen und der wohlthätigen Ursache dafür dankbar zu sein; 
nicht aber, um sein Begehrungsvermögen jener schwachen und trüglichen Leitung zu 
unterwerfen und in der Naturabsicht zu pfuschen; mit einem Worte, sie würde verhütet 
haben, daß Vernunft nicht in praktischen Gebrauch ausschlüge und die Vermessenheit hätte, 
mit ihren schwachen Einsichten ihr selbst den Entwurf der Glückseligkeit und der Mittel dazu 
zu gelangen auszudenken; die Natur würde nicht allein die Wahl der Zwecke, sondern auch 
der Mittel selbst übernommen und beide mit weiser Vorsorge lediglich dem Instincte 
anvertraut haben. 
In der That finden wir auch, daß, je mehr eine cultivirte Vernunft sich mit der Absicht auf den 
Genuß des Lebens und der Glückseligkeit abgiebt, desto weiter der Mensch von der wahren 
Zufriedenheit abkomme, woraus bei vielen und zwar den Versuchtesten im Gebrauche 
derselben, wenn sie nur aufrichtig genug sind, es zu gestehen, ein gewisser Grad von 
Misologie, d.i. Haß der Vernunft, entspringt, weil sie nach dem Überschlage alles Vortheils, 
den sie, ich will nicht sagen von der Erfindung aller Künste des gemeinen Luxus, sondern 
sogar von den Wissenschaften (die ihnen am Ende auch ein Luxus des Verstandes zu sein 
scheinen) ziehen, dennoch finden, daß sie sich in der That nur mehr Mühseligkeit auf  den 
Hals gezogen, als an Glückseligkeit gewonnen haben und darüber endlich den gemeinern 
Schlag der Menschen, welcher der Leitung des bloßen Naturinstincts näher ist, und der 
seiner Vernunft nicht viel Einfluß auf sein Thun und Lassen verstattet, eher beneiden als 
geringschätzen. 
 

(Aus: GMS, AA IV, 395) 
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I. Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten – die ersten Sätze 

"Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne 

Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille. Verstand, Witz, 

Urtheilskraft und wie die Talente des Geistes sonst heißen mögen, oder Muth, Entschlossenheit, 

Beharrlichkeit im Vorsatze als Eigenschaften des Temperaments sind ohne Zweifel in mancher 

Absicht gut und wünschenswerth; aber sie können auch äußerst böse und schädlich werden, wenn 

der Wille, der von diesen Naturgaben Gebrauch machen soll und dessen eigenthümliche 

Beschaffenheit darum Charakter heißt, nicht gut ist. [...] 

Einige Eigenschaften sind sogar diesem guten Willen selbst beförderlich und können sein Werk sehr 

erleichtern, haben aber dem ungeachtet keinen innern unbedingten Werth, sondern setzen immer 

noch einen guten Willen voraus, der die Hochschätzung, die man übrigens mit Recht für sie trägt, 

einschränkt und es nicht erlaubt, sie für schlechthin gut zu halten. Mäßigung in Affecten und 

Leidenschaften, Selbstbeherrschung und nüchterne Überlegung sind nicht allein in vielerlei Absicht 

gut, sondern scheinen sogar einen Theil vom innern Werthe der Person auszumachen; allein es fehlt 

viel daran, um sie ohne Einschränkung für gut zu erklären (so unbedingt sie auch von den Alten 

gepriesen worden). Denn ohne Grundsätze eines guten Willens können sie höchst böse werden, und 

das kalte Blut eines Bösewichts macht ihn nicht allein weit gefährlicher, sondern auch unmittelbar in 

unsern Augen noch verabscheuungswürdiger, als er ohne dieses dafür würde gehalten werden. 

Der gute Wille ist nicht durch das, was er bewirkt oder ausrichtet, nicht durch seine Tauglichkeit zur 

Erreichung irgend eines vorgesetzten Zweckes, sondern allein durch das Wollen, d.i. an sich, gut und, 

für sich selbst betrachtet, ohne Vergleich weit höher zu schätzen als alles, was durch ihn zu Gunsten 

irgend einer Neigung, ja wenn man will, der Summe aller Neigungen nur immer zu Stande gebracht 

werden könnte. Wenn gleich durch eine besondere Ungunst des Schicksals, oder durch kärgliche 

Ausstattung einer stiefmütterlichen Natur es diesem Willen gänzlich an Vermögen fehlte, seine 

Absicht durchzusetzen; wenn bei seiner größten Bestrebung dennoch nichts von ihm ausgerichtet 

würde, und nur der gute Wille (freilich nicht etwa als ein bloßer Wunsch, sondern als die Aufbietung 

aller Mittel, so weit sie in unserer Gewalt sind) übrig bliebe: so würde er wie ein Juwel doch für sich 

selbst glänzen, als etwas, das seinen vollen Werth in sich selbst hat. [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kant - Texte für den Unterricht 

50 

 

 

 

Immanuel Kant: Der pflichtbewusste Misanthrop  

Gesetzt also, das Gemüth eines Menschenfreundes wäre vom eigenen Gram umwölkt, der alle 

Theilnehmung an anderer Schicksal auslöscht, er hätte immer noch Vermögen, andern 

Nothleidenden wohlzuthun, aber fremde Noth rührte ihn nicht, weil er mit seiner eigenen genug 

beschäftigt ist, und nun, da keine Neigung ihn mehr dazu anreizt, risse er sich doch aus dieser 

tödtlichen Unempfindlichkeit heraus und thäte die Handlung ohne alle Neigung, lediglich aus Pflicht, 

alsdann hat sie allererst ihren ächten moralischen Werth. Noch mehr: wenn die Natur diesem oder 

jenem überhaupt wenig Sympathie ins Herz gelegt hätte, wenn er (übrigens ein ehrlicher Mann) von 

Temperament kalt und gleichgültig gegen die Leiden anderer wäre, vielleicht weil er, selbst gegen 

seine eigene mit der besondern Gabe der Geduld und aushaltenden Stärke versehen, dergleichen bei 

jedem andern auch voraussetzt, oder gar fordert; wenn die Natur einen solchen Mann […] nicht 

eigentlich zum Menschenfreunde gebildet hätte, würde er denn nicht noch in sich einen Quell finden, 

sich selbst einen weit höhern Werth zu geben, als der eines gutartigen Temperaments sein mag? 

Allerdings! gerade da hebt der Werth des Charakters an, der moralisch und ohne alle Vergleichung 

der höchste ist, nämlich daß er wohlthue, nicht aus Neigung, sondern aus Pflicht. 

(Aus: GMS, 399) 

Kategorischer Imperativ und Goldene Regel 

Man denke ja nicht, daß hier das triviale: quod tibi non vis fieri etc. zur Richtschnur oder Princip 

dienen könne. Denn es ist, obzwar mit verschiedenen Einschränkungen, nur aus jenem abgeleitet; es 

kann kein allgemeines Gesetz sein, denn es enthält nicht den Grund der Pflichten gegen sich selbst, 

nicht der Liebespflichten gegen andere (denn mancher würde es gerne eingehen, daß andere ihm 

nicht wohlthun sollen, wenn er es nur überhoben sein dürfte, ihnen Wohlthat zu erzeigen), endlich 

nicht der schuldigen Pflichten gegen einander; denn der Verbrecher würde aus diesem Grunde 

gegen seine strafenden Richter argumentiren, u.s.w.  

(I. Kant, GMS. 440. Anm. 11) 

Kant: Wann ist mein Wollen sittlich gut? 
Was ich also zu thun habe, damit mein Wollen sittlich gut sei, dazu brauche ich gar keine weit 
ausholende Scharfsinnigkeit. Unerfahren in Ansehung des Weltlaufs, unfähig auf alle sich ereignende 
Vorfälle desselben gefaßt zu sein, frage ich mich nur: Kannst du auch wollen, daß deine Maxime ein 
allgemeines Gesetz werde? Wo nicht, so ist sie verwerflich und das zwar nicht um eines dir oder auch 
anderen daraus bevorstehenden Nachtheils willen, sondern weil sie nicht als Princip in eine mögliche 
allgemeine Gesetzgebung passen kann; für diese aber zwingt mir die Vernunft unmittelbare Achtung 
ab, von der ich zwar jetzt noch nicht einsehe, worauf sie sich gründe (welches der Philosoph 
untersuchen mag), wenigstens aber doch so viel verstehe: daß es eine Schätzung des Werthes sei, 
welcher allen Werth dessen, was durch Neigung angepriesen wird, weit überwiegt, und daß die 
Nothwendig-keit meiner Handlungen aus reiner Achtung fürs praktische Gesetz dasjenige sei, was die 
Pflicht ausmacht, der jeder andere Bewegungsgrund weichen muß, weil sie die Bedingung eines an 
sich guten Willens ist, dessen Werth über alles geht. [...] 
 (GMS, 403f.) 
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I. Kant: Pflicht – Altruismus – Nächstenliebe - Achtung 

(MdS, AA VI, 392 ff – Auszüge) 

 Die größte moralische Vollkommenheit des Menschen ist: seine Pflicht zu thun und zwar aus Pflicht  
[…] - Denn es ist dem Menschen nicht möglich so in die Tiefe seines eigenen Herzens einzuschauen, 
daß er jemals von der Reinigkeit seiner moralischen Absicht und der Lauterkeit seiner Gesinnung 
auch nur in einer Handlung völlig gewiß sein könnte; wenn er gleich über die Legalität derselben gar 
nicht zweifelhaft ist. Vielmals wird Schwäche, welche das Wagstück eines Verbrechens abräth, von 
demselben Menschen für Tugend  […] gehalten, und wie viele mögen ein langes schuldloses Leben 
geführt haben, die nur Glückliche sind, so vielen Versuchungen entgangen zu sein; wie viel reiner 
moralischer Gehalt bei jeder That in der Gesinnung gelegen habe, das bleibt ihnen selbst verborgen. 
(VI, 392 f) 

 Allein ich soll mit einem Theil meiner Wohlfahrt ein Opfer an Andere ohne Hoffnung der 
Wiedervergeltung machen, weil es Pflicht ist, und nun ist unmöglich bestimmte Grenzen anzugeben: 
wie weit das gehen könne. Es kommt sehr darauf an, was für jeden nach seiner Empfindungsart 
wahres Bedürfniß sein werde, welches zu bestimmen jedem selbst überlassen bleiben muß. Denn mit 
Aufopferung seiner eigenen Glückseligkeit (seiner wahren Bedürfnisse) Anderer ihre zu befördern, 
würde eine an sich selbst widerstreitende Maxime sein, wenn man sie zum allgemeinen Gesetz 
machte. Also ist diese Pflicht nur eine weite; sie hat einen Spielraum, mehr oder weniger hierin zu 
thun, ohne daß sich die Gränzen davon bestimmt angeben lassen. — Das Gesetz gilt nur für die 
Maximen, nicht für bestimmte Handlungen. (VI, 393) 

Liebe ist eine Sache der Empfindung, nicht des Wollens, und ich kann nicht lieben, weil ich will, noch 
weniger aber weil ich soll (zur Liebe genöthigt werden); mithin ist eine Pflicht zu lieben ein Unding. 
Wohlwollen (amor benevolentiae) aber kann als ein Thun einem Pflichtgesetz unterworfen sein. Man 
nennt aber oftmals ein uneigennütziges Wohlwollen gegen Menschen auch (obzwar sehr 
uneigentlich) Liebe; ja, wo es nicht um des Andern Glückseligkeit, sondern die gänzliche und freie 
Ergebung aller seiner Zwecke in die Zwecke eines anderen (selbst eines übermenschlichen) Wesens 
zu thun ist, spricht man von Liebe, die zugleich für uns Pflicht sei. Aber alle Pflicht ist Nöthigung, ein 
Zwang, wenn er auch ein Selbstzwang nach einem Gesetz sein sollte. Was man aber aus Zwang thut, 
das geschieht nicht aus Liebe. 

Anderen Menschen nach unserem Vermögen wohlzuthun ist Pflicht, man mag sie lieben oder nicht, 
und diese Pflicht verliert nichts an ihrem Gewicht, wenn man gleich die traurige Bemerkung machen 
müßte, daß unsere Gattung, leider! dazu nicht geeignet ist, daß, wenn man sie näher kennt, sie 
sonderlich liebenswürdig befunden werden dürfte. (VI, 401f) 

Achtung  ist eben sowohl etwas blos Subjectives; ein Gefühl eigener Art, nicht ein Urtheil über einen 
Gegenstand, den zu bewirken oder zu befördern es eine Pflicht gäbe. Denn sie könnte, als Pflicht 
betrachtet, nur durch die Achtung, die wir vor ihr haben, vorgestellt werden. Zu dieser also eine 
Pflicht zu haben würde so viel sagen, als zur Pflicht verpflichtet werden. — Wenn es demnach heißt: 
Der Mensch hat eine Pflicht der Selbstschätzung, so ist das unrichtig gesagt, und es müßte vielmehr 
heißen: das Gesetz in ihm zwingt ihm unvermeidlich Achtung für sein eigenes Wesen ab, und 
dieses Gefühl (welches von eigner Art ist) ist ein Grund gewisser Pflichten, d.i. gewisser Handlungen, 
die mit der Pflicht gegen sich selbst zusammen bestehen können; nicht: er habe eine Pflicht der 
Achtung gegen sich; denn er muß Achtung vor dem Gesetz in sich selbst haben, um sich nur eine 
Pflicht überhaupt denken zu können. (VI, 402 f.) 
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Kant: Die Arten von Imperativen 
Alle Imperativen nun gebieten entweder hypothetisch, oder kategorisch. Jene stellen die praktische 
Nothwendigkeit einer möglichen Handlung als Mittel zu etwas anderem, was man will (oder doch 
möglich ist, daß man es wolle), zu gelangen vor. Der kategorische Imperativ würde der sein, welcher 
eine Handlung als für sich selbst, ohne Beziehung auf einen andern Zweck, als objectiv-nothwendig 
vorstellte. [...] 
Der Imperativ sagt also, welche durch mich mögliche Handlung gut wäre, und stellt die praktische 
Regel in Verhältniß auf einen Willen vor, der darum nicht sofort eine Handlung thut, weil sie gut ist, 
theils weil das Subject nicht immer weiß, daß sie gut sei, theils weil, wenn es dieses auch wüßte, die 
Maximen desselben doch den objectiven Principien einer praktischen Vernunft zuwider sein könnten. 
 Der hypothetische Imperativ sagt also nur, daß die Handlung zu irgend einer möglichen oder 
wirklichen Absicht gut sei. Im erstern  Falle ist er ein problematisch-, im zweiten assertorisch-
praktisches Princip. Der kategorische Imperativ, der die Handlung ohne Beziehung auf irgend eine 
Absicht, d.i. auch ohne irgend einen andern Zweck, für sich als objectiv nothwendig erklärt, gilt als 
ein apodiktisch-praktisches Princip.[...]  
 Ob der Zweck vernünftig und gut sei, davon ist hier gar nicht die Frage, sondern nur was man thun 
müsse, um ihn zu erreichen. Die Vorschriften für den Arzt, um seinen Mann auf gründliche Art 
gesund zu machen, und für einen Giftmischer, um ihn sicher zu tödten, sind in so fern von gleichem 
Werth, als eine jede dazu dient, ihre Absicht vollkommen zu bewirken.[...]  Also ist der Imperativ, der 
sich auf die Wahl der Mittel zur eigenen Glückseligkeit bezieht, d.i. die Vorschrift der Klugheit, noch 
immer hypothetisch; die Handlung wird nicht schlechthin, sondern nur als Mittel zu einer andern 
Absicht geboten. 
Endlich giebt es einen Imperativ, der, ohne irgend eine andere durch ein gewisses Verhalten zu 
erreichende Absicht als Bedingung zum Grunde zu legen, dieses Verhalten unmittelbar gebietet. 
Dieser Imperativ ist kategorisch. Er betrifft nicht die Materie der Handlung und das, was aus ihr 
erfolgen soll, sondern die Form und das Princip, woraus sie selbst folgt, und das Wesentlich-Gute 
derselben besteht in der Gesinnung, der Erfolg mag sein, welcher er wolle. Dieser Imperativ mag der 
der Sittlichkeit heißen.  
Das Wollen nach diesen dreierlei Principien wird auch durch die Ungleichheit der Nöthigung des 
Willens deutlich unterschieden. Um diese nun auch merklich zu machen, glaube ich, daß man sie in 
ihrer Ordnung am angemessensten so benennen würde, wenn man sagte: sie wären entweder 
Regeln der Geschicklichkeit, oder Rathschläge der Klugheit, oder Gebote (Gesetze) der Sittlichkeit. 
[...] 
Nun entsteht die Frage: wie sind alle diese Imperative möglich? [...] 
 Die Imperative der Klugheit würden, wenn es nur so leicht wäre, einen bestimmten Begriff von 
Glückseligkeit zu geben, mit denen der Geschicklichkeit ganz und gar übereinkommen und eben 
sowohl analytisch sein. Denn es würde eben sowohl hier als dort heißen: wer den Zweck will, will 
auch (der Vernunft gemäß nothwendig) die einzigen Mittel, die dazu in seiner Gewalt sind. Allein es 
ist ein Unglück, daß der Begriff der Glückseligkeit ein so unbestimmter Begriff ist, daß, obgleich jeder 
Mensch zu dieser zu gelangen wünscht, er doch niemals bestimmt und mit sich selbst einstimmig 
sagen kann, was er eigentlich wünsche und wolle. Die Ursache davon ist: daß alle Elemente, die zum 
Begriff der Glückseligkeit gehören, insgesammt empirisch sind, d.i. aus der Erfahrung müssen 
entlehnt werden, daß gleichwohl zur Idee der Glückseligkeit ein absolutes Ganze, ein Maximum des 
Wohlbefindens, in meinem gegenwärtigen und jedem zukünftigen Zustande erforderlich ist. Nun ists 
unmöglich, daß das einsehendste und zugleich allervermögendste, aber doch endliche Wesen sich 
einen bestimmten Begriff von dem mache, was er hier eigentlich wolle. Will er Reichthum, wie viel 
Sorge, Neid und Nachstellung könnte er sich dadurch nicht auf den Hals ziehen! [...]  Will er ein 
langes Leben, wer steht ihm dafür, daß es nicht ein langes Elend sein würde? Will er wenigstens 
Gesundheit, wie oft hat noch Ungemächlichkeit des Körpers von Ausschweifung abgehalten, darein 
unbeschränkte Gesundheit würde haben fallen lassen, u.s.w. Kurz, er ist nicht vermögend, nach 
irgend einem Grundsatze mit völliger Gewißheit zu bestimmen, was ihn wahrhaftig glücklich machen 
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werde, darum weil hiezu Allwissenheit erforderlich sein würde. Man kann also nicht nach 
bestimmten Principien handeln, um glücklich zu sein, sondern nur nach empirischen Rathschlägen, 
z.B. der Diät, der Sparsamkeit, der Höflichkeit, der Zurückhaltung u.s.w., von welchen die Erfahrung 
lehrt, daß sie das Wohlbefinden im Durchschnitt am meisten befördern.   
 
 

Kant: Der kategorische Imperativ 
 
Wenn ich mir einen hypothetischen Imperativ überhaupt denke, so weiß ich nicht zum voraus, was er 

enthalten werde: bis mir die Bedingung gegeben ist. Denke ich mir aber einen kategorischen 

Imperativ, so weiß ich sofort, was er enthalte. Denn da der Imperativ außer dem Gesetze nur die 

Nothwendigkeit der Maxime enthält, diesem Gesetze gemäß zu sein, das Gesetz aber keine 

Bedingung enthält, auf die es eingeschränkt war, so bleibt nichts als die Allgemein-heit eines 

Gesetzes überhaupt übrig, welchem die Maxime der Handlung gemäß sein soll, und welche 

Gemäßheit allein der Imperativ eigentlich als nothwendig vorstellt. 

Der kategorische Imperativ ist also nur ein einziger und zwar dieser: handle nur nach derjenigen 

Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde. 

Wenn nun aus diesem einigen Imperativ alle Imperativen der Pflicht als aus ihrem Princip abgeleitet 

werden können, so werden wir, ob wir es gleich unausgemacht lassen, ob nicht überhaupt das, was 

man Pflicht nennt, ein leerer Begriff sei, doch wenigstens anzeigen können, was wir dadurch denken 

und was dieser Begriff sagen wolle. 

Weil die Allgemeinheit des Gesetzes, wornach Wirkungen geschehen, dasjenige ausmacht, was 

eigentlich Natur im allgemeinsten Verstande (der Form nach), d.i. das Dasein der Dinge, heißt, so fern 

es nach allgemeinen Gesetzen bestimmt ist, so könnte der allgemeine Imperativ der Pflicht auch so 

lauten: handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen 

Naturgesetze werden sollte.  
(GMS, 421) 
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Kant: Pflichtgemäßes Handeln und Handeln aus Pflicht 

Ich übergehe hier alle Handlungen, die schon als pflichtwidrig erkannt werden, ob sie gleich in dieser 

oder jener Absicht nützlich sein mögen; denn bei denen ist gar nicht einmal die Frage, ob sie aus 

Pflicht geschehen sein mögen, da sie dieser sogar widerstreiten. Ich setze auch die Handlungen bei 

Seite, die wirklich pflichtmäßig sind, zu denen aber Menschen unmittelbar keine Neigung haben, sie 

aber dennoch ausüben, weil sie durch eine andere Neigung dazu getrieben werden. Denn da läßt sich 

leicht unterscheiden, ob die pflichtmäßige Handlung aus Pflicht oder aus selbstsüchtiger Absicht 

geschehen sei. Weit schwerer ist dieser Unterschied zu bemerken, wo die Handlung pflichtmäßig ist 

und das Subject noch überdem unmittelbare Neigung zu ihr hat. Z.B. es ist allerdings pflichtmäßig, 

daß der Krämer seinen unerfahrnen Käufer nicht übertheure, und, wo viel Verkehr ist, thut dieses 

auch der kluge Kaufmann nicht, sondern hält einen festgesetzten allgemeinen Preis für jedermann, 

so daß ein Kind eben so gut bei ihm kauft, als jeder andere. Man wird also ehrlich bedient; allein das 

ist lange nicht genug, um deswegen zu glauben, der Kaufmann habe aus Pflicht und Grundsätzen der 

Ehrlichkeit so verfahren; sein Vortheil erforderte es; daß er aber überdem noch eine unmittelbare 

Neigung zu den Käufern haben sollte, um gleichsam aus Liebe keinem vor dem andern im Preise den 

Vorzug zu geben, läßt sich hier nicht annehmen. Also war die Handlung weder aus Pflicht, noch aus 

unmittelbarer Neigung, sondern bloß in eigennütziger Absicht geschehen. 

 Dagegen sein Leben zu erhalten, ist Pflicht, und überdem hat jedermann dazu noch eine 

unmittelbare Neigung. Aber um deswillen hat die oft ängstliche Sorgfalt, die der größte Theil der 

Menschen dafür trägt, doch keinen innern Werth und die Maxime derselben keinen moralischen 

Gehalt. Sie bewahren ihr Leben zwar pflichtmäßig aber nicht aus Pflicht. Dagegen wenn 

Widerwärtigkeiten und hoffnungsloser Gram den Geschmack am Leben gänzlich weggenommen 

haben; wenn der Unglückliche, stark an Seele, über sein Schicksal mehr entrüstet als kleinmüthig 

oder niedergeschlagen, den Tod wünscht und sein Leben doch erhält, ohne es zu lieben, nicht aus 

Neigung oder Furcht, sondern aus Pflicht: alsdann hat seine Maxime einen moralischen Gehalt. 

Wohlthätig sein, wo man kann, ist Pflicht, und überdem giebt es manche so theilnehmend gestimmte 

Seelen, daß sie auch ohne einen andern Bewegungsgrund der Eitelkeit oder des Eigennutzes ein 

inneres Vergnügen daran finden, Freude um sich zu verbreiten, und die sich an der Zufriedenheit 

anderer, so fern sie ihr Werk ist, ergötzen können. Aber ich behaupte, daß in solchem Falle 

dergleichen Handlung, so pflichtmäßig, so liebenswürdig sie auch ist, dennoch keinen wahren 

sittlichen Werth habe, sondern mit andern Neigungen zu gleichen Paaren gehe, z. E. der Neigung 

nach Ehre, die, wenn sie glücklicherweise auf das trifft, was in der That gemeinnützig und 

pflichtmäßig, mithin ehrenwerth ist, Lob und Aufmunterung, aber nicht Hochschätzung verdient; 

denn der Maxime fehlt der sittliche Gehalt, nämlich solche Handlungen nicht aus Neigung, sondern 

aus Pflicht zu thun. 

(GMS, 396 f.) 
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 Kants vier Beispiele für die Pflichtenarten 
(Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, AA IV, 421 ff.) 

 

 1) Einer, der durch eine Reihe von Übeln, die bis zur Hoffnungslosigkeit angewachsen ist, einen 
Überdruß am Leben empfindet, ist noch so weit im Besitze seiner Vernunft, daß er sich selbst fragen 
kann, ob es auch nicht etwa der Pflicht gegen sich selbst zuwider sei, sich das Leben zu nehmen. Nun 
versucht er: ob die Maxime seiner Handlung wohl ein allgemeines Naturgesetz werden könne. Seine 
Maxime aber ist: ich mache es mir aus Selbstliebe zum Princip, wenn das Leben bei seiner längern 
Frist mehr Übel droht, als es Annehmlichkeit verspricht, es mir abzukürzen. Es frägt sich nur noch, ob 
dieses Princip der Selbstliebe ein allgemeines Naturgesetz werden könne. Da sieht man aber bald, 
daß eine Natur, deren Gesetz es wäre, durch dieselbe Empfindung, deren Bestimmung es ist, zur 
Beförderung des Lebens anzutreiben, das Leben selbst zu zerstören, ihr selbst widersprechen und 
also nicht als Natur bestehen würde, mithin jene Maxime unmöglich als allgemeines Naturgesetz 
stattfinden könne und folglich dem obersten Princip aller Pflicht gänzlich widerstreite. 
 
2) Ein anderer sieht sich durch Noth gedrungen, Geld zu borgen. Er weiß wohl, daß er nicht wird 
bezahlen können, sieht aber auch, daß ihm nichts geliehen werden wird, wenn er nicht festiglich 
verspricht, es zu einer bestimmten Zeit zu bezahlen. Er hat Lust, ein solches Versprechen zu thun; 
noch aber hat er so viel Gewissen, sich zu fragen: ist es nicht unerlaubt und pflichtwidrig, sich auf 
solche Art aus Noth zu helfen? Gesetzt, er beschlösse es doch, so würde seine Maxime der Handlung 
so lauten: wenn ich mich in Geldnoth zu sein glaube, so will ich Geld borgen und versprechen es zu 
bezahlen, ob ich gleich weiß, es werde niemals geschehen. Nun ist dieses Princip der Selbstliebe oder 
der eigenen Zuträglichkeit mit meinem ganzen künftigen Wohlbefinden vielleicht wohl zu vereinigen, 
allein jetzt ist die Frage: ob es recht sei. Ich verwandle also die Zumuthung der Selbstliebe in ein 
allgemeines Gesetz und richte die Frage so ein: wie es dann stehen würde, wenn meine Maxime ein 
allgemeines Gesetz würde. Da sehe ich nun sogleich, daß sie niemals als allgemeines Naturgesetz 
gelten und mit sich selbst zusammenstimmen könne, sondern sich nothwendig widersprechen 
müsse. Denn die Allgemeinheit eines Gesetzes, daß jeder, nachdem er in Noth zu sein glaubt, 
versprechen könne, was ihm einfällt, mit dem Vorsatz, es nicht zu halten, würde das Versprechen 
und den Zweck, den man damit haben mag, selbst unmöglich machen, indem niemand glauben 
würde, daß ihm was versprochen sei, sondern über alle solche Äußerung als eitles Vorgeben lachen 
würde.   
                                                                                                                                                                                         
3) Ein dritter findet in sich ein Talent, welches vermittelst einiger Cultur ihn zu einem in allerlei 
Absicht brauchbaren Menschen machen könnte. Er sieht sich aber in bequemen Umständen und 
zieht vor, lieber dem Vergnügen nachzuhängen, als sich mit Erweiterung und Verbesserung seiner 
glücklichen Naturanlagen zu bemühen. Noch frägt er aber: ob außer der Übereinstimmung, die seine 
Maxime der Verwahrlosung seiner Naturgaben mit seinem Hange zur Ergötzlichkeit an sich hat, sie 
auch mit dem, was man Pflicht nennt, übereinstimme. Da sieht er nun, daß zwar eine Natur nach 
einem solchen allgemeinen Gesetze immer noch bestehen könne, obgleich der Mensch (so wie die 
Südsee-Einwohner) sein Talent rosten ließe und sein Leben bloß auf Müßiggang, Ergötzlichkeit, 
Fortpflanzung, mit einem Wort auf Genuß zu verwenden bedacht wäre; allein er kann unmöglich 
wollen, daß dieses ein allgemeines Naturgesetz werde, oder als ein solches in uns durch Naturinstinct 
gelegt sei. Denn als ein vernünftiges Wesen will er nothwendig, daß alle Vermögen in ihm entwickelt 
werden, weil sie ihm doch zu allerlei möglichen Absichten dienlich und gegeben sind.                                 
 
4) Noch denkt ein vierter, dem es wohl geht, indessen er sieht, daß andere mit großen 
Mühseligkeiten zu kämpfen haben (denen er auch wohl helfen könnte): was gehts mich an? mag 
doch ein jeder so glücklich sein, als es der Himmel will, oder er sich selbst machen kann, ich werde 
ihm nichts entziehen, ja nicht einmal beneiden; nur zu seinem Wohlbefinden oder seinem Beistande 
in der Noth habe ich nicht Lust etwas beizutragen! Nun könnte allerdings, wenn eine solche 
Denkungsart ein allgemeines Naturgesetz würde, das menschliche Geschlecht gar wohl bestehen und 
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ohne Zweifel noch besser, als wenn jedermann von Theilnehmung und Wohlwollen schwatzt, auch 
sich beeifert, gelegentlich dergleichen auszuüben, dagegen aber auch, wo er nur kann, betrügt, das 
Recht der Menschen verkauft, oder ihm sonst Abbruch thut. Aber obgleich es möglich ist, daß nach 
jener Maxime ein allgemeines Naturgesetz wohl bestehen könnte: so ist es doch unmöglich, zu 
wollen, daß ein solches Princip als Naturgesetz allenthalben gelte. Denn ein Wille, der dieses 
beschlösse, würde sich selbst widerstreiten, indem der Fälle sich doch manche eräugnen können, wo 
er anderer Liebe und Theilnehmung bedarf, und wo er durch ein solches aus seinem eigenen Willen 
entsprungenes Naturgesetz sich selbst alle Hoffnung des Beistandes, den er sich wünscht, rauben 
würde. 
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 Eine seltsame Begegnung 

Stellen Sie sich vor, Sie kommen auf einer Bahnfahrt mit einem Unbekannten ins Gespräch. Rasch 
stellt sich heraus, der Mann ist kein lupenreiner Demokrat. Von einem allgemeinen und gleichen 
Wahlrecht hält er nichts, Frauen, Knechte, Tagelöhner, Diener sind für ihn keine vollwertigen 
Staatsbürger, sondern nur „Staatsgenossen“, die nicht wählen dürfen. Eigentlich hält er Wahlen für 
ganz entbehrlich, es reicht, wenn der Herrscher entscheidet, als ob er vom Volk legitimiert sei. Auch 
ein Widerstandsrecht will er niemandem zubilligen,  selbst Tyrannen dürfen nicht beseitigt werden, 
meint er. Das Wichtigste ist ihm die Gewaltenteilung, sie garantiere eine optimale Staatsverfassung. 
Kriege hält er für legitim, selbst Angriffskriege, wenn sie der Prävention dienen oder ein feindlicher 
Staat sich bedrohlich ausdehnt.  
Ein Einwanderungsrecht für Migranten scheint ihm völlig überzogen, Ausländer haben nur ein 
befristetes Gastrecht, ein Asylrecht will er keinesfalls zugestehen. Dafür ist er mit der Forderung nach 
der Todesstrafe nicht zimperlich. Nicht nur Mörder und Desserteure will er hinrichten lassen, auch 
für Widerstandskämpfer sieht er die Todesstrafe vor. Gnade ist nicht vorgesehen, den Gegnern der 
Todesstrafe wirft er vor, einer „affektierten Humanität“ anzuhängen.  
Weit herumgekommen scheint der Unbekannte nicht zu sein. Jedenfalls hat er recht skurrile 
Vorstellungen von anderen Ländern und Sitten. Von Afrikanern meint er, sie würden „weiß geboren, 
außer ihren Zeugungsgliedern und einem Ring um den Nabel“1 und erst im Laufe der Zeit 
nachdunkeln. Indianer hält er für besonders träge und dumm, im Orient, glaubt er, finden die 
Menschen „an großen Ohren ein besonderes Vergnügen“ und für Grönländer sei ein Glas Lebertran 
wie  „Nektar“. Insgesamt besteht für ihn kein Zweifel: „Die Menschheit ist in ihrer größten 
Vollkommenheit in der Rasse der Weißen.“2 
So rigoros er sich in politischen, ethnischen  und Rechtsfragen zeigt,  so hart urteilt er im Verlauf des 
Gesprächs auch in allen zwischenmenschlichen und sozialen Fragen.   
Wer lügt, sagt er, steht noch unter dem Tier, er missbrauche die Sprache, die auf Wahrhaftigkeit 
angelegt sei;  wer Ehebruch begeht oder sich selbst befriedigt verhalte sich verabscheuungswürdig, 
Homosexualität sei ein scheußliches Verbrechen wider die Natur, „eine Schändung... der Menschheit 
in seiner eigenen Person“3. Selbstmord gilt ihm als ein krasser Verstoß gegen die strenge Pflicht, sein 
Leben zu bewahren.  
Auch von einem modernen Verständnis von Tierschutz hält er nichts. Tiere gelten ihm als Sachen, mit 
denen man nach Belieben schalten und walten könne. Wenn man sie nicht quäle, dann nur, um sich 
nicht unnötig zu brutalisieren.  
Dann kommen Sie noch auf Erziehungsfragen zu sprechen. Auch hier vertritt er Ansichten, die Sie 
nicht mehr für möglich hielten:  eine „schwarze Pädagogik“, in der es um Ertragen und Entsagen 
geht, um ein  Abhärtungsprogramm, bei dem der kindliche Wille  durch rigorose, kalte Erziehung 
gebrochen werden soll. Nur die besonders Ungebildeten, meint er,  „spielen mit ihren Kindern, wie 
die Affen. Sie singen ihnen vor, herzen und küssen sie, tanzen mit ihnen.“ 4 Doch dadurch verderbe 
man den Kindern nur die Sitten und verweichliche sie. 
Schließlich kommen Sie auf Grundsätzliches, auf Religion und Menschenbild. Hier entpuppt sich der 
Fremde nun erstaunlicherweise als  gläubiger Christ. Allerdings zeigt sich wahrer Glaube seiner 
Meinung nach nur im vorbildlich moralischen Lebenswandel,  alles Kirchliche, Rituelle, Liturgische 
bezeichnet er als „Religionswahn“ und das Befolgen religiöser Bräuche nennt er etwas antiquiert 
„Afterdienst“Gottes.“5   Zugleich scheint er durchaus  ein  sehr skeptisches Menschenbild zu 
vertreten, das die Menschen für „ungesellige Gesellen“ hält, für Egoisten,  jederzeit zum Bösen 
bereit. Sie müssten deshalb alle Kraft aufwenden, sich von ihren Neigungen und Gelüsten, die sie 

                                                      
1 AA IX, 331. 
2 ebd. 332. 
3 MdS 228. 
4 AA IX, 460 
5 RGV, AA VI, 164 
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ständig zu übermannen trachten,  freizumachen.  Zum Glück seien sie dazu in der Lage, weil sie sich 
grundsätzlich frei entscheiden könnten, vernünftig zu sein.  
Nun ist die gemeinsame Fahrt zu Ende und Sie verlassen ziemlich erschüttert die Bahn.  
 
Der seltsame Fremde lässt Ihnen aber keine Ruhe. Er hatte sich höflich vorgestellt, so dass Sie zu 
Hause seinen Namen googlen können. Und was Sie nun erfahren, versetzt sie in maßloses Erstaunen: 
Der Mann zählt in Japan offenbar, neben Buddha, Konfuzius und Sokrates zu den vier Weltweisen, 
den berühmtesten Denkern aller Zeiten und Räume. In einer Studie von 2010 wird behauptet, er 
„gehört weltweit zu den Favoriten der Erziehung an Schulen und Universitäten.“6 Allein im Jahr 2004 
sollen über 1000 Monografien über ihn und seine Werke erschienen sein, und bis heute ist er 
angeblich der meistzitierte Philosoph überhaupt.  
Nun wollen Sie es doch etwas genauer wissen: Der Mann gilt tatsächlich als Gründungsvater der 
politischen Philosophie internationaler Beziehungen, des Staatsbürgerrechts und Völkerrechts. In der 
Rechtsphilosophie wird sein Ansatz der Rechtsbegründung aus Freiheit und reiner Vernunft bis heute 
diskutiert, seine Definition von Menschenwürde als einzigem menschlichen Umstand, der nicht 
verrechnet werden kann, der „über allen Preis erhaben ist“7 und damit unantastbar, scheint 
unübertroffen und liegt offensichtlich auch dem ersten Satz der deutschen Verfassung  zugrunde. 
Auch andere Formulierungen des Grundgesetzes gehen wohl auf ihn zurück, so etwa die 
Freiheitsbestimmung in Artikel 2, die die Grenzen der Freiheit über die Rechte der anderen 
bestimmt. 
Besonders stark scheint sein Einfluss in der Erkenntnistheorie. Seine Lehre, nach der sich Erkenntnis 
nur aus der notwendigen Kooperation von sinnlicher Erfahrung und reinem Verstand ergibt, wird 
gerade heute gegen die Kurz- und Fehlschlüsse einer empiristisch-naturalistischen Philosophie in 
Stellung gebracht, die vergessen hat, dass der Verstand zwar nichts anzuschauen vermag, aber die 
Sinne vermögen auch „nichts zu denken“8.  Weltweit wird scheinbar in Fortführung seiner 
Überlegungen nun darüber philosophiert, inwieweit Anschauung selbst mit Begrifflichkeit durchsetzt 
ist, also der Erfahrung bereits eine rationale Struktur eignet.  
In seinem philosophischen Hauptwerk geht es ihm angeblich vor allem darum zu beweisen, dass 
Menschen fähig sind, unumstößliche neue Erkenntnisse zu gewinnen - nicht aus Erfahrung, denn 
dann wären sie nicht unumstößlich, sondern durch reines Nachdenken. Er nennt diese Erkenntnisse 
„synthetische Urteile a priori“. Natürlich denkt man dabei zuerst an mathematische Erkenntnisse - 
offenbar will er die Philosophie in diesem Sinne mathematisieren. Ob es solche erfahrungsfreien, 
reinen Vernunfterkenntnisse wirklich gibt, darüber streiten sich bis heute offenbar die Gelehrten.  
Und nun wird Ihnen beim Weiterstöbern ganz schwindlig: Der Mann hat sich tatsächlich zu allen 
Feldern der Philosophie prominent und maßgebend geäußert: Zur Ethik mit einer eigenen 
Moraltheorie, die scheinbar Widersprüchliches verlangt: sich aus vernünftiger Einsicht für das frei zu 
entscheiden, was man soll; zur Ästhetik mit einer originellen Sicht auf das Schöne, das sich als solches 
nur erschließe, wenn man von allen Interessen absehe, die sich mit dem ästhetischen Gegenstand 
verbinden ließen, zur Religion mit einer vernichtenden Kritik aller Gottesbeweise und zugleich einer 
pfiffigen Umkehr des Verhältnisses von Religion und Moral. Nach theologischer Auffassung 
verpflichten die moralischen Gesetze, weil sie Gottes Gebote sind, nach seiner Meinung sind sie nur 
deshalb als Gebote Gottes anzusehen, „weil wir dazu innerlich verpflichtet sind“9. Die Existenz des 
Sittengesetzes im autonomen Menschen begründet die Existenz Gottes.  
 
Sie sind nun endgültig verwirrt. Jener Fremde im Zug mit seinen bizarren Ansichten soll zugleich all 
diese erstaunlichen Gedanken hervorgebracht haben? Wie passt das zusammen?   

                                                      
6 Brandt, R.: Immanuel Kant - was bleibt? Hamburg: Meiner 2010. S. 7. 
7 GMS, AA IV, 434 
8 KrV, AAIII, 64 
9
 (KrV, B.847) 
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